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Bund 2013/7 

emerkung 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh­
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam­
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs­
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 

(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen­
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge­
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Alle personen bezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts­
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .. httll :/Iwww.rechnungshof.gv.at .. ver­
fügbar. 
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Abs. 
AKH 
AKIM 
ARGE 
Art. 
ASVG 
ATS 

BGA 
BGBI. 
BM .. . 
BMASK 
BMF 
BMG 
BMWF 
BSC 
BT 
B-VG 
bzw. 

DLAG 

d.h. 

EGT 
etc. 
EUR 

f,fff. 

GO 
GSBG 
GuKG 

Ld.F. 
Ld.g.F. 
LH.v. 
IKS 

Absatz 
Allgemeines Krankenhaus 
Allgemeines Krankenhaus Informations Management 
Arbeitsgemeinschaft 
Artikel 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
österreich ische Schilling 

Bundesgesundheitsagentur 
Bundesgesetzblatt 
Bundesministerium ... 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
für Finanzen 
für Gesundheit 
für Wissenschaft und Forschung 
Balanced Scorecard 
Bauteil 
Bundes-Verfassungsgesetz 
beziehungsweise 

Dokumentations- und Informationssystem für Analysen im 
Gesundheitswesen 
das heißt 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
et cetera 
Euro 

folgende (Seite(n)) 

Geschäftsordnung 
Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz 
Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

in der Fassung 
in der geltenden Fassung 
in Höhe von 
Internes Kontrollsystem 
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inkJ. 
insb. 
IVF 
i.V.m. 

KA-AZG 
KAG 
KAKuG 
KAV 

Iit. 
LKF 

MedUni 
Mio. 
Mrd. 
MUW 

Nr. 
n.v. 

ÖBIG 
ÖSG 

p.a. 

bkürzung 

inklusive 
insbesondere 
In-vitro-Fertilisation 
in Verbindung mit 

Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 
Kra nkena nstaltengesetz 
Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten 
Krankena nstaltenverbund 

litera (Buchstabe) 
Leistu ngso rien tierte Kra n kena nsta I ten fl na nzieru ng 

Medizinische Universität 
Million(en) 
Mill iarde(n) 
Medizinische Universität Wien 

Nummer 
nicht verrügbar 

Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen 
Österreichischer Strukturplan Gesundheit 

per annum 

QM-System Qualitätsmanagementsystem 

rd. 
RH 
RSG 

S. 

TZ 

u.a. 
UG 
UGB 

rund 
Rechnungshof 
Regionaler Strukturplan Gesundheit 

Seite 

TextzahJ(en) 

unter anderem 
Universitätsgesetz 2002 
Unternehmensgesetzbuch 
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VAMEO 
VBÄ 
VFGH 
vgl. 
VKMB 

vs. 
VwGH 

WGF 
Wr. 
ws 

Z 
z.B. 

Voest-Alpine-Medizintechnik GmbH 
Vollbeschäftigungsäquivalent 
Verfassungsgerichtshof 
vergleiche 
VAMEO Krankenhaus Management und Betriebsfüh­
rungsges.m.b.H. 
versus 
Verwaltungsgerichtshof 

Wiener Gesundheitsfonds 
Wiener 
Wintersemester 

Ziffer 
zum Beispiel 
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Gloss 

Glossar 

ARGE AKH 

Die Arbeitsgemeinschaft AKH bildet ein Forum für die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Stadt Wien, in dem das BMF, das BMWF sowie die 
Stadträte für Finanzen und für Gesundheit der Stadt Wien vertreten sind. 
Die ARGE AKH wurde zur Neuerrichtung des AKH eingerichtet und exis­
tiert nach den geltenden Verträgen bis zur Endabwicklung des Totalüber­
nehmervertrags. 

DIAG 

Das DIAG ist ein Informations- und Analyseinstrumentarium mit den Leis­
tungs-, Kosten-, Personal- und epidemiologischen Daten zur Beobachtung 
von Entwicklungen im österreich ischen Gesundheitswesen, das vom BMG 
geführt wird. 

Impact Punkte 

Dies ist eine Maßzahl für Forschung, bei der Publikationen mit einem 
Gewichtungsfaktor je nach Publikationsmedium bewertet werden. Jour­
nale, die besonders häufIg zitiert werden, haben einen höheren Impact Fak­
tor als andere. 

Klin ischer Mehraufwand 

Darunter werden Mehrkosten, die sich bei der Errichtung, Ausgestaltung 
und Erweiterung bzw. beim laufenden Betrieb der Universitätskliniken für 
Lehre und Forschung ergeben, verstanden. 

Kollegiale Führung 

Es handelt sich um die im Wiener Krankenanstaltengesetz vorgesehene 
Form der Führung für Krankenanstalten, in der ein ärztlicher Direktor, ein 
Pflegedirektor, ein Verwaltungsdirektor und gegebenenfalls ein technischer 
Direktor gemeinsam die Verantwortung für die Führung einer Krankenan­
stalt tragen. 
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Sondermittelbedienstete 

Im AKH übte aus historischen Gründen für bestimmte Mitarbeiter die Medi­
zinische Universität Wien die Dienstgebereigenschaft und die Dienstaufsicht 
aus, obwohl die Stadt Wien die Kosten trug und die Fachaufsicht wahrnahm. 
Diese Mitarbeiter waren in allen Berufsgruppen (z.B. Verwaltungs- und 
Kanzleipersonal, medizinisch-technisches Dienstpersonal etc.) eingesetzt. 

(Teil)Unternehmung 

Darunter wird eine Untergliederung der Wiener Stadtverwaltung und die 
BetriebsForm des AKH verstanden. Nach § 71 der Wiener Stadtverfassung 
hat eine Unternehmung eine höhere Autonomie als eine Magistratsabteilung, 
ist aber Teil der Wiener Stadtverwaltung ohne eigene Rechtspersönl ichkeit. 

Universitätsklinik 

Eine Universitätsklinik ist gleichzeitig Organisationseinheit der Kranken­
anstalt und Organisationseinheit der Medizinischen Universität. Sie kann 
weiter in Klinische Abteilungen gegliedert werden (§ 3 1  UG). Zur Leitung 
einer Universitätsklinik darf nur ein UniverSitätsprofessor mit einschlägiger 
Facharztqualifikation bestellt werden (§ 32 Abs. lUG). 
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Bund 2013/7 

BM 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung 

F 

Zusammenarbeit Bund - Länder im Gesundheitswesen 
am Beispiel des AKH Wien 

Das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) war mit rd. 2 . 200 
behördlich genehmigten Betten, Errichtungskosten von über 
4 Mrd. EUR und rd. 1,2 Mrd. EUR laufenden Kosten p.a. die größte 
und kostenintensivste Krankenanstalt in Österreich. Es übernahm 
die Zentralversorgung Ostösterreichs und trug dazu bei, dass die 
Forschungsleistung der Medizinischen Universität Wien verviel­
facht werden konnte. 

Die BetriebstUhrung war jedoch durch unterschiedliche Zuständig­
keiten erschwert: Für die Krankenversorgung war die Stadt Wien, tUr 
d ie  Universitäten der Bund zuständig. Trotz über mehr als 25 Jahre 
andauernder Bemühungen gelang keine gemeinsame BetriebstUh­
rung. Ein gemeinsam defUlierter Leistungsauftrag, eine abgestimmte 
Gesamtfmanzierung, eine gemeinsame Personalplanung und eine 
gemeinsame Führungsstruktur fehlten. Entscheidungs- und Finan­
zierungsstrukturen blieben somit getrennt, obwohl die organisato­
rischen und personellen Strukturen schon durch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen untrennbar verwoben waren. Der gesetzliche 
Auftrag zum Abschluss einer Zusammenarbeitsvereinbarung war 
nicht ausreichend ertUllt. 

Daraus resultierten erhebliche Probleme bei der Leislungserbrin­
gung: Eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse, die weder personell, 
noch zeitlich, noch inhaltlich zwischen den Rechtsträgern abgestimmt 
waren, beeinflusste das kJinische Geschehen im AKH. Die Balance 
zwischen Grundversorgung und primär akademisch orientierter 
Medizin blieb letztlich unkJar. I m  Vergleich zu den übrigen Wiener 
Krankenanstalten erhöhte Bettensperren verursachten zwischen 2005 
und 2011 Kosten zwischen rd. 126 Mio. EUR und rd. 3 19 Mio. EUR. 

Eine rechtsträgerübergreifende Budgetierung, eine mittelfristige Pla­
nung oder ein gemeinsames Berichtswesen gab es nicht. Die Kosten 
des AKH waren bezogen auf die stationären Leistungen 30 Ofo bis 
60 Ofo über jenen von Vergleichskrankenanstalten. Die Mitlelaufbrin­
gung tUr das AKH war komplex und wenig transparent. Die Finan­
zierung setzte keine Anreize tUr eine sparsame, wirtschaftliche und 
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zweckmäßige Führung und führte zu - seit 1 98 I fast kontinuier­

lich geführten - Auseinandersetzungen über den klinischen Mehr­

aufwand. Es war absehbar, dass in Zukunft weniger Mittel zur Ver­

fügung stehen werden. 

Die Personalwirtschaft und Steuerung der rd. 10.000 Mitarbeiter 

im AKH war durch eine komplexe Personalstruktur und Verteilung 

der Zuständigkeiten innerhalb der Rechtsträger, durch historische 

Besonderheiten, durch das Fehlen einer gemeinsamen Datenerfas­

sung und durch mangelnde wechselseitige Information zwischen 

Medizinischer Universität Wien und Stadt Wien übermäßig komplex. 

Dies war wirtschaftlich ineffizient (z.B. hinsichtlich einer mangelnden 

Ahstimmung der Berufsgruppen und einer nicht optimierten Abstim­

mung der Dienstzeiten und der Journaldienste) und erschwerte die 

Erfüllung elementarer Aufgaben der Personalverwaltung - etwa die 
Überwachung der Arbeitszeit, die Meldung des Personalstandes an die 

Sanitätsbehörden und die Prüfung von Nebenbeschäftigungen. Eine 

aktuelle, rechtsträgerübergreifende Personalbedarfsplanung fehlte. 

Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AICH) gestalteten der Bund, 

die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien gemeinsam 

den größten und kostenintensivsten Gesundheitsbetrieb Österreichs. 

Die zwischen Bund bzw. Medizinischer Universität Wien und Stadt 

Wien getrennte Führung führte insbesondere im Hinblick auf die 

Finanzierung regelmäßig zu Auseinandersetzungen. (TZ 2) 

Ziel der Gebarungsüberprüfung des RH war daher eine Beurteilung 

der Zusammenarheit zwischen Bund bzw. Medizinischer Universität 

Wien und Stadt Wien in Bezug auf die rechtliche Ausgestaltung der 

Zusammenarbeit, die Festlegung des Leistungsauftrags, die Finan­

zierung, die Personalwirtschaft und das Risikomanagement. (TZ I )  

Angesichts der Zuständigkeit des Bundes für die Universitäten und 

der Länder für die Versorgung mit Krankenanstalten war bei Uni­

versitätskliniken wie dem AICH eine Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Land unhedingt erforderlich und zugleich eine wesent­

liche Herausforderung für den laufenden Betrieb. Das AICH fiel als 

öffentliche Krankenanstalt und als Universitätsklinik in den Anwen­

dungsbereich sowohl des Krankenanstaltenrechts als auch des Uni­

versitätsrechts. (TZ 3) 
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Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen ergab sich einerseits ein 

gewisser Zielkonflikt, andererseits aber auch der Auftrag, die gegen­

seitigen Interessen zu berücksichtigen und den jeweils anderen Part­

ner bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. (TZ 3) 

Trotz über mehr als 25 Jahre andauernder Bemühungen und des Ein­

satzes erheblicber Ressourcen gelang keine gemeinsame Betriebsfüh­

rung zwischen Bund und Stadt Wien. Dies war nach Ansicbt des RH 

auch darauf zurückzuführen, dass die Bemühungen um eine geeig­

nete rechtliche Struktur von den Verhandlungen über die Finan­

zierung häufIg getrennt waren. Sie berücksichtigten maßgebliche 

Faktoren für die tatsächliche Umsetzung (z.B. die Zielsetzung der 

politischen Entscheidungsträger) nicht ausreichend in systematischer 

Form (z.B. durch Instrumente des Projektmanagements). (TZ 4) 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war die Zusammenarbeit durch 

ein komplexes Gemenge von über 20 verschiedenen Verträgen und 

gesetzlichen Einzelbestimmungen geregelt. Darin normierte Pro­

zesse, Gremien und Inhalte betrafen häufig nur fragmentierte Teil­

aspekte der Betriebsführung. (TZ 5) 

Kern dieser Regelungen war die politische Vereinbarung zwischen 

dem Bund und der Stadt Wien vom 6. Juni 2005 über die fmanziellen 

Rahmenbedingungen für das AKH Wien. Sie regelte insbesondere 

die Investitionen und den laufenden klinischen Mehraufwand. Ein 

konkreter inhaltlicher Leistungsauftrag, eine Gesamtflnanzierung 

und eine Personalbedarfs- und Einsatzplanung fehlten. Die Folge 

war, dass die Entscheidungs- und Finanzierungsstrukturen sowie 

die Personalbereitstellung und die Leistungssteuerung getrennt blie­

ben, obwohl die organisatorische und personelle Struktur von Medi­

zinischer Universität Wien und Krankenanstalt schon durch die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen untrennbar verwoben waren. Der 

gesetzliche Auftrag zum Abschluss einer Zusammenarbeitsverein­

barung war daher nicht ausreichend erfüllt. (TZ 6) 

Der Bund und die Stadt Wien hatten ihre Aufgaben hinsichtlich 

des AKH unterschiedlich stark und nacb unterschiedlichen Kriterien 

delegiert. Daraus resultierten asymmetrische Entscheidungsstruk­

turen, Unterschiede hinsichtlich der Rechtspersönlichkeit und bei der 

Zuständigkeitsverteilung. Dies erschwerte die operative Zusammen­

arbeit bei der Betriebsfübrung und die Verhandlungen zur Erarbei­

tung eines Zusammenarbeitsvertrags weiter. (TZ 7) 
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Problemstellung 

Die Stadt Wien war primär mit der Versorgung der Bevölkerung 

betraut, die Medizinische Universität Wien primär mit Aufgaben 

der Lehre und Forschung. Die Gewichtung dieser beiden Aufgaben 

war weder im Krankenanstaltenrecht noch durch die Gesundheits­

planung oder die Verträge zwiscben den beiden Rechtsträgern exakt 

geregelt. Die Medizinische Universität Wien war jedoch verpflich­

tet, die im AKH benötigten Ärzte zur Verfügung zu stellen, ohne 

dass ein konkreter Leistungsauftrag definiert war. Damit waren für 

beide Rechtsträger Risiken verbunden: (TZ 8) 

Die Medizinische Universität Wien trug das Risiko, dass die Stadt 

Wien Leistungen in das AKH verlagerte, für die sie Ä.rzte zur Ver­

fügung stellen müsste; dass die Stadt Wien Leistungen reduzierte 

und die Medizinische Universität Wien für Zwecke der Lehre und 

Forschung anderweitig Vorsorge treffen müsste; oder dass die Stadt 

Wien durch Festlegungen der Infrastruktur bzw. des medizinischen 

Sachaufwands andere Leistungen unterstützte, als dies aus akade­

mischer Sicht anzustreben wäre. (TZ 8) 

Umgekehrt trug die Stadt Wien das Risiko, dass die Ä.rzte der Medi­

zinischen Universität Wien ihre Leistungen nicht nach Versorgungs­

gesichtspunkten, sondern nach akademischen Kriterien ausrichte­

ten. Die Stadt Wien müsste dann die Basisversorgung anderweitig 

sicherstellen. In der Folge kam es daher immer wieder zu Auseinan­

dersetzungen über die im AKH zu erbringenden Leistungen. (TZ 8) 

Strategische Zielvorgaben und Leistungssteuerung 

Die Medizinische Universität Wien sah in ihrer strategischen Ziel­

setzung die Grundversorgung auf das nötige Ausmaß zur Wah­

rung eines für Lehre, ärztliche Ausbildung und Forschung erforder­

lichen medizinischen Spektrums beschränkt. Demgegenüber sah die 

Stadt Wien die Versorgung der Bevölkerung als wesentliches Ziel. 

Es war den beiden Rechtsträgern nicht gelungen, diesen - in den 

gesetzlichen Aufgaben begründeten - Zielkonflikt im Hinblick auf 

die - ebenfalls gesetzlich angeordnete - Zusammenarbeit im AKH 

aufzulösen und zumindest abgestimmt zu regeln. (TZ 9) 

Bei wesentlichen Steuerungs- und Planungsprozessen gab es in 

zeitlicher, personeller und inhaltlicher Hinsicht keine Abstimmung 

zwischen den Rechtsträgern: Die Gesundheitsplanung (Regionaler 

Strukturplan Gesundheit - RSG) bezog die Medizinische Universi-
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tät Wien nicht ein; die Leistungsvereinbarung der Medizinischen 

Universität Wien mit dem BMWF nicht die Stadt Wien. Die Budge­

tierungs- und Zielvereinbarungsprozesse waren nicht abgestimmt. 

Dies konnte auch durch Bemühungen um eine gemeinsame Balan­

ced Scorecard nicht ersetzt werden. Auch innerhalb des Bundes war 

keine ausreichend abgestimmte Interessenwahrnehmung gegenüber 

der Stadt Wien vorgesehen. (TZ 10) 

Leistungsumfang und Bettensperren 

Zwischen 2005 und 2011 standen 250 bis 330 der systemisierten 

(behördlich genehmigten) Betten im AKH nicht für eine tatsächli­

che Belegung (tatsächliche Betten) zur Verfügung. Im Vergleich zu 

den übrigen Krankenanstalten des Krankenanstaltenverbunds (KAV) 

verzeichnete das AKH damit höhere Bettensperren und höhere Leer­

standskosten (2005 bis 2011 zwischen rd. 126,27 Mio. EUR und 

rd. 319,26 Mio. EUR). (TZ 11) 

Im Jahr 2011 erfolgten - nach der von der Teilunternehmung AKH 

geführten Statistik - rd. 40 0J0 aller Bettensperren aus personellen 

Gründen: überwiegend aufgrund fehlender Pflegedienstposten oder 

aufgrund hoher Fehlzeiten. (TZ 11) 

Eine Analyse des RH ergab, dass die Struktur der Bettensperren inef­

fIzient war: Rund 30 0J0 entfielen auf die Sperre von nur ein bis fünf 

Betten je Station. Abgesehen von einem Jahresbettensperrplan fehl­

ten ein hausweites Management und eine kJinik- und abteilungs­

übergreifende Koordination der Bettensperren. (TZ 13) 

Eine Strategie gegen die hohen Bettensperren und deren Kosten war 

bis 2012 nicht erkennbar. Einerseits gingen verschiedene Strategie­

papiere innerhalb der Teilunternehmungen (z.B. die Balanced Score­

card) weiter vom Ziel eines Vollbetriebs aus, ohne dass bei den Ziel­

vereinbarungen mit dem KAV hinsichtlich Leistungen, Finanzierung 

und Personal entsprechende Regelungen getroffen wurden. Anderer­

seits erfolgte zwischen 2008 und 2012 noch eine wesentliche Kapa­

zitätserhöhung durch einen Neubau, ohne die bereits bestehenden, 

andauernden Bettensperren zu berücksichtigen. Eine umfassende 

Neuplanung der notwendigen Strukturen erfolgte nicht. (TZ 12) 

Der im Juni 2012 beschlossene RSG enthielt eine bis 2020 durch­

zuführende Reduktion der systemisierten Betten auf das Niveau der 

tatsächlichen Betten. Andererseits plante die Stadt Wien im Spi­

talskonzept 2030 hohe Investitionen in die grundlegende bauliche 
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Umgestaltung bzw. die Neuerrichtung von Betten in anderen Kran­

kenanstalten. Die Stadt Wien hatte nicht berechnet, ob dies güns­

tiger war als die Nutzung der freien Betten im AKH. (TZ 12) 

Ocr Anteil der Sonderklasse an den Betten bzw. Belagstagen im AKH 

war rückläufig und lag im Jahr 2011 mit rd. 7 % deutlich unter der 

gesetzlichen Höchstgrenze von 25 0/0. Die interne Berechnung von 

Kosten und Erlösen der Sonderklasse war für eine wirtschaftliche 

Entscheidung über einen Ausbau nicht ausreichend aussagekräftig. 

Der Teilunternehmung AKH war weiters nicht bekannt, wie viele 

und welche Sonderklassepatienten von Ärzten des AKH außerhalb 

des AKH versorgt wurden. (TZ 14) 

Balance zwischen Spitzenmedizin und Basisversorgung 

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen akademischer Tätigkeit und 

Krankenversorgung war für eine Universitätsklinik von wesent­

licher Bedeutung. Aufgrund der unterschiedlichen Verantwortung 

der Medizinischen Universität Wien (ausschließlich für die akade­

mische Tätigkeit) und der Stadt Wien (ausschließlich für die Kran­

kenversorgung) stand dieses Verhältnis in einem Spannungsfeld der 

Interessen der Rechtsträger. (TZ 15) 

Die Medizinische Universität Wien sah ihre Position (und ihre fman­

zielle Lage) durch eine Verschiebung von akademischen Leistungen 

zur Routineversorgung gefahrdet. Die existierenden Vereinbarungen 

zur Zusammenarbeit enthielten keine konkreten Bestimmungen über 

die angestrebte Balance zwischen Routineversorgung und klinischer 

Forschung, über Kennzahlen zu deren Messung oder über die Kon­

sequenzen einer Verschiebung dieser Balance. (TZ 15) 

Die verfügbaren Daten ließen keine Verschiebung von akademischen 

Tätigkeiten zur Krankenversorgung erkennen. Die prozentuelle Stei­

gerung des Mitteleinsatzes der Medizinischen Universität Wien 2005 

bis 2011 (insgesamt + 14 0/0) ließ sogar eine stärkere Priorisie­

rung der Verwaltung (+ 46 0/0) bzw. des medizinisch-theoretischen 

Bereichs (+ 3 60/0) gegenüber dem klinischen Bereich (+ 28 0/0) erken­

nen. Nachweisbar waren aber auch Strukturverschiebungen inner­

halb der Krankenversorgung (z.B. kürzere Verweildauern (- 3 0/0), 
mehr stationäre Patienten (+ 60/0)) und innerhalb der Tätigkeit der 

Medizinischen Universität Wien (z.B. Steigerung der Forschung und 

der Verwaltung, Rückgang der Lehre). (TZ 15) 
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Zu wesentlichen Aspekten eines zu definierenden Leistungsauftrags 

fehlten klare und einvernehmliche Vorgaben: 

- Die Definitionen von "Spitzen-U bzw. akademischer Medizin 

waren sehr unterschiedlich. 

- Die Kriterien, nach denen Schwerpunkte bei Fachrichtungen 

gesehen wurden, waren unterschiedlich; die letzte umfassende, 

gemeinsame Priorisierung war bereits Anfang der 1990er-Jahre 

erfolgt und somit rd. 20 Jahre alt. 

- Welche Einzelleistungen im AKH erbracht werden sollten, war 

nicht übergreifend definiert, obwohl dies bereits in den 1990er­

Jahren explizites Ziel der Wiener Spitalspolitik war. 

- Es bestand zwar Einigkeit, dass es einen überregionalen Versor­

gungsauftrag gab, aber keine Festlegung, welche Einzelleistungen 

dieser betraf. (TZ 16) 

Wienweite Entwicklungen (z.B. bei der Intensivmedizin, der Not­

fallversorgung und bei den Kontingent-Betten) bewirkten zusätz­

liche Belastungen des AKH in der Versorgung. Diese waren jedoch 

im Vergleich zu den übrigen Krankenanstalten im KAV unterdurch­

schnittlich. (TZ 17) 

Ambulanzen 

Das AKH erbrachte in rd. 70 allgemeinen und rd. 330 Spezialam­

bulanzen rd. 33 Ofo der ambulanten Leistungen des KAV und damit 

im Vergleich zum Anteil der stationären Patienten überproportio­

nal viele. Auf der Basis nicht eindeutiger gesetzlicher Vorgaben ver­

folgten die Rechtsträger unterschiedliche Strategien: Während die 

Stadt Wien die Vorgabe machte,jeden Patienten zu behandeln, strebte 

die Medizinische Universität Wien eine Beschränkung auf jene Fälle 

an, die klare Notfalle darstellten oder die spezifIschen Kompetenzen 

des AKH erforderten. Die einzelnen Kliniken verfolgten unterschied­

liche Zugänge hinsichtlich der Zielgruppen (Betreuung a1Jer hilfe­

suchenden Patienten oder Beschränkung auf Spezial falle) und der 

Art der Patientenbetreuung (z.B. Verweis auf den niedergelassenen 

Bereich mit BehandJungsempfehJung oder spätere Terminvereinba­

rung). Eine übergreifende Strategie im Sinn einer ökonomischen Opti­

mierung oder einer Zuordnung der Patienten zu den besten Behand­

lungsmöglichkeiten war nicht erkennbar. (TZ 18) 
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Mangelnde Ausrichtung am gemeinsamen Interesse 

In einigen Fällen (z.B. bei Transplantationsförderungen) waren die 

Teilunternehmung AKH bzw. die Medizinische Universität Wien 

nicht ausreichend am gemeinsamen Interesse orientiert. Es gab keine 

vertragliche Regelung, nach der die Stadt Wien bei der Übernahme 

von neuen klinischen Aufgaben auf die Interessen der Medizinischen 

Universität Wien Rücksicht zu nehmen hätte. Umgekehrt war diese 

nicht verpflichtet, ihr Personal vorrangig im Interesse des AKH ein­

zusetzen. (TZ 19) 

Gesamteinschätzung zum Leistungsauftrag 

Zusammenfassend hob der RH hervor, dass nicht in ausreichendem 

Maße eine gemeinsame strategische Zielsetzung, insbesondere eine 

Priorisierung zwischen Aufgaben der Basisversorgung und .. Spit­

zen-" bzw. akademischer Medizin erfolgte. Die Steuerung und Pla­

nung der Leistungen im AKH war auf eine Vielzahl unterschied­

licher Prozesse aufgeteilt, die personell, zeitlich und inhaltlich nicht 

ausreichend zwischen den Rechtsträgern abgestimmt waren. Für 

eine abgestimmte Leisrungsplanung und die Anpassung des Leis­

tungsspektrums des AKH an übergreifende Veränderungen fehlten 

wesentliche Voraussetzungen. Die Vorgaben für die Ambulanzen 

waren besonders unklar. Die Festlegung eines gemeinsamen stra­

tegischen Leistungsziels, abgestimmter Prozesse zur Vereinbarung 

konkreter Ziele und eine bessere Abstimmung im Einzelfall waren 

daher unerlässlich. (TZ 20) 

Überblick über die Mittelaufbringung 

Aufgrund der Beteiligung mehrerer Rechtsträger an der Betriebs­

führung des AKH fehlte ein gemeinsames umfassendes Rechenwerk 

für dessen Gebarung. (TZ 22) 

Die Mittelaufbringung war komplex und wenig transparent. Dies 

betraf insbesondere die Anzahl der Wege der Mittelaufbringung (in 

der bereits vereinfachten Darstellung des RH insgesamt 18 Katego­

rien), die Vermengung von leistungsorientierten und anderen For­

men der Mittelaufbringung (teilweise sogar beim selben Rechtsträ­

ger). die Verflechtungen der Leistungspreise mit der Refmanzierung 

und verschiedene im Kreis laufende Überweisungen. Daher war der 

Anteil von Bund, Stadt Wien und Sozialversicherungsträgern an 

der Mittelaufbringung des AKH nicht ohne Weiteres zu erkennen. 
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Ein öffentliches Berichtswesen, in dem die Gebietskörperschaften 

ersichtlich machten, welche Mittel sie insgesamt flir das AKH auf­

brachten, existierte nicht. (TZ 22) 

Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung stimm­

ten nicht übercin: Der RH ermittelte, dass im Jahr 2010 von den 

Gesamtkosten von 1.168 Mio. EUR nach Bereinigungen der Bund 

rd. 33 0/0, die Stadt Wien rd. 35 0/0, die Sozialversicherungsträger 

rd. 26 % und Private rd. 5 Ofo trugen. Die Verantwortung flir Per­

sonal, Sachmittel und Investitionen entsprach nicht dieser Vertei­

lung. Die Stadt Wien entschied im Wesentlichen über den gesamten 

laufenden Sachaufwand, hatte ein Vorschlagsrecht flir über 80 Ofo 
der Investitionen und war Dienstgeber flir mehr als 70 Ofo des Per­

sonals. Sie trug als alleiniger Krankenanstaltenträger auch die Haf­

tung flir allfällige Behandlungsfehler. (TZ 23) 

Leistu ngsori en tierte Kranken ansta I ten fi na nzierung 

Die 1997 eingeflihrte "leistungsorientierte Krankenanstaltenfman­

zierung (LKF)" sollte ein einfach zu handhabendes Finanzierungssys­

tem schaffen mit Transparenz im Leistungsgeschehen und Anreizen 

zur wirtschaftlichen Erbringung von stationären Leistungen. In der 

aktuellen Form fdrderte sie jedoch gerade nicht eine sparsame, wirt­

schaftliche und zweckmäßige Führung des AKH, weil sie mehrere 

problematische Anreize schuf: z.B. zur Unterlassung von Leistun­

gen mit hohen Grenzkosten (z.B. bei bestimmten Implantaten), zur 

stationären Erbringung von auch ambulant möglichen Leistungen 

oder zu Leistungsverschiebungen zwischen dem AKH und anderen 

Krankenanstalten. Gerade innovative und teilweise auch überregi­

onale Leistungen waren auch nicht ausreichend vergütet. (TZ 24) 

Eine Vielzahl von Einrichtungen verantwortete die Rahmenbedin­

gungen daflir: z.B. das BMG flir die Definition der im LKF-System 

abbildbaren Leistungen; der Wiener Gesundheitsfonds (mit Vertre­

tern auch der Sozialversicherung) flir die Ermittlung des Punkte­

werts und des Steuerungsfaktors; das BMF, das BMWF, die Medizi­

nische Universität Wien und die Stadt Wien flir die Berechnung des 

kJinischen Mehraufwands. Wiederum andere Einrichtungen hatten 

Vorarbeiten zu leisten: Z.B. konnte die Teilunternehmung AKH auf 

Basis der Arbeit der von der Medizinischen Universität Wien ange­

stellten KlinikJeiter Vorschläge flir die Aufnahme von Leistungen 

ins LKF-System machen. (TZ 24) 
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Rund 37 010 der Mittelaufbringung des AKH folgte direkt den erbrach­

ten Leistungen, rd. 63 % nicht. Rückgänge in den Leistungserlösen 

oder Aufwandssteigerungen führten zu höheren Betriebskostenzu­

schüssen, umgekehrt führten Aufwandssenkungen oder Leistungs­

steigerungen zu einem Rückgang des Betriebskostenzuschusses. 

Anreizeffekte der leistungsorientierten Finanzierung wurden durch 

die Deckung des Abgangs durch Betriebskostenzuschüsse erheblich 

geschwächt. (TZ 23, 24) 

Klinischer Mehraufwand 

Nach § 55 KAKuG hatte der Bund dem Krankenanstaltenträger den 

klinischen Mehraufwand zu ersetzen, also dessen zusätzliche Kosten 

durch Lehre und Forschung. Da weder der Leistungsauftrag noch 

die Gesamtfmanzierung des AKH vertraglich klar geregelt waren, 

stand diese Bestimmung im Fokus von Auseinandersetzungen über 

die Finanzierungsanteile von Bund und Stadt Wien für das AKH, 

die seit 1981 nahezu kontinuierlich andauerten. Obwohl 2005 eine 

Vereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien gelungen war, galt 

dies auch für den Prüfungszeitraum (2005 bis 2010). (TZ 25) 

Die Vereinbarung aus 2005 sah jährliche Pauschalzahlungen bis 

201 5 vor. Ab dem Jahr 2006 sollten Verbesserungen überlegt, ab 

2009 der klinische Mehraufwand betriebswirtschaftlieh ermittelt 

werden (das Ergebnis durfte jedoch maximal 2 % p.a. vom verein­

barten PauschaJbetrag abweichen). Im Jahr 2014 sollte wieder ein 

gemeinsamer Gutachter bestellt werden. Die Medizinische Univer­

sität Wien nutzte 2009, 2010 und 2011 die "betriebswirtschaftliche 

Berechnung", um die Zahlungen im maximal möglichen Ausmaß zu 

reduzieren. Die Teilunternehmung AKH widersprach dem und behielt 

ihrerseits Zahlungen an die Medizinische Universität Wien ein. Ins­

gesamt sank der Kostenersatz für den klinischen Mehraufwand deut­

lich (von rd. 107 Mio. EUR im Jahr 1995 auf rd. 38 Mio. EUR im 

Jahr 2011). (TZ 25) 

Die Auseinandersetzungen verursachten neben direkten Kosten 

(z.B. Gutachter, Rechtsvertretung, Berechnungen etc.) auch indi­

rekte Kosten durch Beeinträchtigungen der Zusammenarbeit (z.B. 

bei der Transparenz der zur Verfügung gestellten Daten). Der RH, 

der Verfassungsgerichtshof und der Wissenschaftsrat hatten bereits 

festgestellt, dass eine analytische Berechnung des klinischen Mehr­

aufwands problematisch sei. Im Vordergrund sollte eine gemein­

same Festlegung dazu stehen, welche Leistungen (in Lehre, For­

schung und Versorgung) die Universitätskliniken erbringen sollten, 
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welche Mittel dafür nötig waren und wie diese ohne kontraproduk­

tive Anreizeffekte zur Verfügung zu stellen und möglichst effIzient 

einzusetzen waren. (TZ 25) 

Wirtschartlichkeitsvergleich 

Die Kosten je LKF-Punkt lagen im AKH rd. 30 % bis 60 % höher 

als bei den anderen beiden Universitätskliniken in Graz und lnns­

bruck und ausgewählten Wiener Schwerpunktkrankenanstalten. Die 

Infrastrukturkosten waren rund doppelt so hoch. Die klinischen 

Kosten (z.B. für Ärzte, Ptlegepersonal und Heilmittel) waren je nach 

Vergleichskrankenanstalt 0 bis 40 Prozentpunkte höher. Allerdings 

waren die Daten zu den klinischen Kosten uneinheitlich erfasst, z.B. 

hinsichtlich der Kosten für die von der jeweiligen medizinischen 

Universität bereitgestellten Ärzte. Weiters war unklar, wie weit die 

Leistungen des AKH durch die LKF-Punkte abgebildet waren. (TZ 26) 

Entwicklung der zur Verfijgung stehenden Mittel 

Die Aufwendungen der Teilunternehmung AKH stiegen von 2005 

bis 2011 relativ konstant um rd. 3 % pro Jahr. Die Erlöse schwank­

ten durch Änderungen im LKF-System stark. Der von der Stadt 

Wien benötigte Zuschuss stieg um rd. 8 % pro Jahr bzw. insgesamt 

rd. 55,19 Mio. EUR. Insgesamt zeigte die Teilunternehmung nicht die 

fmanzielle Gebarung eines selbstständigen, nachhaltig operierenden 

Unternehmens, sondern war von externen Zuschüssen und Entschei­

dungen abhängig. (TZ 27) 

Dabei war absehbar, dass für den Betrieb des AKH künftig weniger 

Mittel zur Verfügung stehen werden: 

- Der KAV plante bis zum Jahr 2017 erhebliche Kostendämpfungen. 

Der Anteil des AKH daran war noch nicht festgelegt. (TZ 28) 

- Die Medizinische Universität Wien wies 2011 einen Jahresverlust 

sowie ein negatives Reinvermögen auf und plante Einsparungen 

durch Personalreduzierung und Veränderungen der Dienstzeit­

regelungen. Die genauen Auswirkungen auf die klinische Arbeit 

im AKH waren noch nicht bekannt. (TZ 29) 
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- Das AKH hatte bis 2011 die Jahrestranchen des vom Bund und 

der Stadt Wien für die Jahre 2007 bis 2015 festgelegten Inves­

titionsbudgets um insgesamt rund ein Viertel (rd. 70 Mio. EUR) 

überschritten. Von 2012 bis 2015 waren daher nur noch entspre­

chend geringere Mittel verfügbar. (TZ 30) 

Der absehbar geringeren Mittelausstattung stand ein aus mehreren 

Kennzahlen abgeleiteter erhöhter Investitionsbedarf gegenüber, z.B. 

waren rd. 62 % der medizintechnischen Geräte zwölf Jahre aJt oder 

älter; die Betriebs- und Geschäftsausstattung war zu 85 % bereits 

abgeschrieben. Eine abgestimmte, langfristige Reinvestitionsplanung 

der beteiligten Rechtsträger lag nicht vor. (TZ 30) 

Mittel der paktierten Investitionen wurden auch für andere Zwe­

cke als die ErhaJtung des Standards, insbesondere für die Errich­

tung des Kinderoperationszentrums, verwendet. (TZ 30) 

Planungs- und Berichtsprozesse 

Eine rechtsträgerübergreifende Finanzplanung fehlte gänzlich. (TZ 31) 

Oie Stadt Wien wies im dem Gemeinderat vorgelegten Wirtschafts­

plan regelmäßig zu niedrige Werte aus, die dann durch Überschrei­

tungsanträge erhöht wurden. Realistische Zielvereinbarungen waren 

so nur bedingt möglich. Weiters wurde die Transparenz durch eine 

parallele Führung kameraJer Vorgaben im Wirtschaftsplan und dop­

pischer Vorgaben in den Zielvereinbarungen des KAV mit dem AKH 

reduziert. Ab 2009 gab es einen verbesserten Zielvereinbarungspro­

zess, ab Ende 2012 eine Mehrjahresplanung. (TZ 31) 

Oie Medizinische Universität Wien verfügte durch ihre Entwick­

lungspläne und Leistungsvereinbarungen über eine mittelfristige 

Planung. Sie war jedoch der Ansicht, dass wesentliche eingeplante 

Rahmenbedingungen (insbesondere die Übernahme von Kostenstei­

gerungen durch den Bund und eine mit der Stadt Wien abgestimmte 

Leistungsplanung) nicht eingetreten waren. (TZ 31) 

Gesamteinschätzung zu den finanziellen Rahmenbedingungen 

Insgesamt war die Mittelaufbringung für das AKH komplex und 

wenig transparent. Sie setzte problematische Anreize und führte 

zu andauernden Auseinandersetzungen zwischen Bund und Stadt 

Wien über den klinischen Mehraufwand. Oie Kosten des AKH waren 
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bezogen auf die stationären Leistungen 30 0/0 bis 60 Ofo über jenen 

von Vergleichskrankenanstalten. Es war absehbar, dass in Zukunft 

weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. Eine rechtsträger­

übergreifende, transparente Finanzplanung fehlte. (TZ 32) 

Transparenz über das eingesetzte Personal 

Im AKH waren im Jahr 2010 rd. 10.000 Mitarbeiter tätig. Es waren 

verschiedene Berufsgruppen, Dienstgeber und Dienstrechte zu 

koordinieren. Die daraus resultierende Komplexität wurde weiters 

durch unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb der Rechtsträ­

ger, Arbeitskräfteüberlassungen und Sonderregelungen erhöht. Dies 

führte zu Inefflzienzen. (TZ 33) 

In der Stadt Wien waren Personalkompetenzen beim Gemeinderat, 

beim Magistratsdirektor, bei der Generaldirektion des KAV und in 

der Teilunternehmung AKH angesiedelt. Innerhalb der Teilunterneh­

mung AKH waren die Personalagenden weiter zersplittert, sie hatte 

wenige Möglichkeiten der selbstständigen PersonaJbewirtschaftung. 

Lange Entscheidungswege und Inefflzienzen waren die Folge. (TZ 34) 

Die Medizinische Universität Wien hatte die PersonaJagenden stär­

ker konzentriert, sie hatte insbesondere bei Angestellten größere 

Selbstständigkeit. Für Beamte waren ihr jedoch in wichtigen Ange­

legenheiten enge Grenzen gesetzt. (TZ 34) 

Eine gemeinsame Personalbewirtschaftung zwischen Medizinischer 

Universität Wien und Stadt Wien fand nicht statt. Eine gemeinsame 

Datenerfassung fehlte. Sowohl der Bund als auch die Stadt Wien 

waren daher auf Meldungen des jeweils anderen Trägers angewie­

sen. Dadurch entstanden Unstimmigkeiten: (TZ 35, 36) 

- Bis zum Jahr 2009 meldete die Medizinische Universität Wien 

rd. 680 Vollzeitäquivalente an nichtmedizinischem Personal für 

die Krankenversorgung, danach jedoch nicht mehr, da diese für 

Lehre und Forschung tätig seien. Das AKH betrachtete jedoch 

diese Personen weiterhin aJs Bestandteil der Krankenversorgung 

und berücksichtigte ihre Kosten entsprechend. (TZ 35) 

- Die Medizinische Universität Wien war der Ansicht, es mangle an 

(von der Stadt Wien bereitgestelltem) PHegepersonal. Demgegen­

über hätte sie in den letzten sechs Jahren den Ärztestand erhöht. 

Die Stadt Wien hielt dem entgegen, dass der ärztliche Personal­

stand zunächst reduziert worden war. Die Medizinische Univer-
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sität Wien wolle nunmehr einseitig den Personalstand reduzie­

ren, was nicht akzeptabel sei. Einsparungen beim Pflegepersonal 

fanden nicht statt. (TZ 36) 

Aufgrund von Änderungen in der Auswertungslogik bzw. fehlender 

Zusatzinformationen (z.B. hinsichtlich der Berücksichtigung von 

Beschäftigungsverboten, hinsichtlich Drittmittelärzten und Langzeit­

krankenständen) waren die gemeldeten Daten rur den jeweils ande­

ren Rechtsträger oft wenig aussagekräftig. Es war rur den RH nicht 

nachvollziehbar, dass die Rechtsträger trotz des gesetzlichen Auf­

trags zur Zusammenarbeit keine Möglichkeit fanden, diese funda­

mentalen Daten auf pragmatische Weise auszutauschen. (TZ 35, 36) 

Das AKH nutzte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung rd. B30 über­

lassene Arbeitskräfte. Diese wurden von vier Vertragspartnern teil­

weise nach mehreren, parallel laufenden Verträgen zur Verrugung 

gestellt. Interne Genehmigungspflichten erhöhten die Komplexität 

der Administration weiter. Zu begrüßen war daher die Strategie, die 

Zahl der überlassenen Arbeitskräfte wieder zu reduzieren. (TZ 31) 

Zusammenarbeit Pflege und Ärzte 

Ein wirtschaftlicher Betrieb des AKH erforderte, dass die Berufsgrup­

pen jene Tätigkeiten ausübten, die ihrem QuaIifikationsprofl1 am 

besten entsprachen. Im Jahr 200B sah der KAV vor, in seinen Kran­

kenanstalten bestimmte Aufgaben (z.B. Blutabnahmen, Blutdruck­

messungen) von den Ärzten an das PflegcpersonaJ zu delegieren. 

Zusätzliches PflegepersonaJ stellte die Stadt Wien dem AKH darur 

aJlerdings nicht zur Verrugung. Die Pflegedirektion des AKH hielt 

daher eine generelle Anweisung an das Pflegepersonal, die zusätz­

lichen Aufgaben zu übernehmen, nicht rur vertretbar. Im Jahr 2012 

war im Vergleich zum Jahr 200B diesbezüglich keine wesentliche 

Verbesserung eingetreten. Der RH ruhrte die Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung auch darauf zurück, dass gegebenenfaJls nötiges zusätz­

liches PflegepersonaJ von der Stadt Wien zu bezahlen wäre, eine 

Entlastung der Ärzte jedoch der Medizinischen Universität Wien 

zugute käme. Für eine Umsetzung der ökonomisch gebotenen Maß­

nahmen war daher eine Gesamtbetrachtung nötig. (TZ 3B) 
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Sondermittelbedienstete 

Für die sogenannten Sondermittelbediensteten (2011 : 262) lag aus 

historischen Gründen die Dienstaufsicht und Administration bei 

der Medizinischen Universität Wien, die Finanzierung jedoch bei 

der Stadt Wien. Dies führte zu operativen Problemen. Zu begrüßen 

war daher, dass keine neuen Sondermittelbediensteten mehr auf­

genommen wurden. (TZ 39) 

Ausübung der Fach- und Dienstaufsicht über die Ärzte 

Der von der Stadt Wien gestellte ärztliche Direktor war Ärzten 

gegenüber zur Sicherstellung der Patientenbetreuung weisungsbe­

fugt. Dienstaufsicht übte jedoch der Rektor der Medizinischen Uni­

versität Wien aus. Dies führte zu Unstimmigkeiten in Problemfal­

len. Beispielsweise konnte über die Einsetzbarkeit eines Facharztes 

über mehrere Jahre hinweg keine Einigung erzielt werden: Wäh­

rend der ärztliche Direktor ein Operationsverbot für den Arzt unter­

stützte, erteilte der Rektor die Weisung, das Operationsverbot wie­

der aufzuheben. (TZ 40) 

Journaldienste 

Die Regelung der Journaldienste, d.h. der Anwesenheit von Ärzten 

in der Nacht und am Wochenende, war sowohl für die Krankenver­

sorgung als auch als Kostenfaktor für die Medizinische Universität 

Wien von wesentlicher Bedeutung. Letztere sah die Journaldienste 

als Dienstleistung für den Krankenanstaltenträger ohne Gewinn 

für Lehre und Forschung und strebte aus budgetären Gründen eine 

Reduktion an. Ein mit dem Krankenanstaltenträger abgestimmtes 

Vorgehen gelang jedoch nicht, eine dauerhafte Lösung war zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung noch nicht erreicht. (TZ 41) 

Abstimmung der Dienstzeiten und Auslastung der Mitarbeiter 

Für Bundes- und Gemeindebedienstete galten unterschiedliche 

Dienstzeitmodelle. Ärzte leisteten in der Nacht Journaldienste, 

die lediglich eine Versorgung von Notfallen, aber keine dauernde 

Arbeitsbelastung ermöglichten. Demgegenüber leisteten z.B. Ope­

rationsgehilfen der Stadt Wien in der Nacht reguläre Dienste, bei 

denen eine Arbeitsbelastung wie im Tagdienst möglich war. Die Aus-
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lastung der Operationsgehilfen lag in der Nacht nur zwischen 17 0/0 

und 54 Ofo (tagsüber zwischen 73 % und 100 0/0). (TZ 42) 

Erfassung der Arbeitszeit 

Die Medizinische Universität Wien verfügte nicht über ein System 

zur Aufzeichnung der tatsächlichen Anwesenheit der Ärzte, sondern 

lediglich über ein (seit 2006 elektronisches) Dienstplanmanagement. 

Dies erschwerte sowohl den Nachweis der Einhaltung der Arbeits­

zeitvorgaben als auch die Erfassung der Kernaufgaben der Medizi­

nischen Universität Wien (insbesondere der Forschung) sowie die 

Dienstaufsicht hinsichtlich der Überwachung der Vorschriften über 

Nebenbeschäftigungen und Nebentätigkeiten. (TZ 43) 

In der Teilunternehmung AKH lagen zwar Arbeitszeitaufzeichnungen 

vor, es gab aber keine elektronische Dienstplanung. Die Mitarbeiter 

führten manueUe Aufzeichnungen, was erheblichen Administrati­

onsaufwand (z.B. bei Urlaubsplanung und Abrechnung) verursachte. 

Auch hier war eine Nutzung von Synergien mit der Medizinischen 

Universität nicht gelungen. (TZ 43) 

Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) 

Es war nicht klar, wer auf Dienstgeberseite zuständig war, die Ein­

haltung des KA-AZG 1997 sicherzustellen. Der Rektor der Medizi­

nischen Universität Wien wurde 2010 (nach einer Verwarnung 2004) 

zu einer erheblichen Geldstrafe verurteilt. Er argumentiertejedoch, 

dass nicht er, sondern vielmehr die Stadt Wien für die Überwa­

chung der Arbeitszeiten zuständig sei. Nur diese könne die Patien­

tenströme und die Behandlungsabläufe beeinflussen. Zur Zeit der 

Gebarungsüberprüfung war darüber ein Verfahren vor dem Verwal­

tungsgerichtshof anhängig. (TZ 44) 

Die Strafbestimmungen bei Überschreitungen des KA-AZG waren 

seit der Ausgliederung der Medizinischen Universität Wien für die 
Ärzte im AKH anwendbar, nicht aber für Ärzte in jenen anderen 

Krankenanstalten, bei denen die Stadt Wien auch Dienstgeberin der 
Ärzte war. (TZ 44) 
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Nebenbeschäftigungen 

Die Medizinische Universität Wien hatte seit dem Jahr 2006 eine 

Regelung der Nebenbeschäftigungen getroffen, die bei konsequenter 

Umsetzung grundsätzlich geeignet war, eine geordnete Dienstab­

wicklung sicherzustellen. Kontrolle und ErFassung der Nebenbe­

schäFtigungen waren noch verbesserungsfahig. (TZ 45) 

Die Meldung der Nebenbeschäftigungen der Ärzte an die Stadt Wien 

war anonymisiert. Die Stadt Wien forderte seit 2003 zusätzliche 

Informationen, um Unvereinbarkeiten rechtzeitig entgegen wirken 

zu können. Diese könnten durchaus gegenüber dem Betrieb der 

Krankenanstalt, nicht aber mit den Aufgabengebieten der Lehre und 

Forschung bestehen. Stadt Wien und Medizinische Universität Wien 

gelangten jedoch nicht ZU einer Einigung über eine umfassendere 

Information über die Nebenbeschäftigungen. (TZ 45) 

Fehlzeiten durch Krankenstände 

Das AKH hatte - wie der KAV insgesamt - mit durchschnitt­

lich rd. 2 5  Tagen erheblich mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten 

als der Österreichschnitt im Gesundheits- und Sozialbereich mit 

rd. 1 4  Tagen. Maßnahmen des Fehlzeiten-Managements waren vor­

gesehen, wurden jedoch nicht vollständig umgesetzt. So waren bspw. 

in einem Bereich mit über 1 .000 Mitarbeitern und mit hohen durch­

schnittlichen Krankenständen im Jahr 201 1  (39 Tage) nur insgesamt 

zehn Krankenstandsrückkehr- und Informationsgespräche geführt 

worden. (TZ 46) 

Die Medizinische Universität Wien konnte keine Gesamtauswer­

tung über die Fehlzeiten erstellen und erfasste die Krankenstands­

tage anders als die Stadt Wien. Eine Analyse ausgewählter Ein­

zelbereiche zeigte jedoch (auch bei vergleichbaren Berufsgruppen) 

deutlich niedrigere Werte. Ein gemeinsames Fehlzeitenmanagement 

erfolgte nicht. (TZ 46) 

Personalbedarfsplanung 

Die letzte Personalbedarfsplanung stammte aus 1 994. Obwohl sich 

seither wesentliche Elemente des Gesundheitswesens fundamental 

geändert hatten, fehlte eine aktuelle, rechtsträgerubergreifende Per­

sonalbedarfsplanung. (TZ 47) 
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Weder das AKH noch die Medizinische Universität Wien erachte­

ten sich für eine systematische Personalbedarfsplanung der Berufs­

gruppe der Ärzte zuständig. Entgegen den Vorgaben im Wiener 

Krankenanstaltengesetz enthielten die Meldungen des Soll- und Ist­

Standes der Ärzte durch den Krankenanstaltenträger lediglich die 

1 2  Gemeinde-Ärzte (nicht aber die Ärzte der Medizinischen Uni­

versität Wien). (TZ 48) 

Über den Personalbedarf für die Pflege bestand keine Einigkeit zwi­

schen der Generaldirektion des KAV und der Teilunternehmung AKH. 
Noch im Jahr 201 1 beantragte der Direktor der Teilunternehmung 

AKH - ohne Ergebnis - mehr als 500 Dienstposten bei der Gene­

raldirektion des KAV. Diese wies dem RH gegenüber darauf hin, dass 

bereits im Ist-Stand die Ausstattung des AKH mit Pflegepersonal 

erheblich über der anderer Häuser liege. (TZ 49) 

Kinderklinik 

Nach Strukturveränderungen in der UniversitätskJinik für Kinder­

und Jugendheilkunde des AKH Wien war der Personalbedarf für die 

P flege neu zu bewerten. Im Dienstweg konnte keine Einigung erzielt 

werden. Nachdem Ausfälle in der Notfallversorgung für Kinder und 

Jugendliche in Wien - auch medial - diskutiert worden waren, 

fand eine Krisensitzung u.a. mit der zuständigen Stadträtin, dem 

Generaldirektor des KAV und dem Rektor der Medizinischen Uni­

versität Wien statt. Darin wurde entschieden, eine externe Perso­

nalbedarfsberechnung zu beauftragen. Die Notwendigkeit, für ein­

zelne Veränderungen in einer bestimmten UniversitätskJinik die 

zuständige Stadträtin, den Generaldirektor des KAV und den Rek­

tor der Medizinischen Universität Wien zu befassen, Ausfalle in der 

Notfallversorgung der Kinder und Jugendlichen in Wien medial zu 

reflektieren und schlussendlich auf externe Berechnungen zurück­

zugreifen, zeigte die grundlegenden Probleme hinsichtlich der Per­

sonalplanung im AKH auf. (TZ 50) 

Kinderoperationszentrum 

Die Errichtung des Kinderoperationszentrums (Bauteil 6 1 . 1 )  erfolgte, 

ohne dass rechtzeitig der Personalbedarf dafür ermittelt worden 

war und ohne dass bei Baubeauftragung ein endgültiges Nutzungs­

konzept vorlag. Folge davon war eine suboptimale Auslastung der 

errichteten Infrastruktur (z.B. war ein Operationssaal nur an einem 

Tag pro Woche offen). (TZ 5 J )  
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Gesamteinschätzung zum Personal 

Insgesamt ftihrte die hohe Komplexität der Personalbewirtschaftung 

im AKH zu wirtschaftlichen lneffizienzen, zu Schwierigkeiten bei 

der Erftillung elementarer Aufgaben der Personalverwaltung (wie 

z.B. der Prüfung der Einhaltung der Arbeitszeit oder von Neben­

beschäftigungen) und zu Unklarheiten bei der Personalbedarfspla­

nung. Verbesserungen in der Personalbewirtschaftung waren daher 

ftir eine erfolgreiche Führung des AKH unerlässlich. (TZ 52) 

Bei beiden Rechtsträgern war ein systematisches Management stra­

tegischer und operativer Risiken bzw. interner Kontrollen noch nicht 

eingerichtet, jedoch geplant. Eine Abstimmung der Einftihrung des 

Risikomanagements war nicht vorgesehen. (TZ 53 ,  54) 

Sowohl ftir die Medizinische Universität Wien als auch für die Teilun­

ternehmung AKH waren -jeweils andere - Innenrevisionen prüfungs­

befugt. Abgestimmte Prüfungen waren in Einzelfällen erfolgt, eine 

regelmäßige institutionelle Kooperation war nicht vorgesehen. (TZ 55) 

Eine rechtsträgerübergreifende Einschätzung von Koordinations­

risiken fehlte. Der RH identifIzierte einige Risiken und stellte fest, 

dass nur manche davon systematisch bearbeitet wurden. Die Zahl 

der gemeldeten Schadensfälle ftir Behandlungsfehler war rückläu­

fIg. (TZ 56) 

Im Sommer 201 2 beauFtragten der Bund und die Stadt Wien die Medi­

zinische Universität Wien und die Teilunternehmung AKH mit der 

Erarbeitung eines abgestimmten Zukunftsbildes und eines Modells 

zur langfristigen Zusammenarbeit (Projekt "Ziel- und Gesamtent­

wicklung AKH 2020"). Bestimmte, bereits einseitig beschlossene, 

strategische Festlegungen waren Vorgaben ftir das Projekt (insbeson­

dere der Regionale Strukturplan der Stadt Wien und der Entwick­

lungsplan der Medizinischen Universität Wien). Eine Veränderung 

der Rechtsträgerschaft war ausdrücklich als Nichtziel des Projekts 

ausgeschildert, die jeweiligen Finanzierungsanteile von Bund und 

Stadt Wien waren ebenfalls nicht Projektinhalt. Die Aussparung 

dieser erfolgskritischen Themen lief einer umfassenden Zielerrei­

chung des Projekts zuwider. (TZ 57) 
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Die in der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung im AKH fest­

gestellten Probleme spiegelten in zentralen Bereichen die generell 

im ästerreichischen Gesundheitswesen bestehenden Defizite wider, 

z.8. die zersplitterte Kompetenzverteilung bzw. die mangelnde sek­

torübergreifende Abstimmung. (TZ 58) 
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Zusammenarbeit Bund - Länder im 
Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

Kenndaten zur Zusammenarbeit Bund und Länder im Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

Rechtsgrundlagen Bundesgesetz Ober Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957 Ld.g.F., 

Wiener Krankenanstaltengesetz, LGBl. Nr. 23/19B7 Ld.g.F., 

Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitäts-
gesetz 2002 - UG), BGBl. I Nr. 120/2002 Ld.g.F. 

2005 2006 

AKHB 

tatsächliche Betten 1.909 1.919 
stationäre Patienten 94.369 99.028 
Ambulanzfrequenzen 

1.816 1.849 (in 1.000) 
LKF-Punkte (in Mio.) 321,8 333,8 
Studierende (jeweils WS)' 10.466 9.009 
Impact Punkte 4.485 5.780 
Endkosten (in Mio. EUR)' 899,60 912,58 
Mitarbeiter (in VBÄ)7 8.928 8.870 
TeUunternehllJung A!(H der S� WiPnB 

Betriebsleistung' 765,95 
davon klinischer 47.27 Mehraufwand 

Ergebnis der gewöhnlichen 
- 11,21 Geschäftstätigkeit (EGT) 

Jahresgewi nn/-verlust - 0,52 

Mitarbeiter (in VBÄ)' 6.059 
M�dlrinls�he Unlyersl�t WlenB 

Betriebsleistung' 390,78 
Ergebnis der gewöhnlichen 

2,85 Geschäftstätigkeit (EGT) 
Ja h resgewi n n/ -ve r lu st 0,10 

Mitarbeiter (in V8Ä)3 4.059 

758,78 

43,64 

- 36,22 

6,98 

6.003 

370,40 

- 4,10 

- 0,03 

4.138 

2007 2008 2009 

1.870 1.838 1.810 
98.630 102.018 103.926 

1.854 1.805 1.809 

338,2 342,3 399,5 
8.461 7.794 7.381 
6.996 7.780 8.826 

940,79 992,54 994,68 
8.837 8.911 8.955 

in Mio. EUR 
782.47 848,38 813,41 

40,00 38.73 36,36 

- 33,16 0,62 - 70,64 

- 29,26 18,25 - ls.o3 
Anzahl 

5.958 5.929 5.941 

in Mio. EUR 
395,47 406,77 425,06 

0,81 0,85 0,00 

0,53 0,51 - 0,17 
Anzahl 

4.206 4.234 4.225 

Veränderung 
2010 2011 2005 bis 2011 

in Ofo 

1.871 1.829 - 4  
103.557 99.664' 6 

1.799 1.738 - 4  

399,0 400,5 24 
7.190 7.278 - 30 

10.034 n.v. 124 
1.059,65 1.105,70 23 

8.990 9.304 4 

882,01 927,82 21 

34,92 34,23 - 28 

- 4,13 - 3,74 

14,16 - 3,42 

5.774 5.798 - 4  

451,5 448,41 15 

0,36 - 8.43 

0,16 - 8,51 

4.235 4.249 5 

leistungsertöse, Betriebskostenzuschüsse, klinischer Mehraufwand. Bestandsveränderung sowie sonstige betriebliche Erträge 

Umsatzerlöse. Bestandsveränderung und sonstige betriebliche Erträge 

durchschnittlicher Personalstand nach Rechnungsabschluss UGB 

ordentliche und außerordentliche Studierende 

Rückgang aufgrund anderer Verrechnungsform im Bereich der Kinderklinik (nicht aufgrund einer Änderung der erbrachten 
leistungen) 

Endkosten sind die Gesamtkosten (1.168 Mio. EUR im Jahr 2010) abzüglich der Kostenminderung. 

laut Kostenrechnung der Teilunternehmung AKH (ohne Mitarbeiter der VKMB) 

Für das AKH waren eine Kostenrechnung und eine leistungsstatistik. aber kein gesamthafter Rechnungsabschluss verfügbar. 

Rechnungsabschlüsse existierten für die Teilunternehmung AKH der Stadt Wien und die Medizinische Universität Wien. Sie 

bildeten einerseits jeweils nur Teilmengen der im AKH eingesetzten Ressourcen ab. enthielten aber andererseits auch andere 

Elemente. Beispielsweise für die Medizinische Universität die medizinisch-theoretischen Bereiche. für die Teilunternehmung 

AKH das st. Anna Kinderspital. 

Quellen: BMWF uni:data; Rechnungsabschlüsse des AKH sowie der Medizinischen Universität Wien 
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1 ( I) Der RH führte im Rahmen des Prüfungsschwerpunkts nGebiets­
körperschaftenübergreifende Aufgaben- und Finanzverflechtungen; 
Struktur- und Aufgabenreform" zwischen Mai 201 2  und August 201 2 
eine Gebarungsüberprüfung zum Thema "Zusammenarbeit des Bundes 
und der Länder im Gesundheitswesen am Beispiel des Wien er Allge­
meinen Krankenhauses (AICH)" durch. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war eine Beurteilung der Zusammen­
arbeit des Bundes und der Stadt Wien im AICH in Bezug auf ihre recht­
liche Ausgestaltung, die Festlegung des Leistungsauftrags, die Finan­
zierung, die Personalwirtschaft und das Risikomanagement. 

Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2005 bis 2010, somit den 
Zeitraum zwischen dem Abschluss der letzten maßgeblichen politischen 
Vereinbarung zwischen dem Bund und der Stadt Wien zum AKH und 
dem zur Zeit der Gebarungsüberprüfung letzten vollständig abgerech­
neten Jahr. Soweit erforderlich nahm der RH auch auf frühere bzw. 
aktuellere Entwicklungen Bezug. 

(2) Zeitgleich und inhaltlich abgestimmt mit dieser Gebarungsüberprü­
fung führte der RH auch Prüfungen zur technischen Betriebsführung 
sowie zum IT -Projekt AKIM durch, über die er gesondert berichtet. 

(3) Ausdrücklich nicht Gegenstand der Gebarungsüberprüfung waren 
Geschäftsfalle, die in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang von 
der Staatsanwaltschaft, der Innenrevision des Magistrats der Stadt 
Wien bzw. dem Kontrollamt der Stadt Wien überprüft wurden (z.B. 
die Beschaffungsvorgänge im Zusammenhang mit der Arbeitskräfte­
überlassung). 

(4) Im Folgenden verwendet der RH die Bezeichnung "AKH" für den 
Betrieb des Krankenhauses und die dort stattfIndende klinische Lehre 
und Forschung unabhängig davon, wer als Geldgeber oder Dienstge­
ber auftritt. Wenn es erforderlich ist, den Rechtsträger zu bezeichnen, 
verwendet der RH die Bezeichnung "Teilunternehmung AICH '" bzw . 
.. Medizinische Universität Wien". Zur besseren Lesbarkeit verwendet 
der RH die Bezeichnung "Stadt Wien" unabhängig davon, ob sie Auf­
gaben der Gemeinde oder des Landes Wien wahrnimmt. 

1 (Teil)Unternehmung: ist eine Untergliederung der Wiencr Stadtverwaltung und die 

Bctriebsrorm des AKH. Nach § 71  der Wiener Stadtverrassung hat eine Unternehmung 
eine höhere Autonomie als eine Magistratsabteilung, ist aber Teil der Wien er Stadt­

verwaltung ohne eigene Rcchtspersönlichkeil. 
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Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

Bund 2013/7 

(5) Der RH übermittelte sein Prüfungsergebnis im Februar 201 3 .  Im 
Mai 201 3 langten Stellungnahmen vom BMWF, der Medizinischen Uni­
versität Wien und der Stadt Wien ein. Der RH erstattete seine Gegen­
äußerung im Juli 201 3. 

(6) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien teilten in  
ihren Stellungnahmen mit, dass sie den Bericht des RH a ls  wertvollen 
Beitrag für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen 
BMWF, Medizinischer U niversität Wien, Stadt Wien und Teilunter­
nehmung AKH ansehen. Die Empfehlungen des RH würden im Rah­
men des Projekts "Universitätsmedizin Wien 2020" bearbeitet. 

Das BMWF führte aus, es teile die Analyse des RH über weite Stre­
cken, und unterstrich die Empfehlungen an die zuständigen Akteure. 

Im Übrigen stellten die drei Rechtsträger unterschiedliche Perspekti­
ven in den Vordergrund: 

- Die Medizinische Universtität Wien hob vor allem die Bedeutung 
einer Betriebsführungsgesellschaft und der von ihr als unzureichend 
bewerteten Investitionsmittel hervor. 

- Die Stadt Wien hob hervor, dass das Projekt "Universitätsmedizin 
Wien 2020" ein "Leuchtturmprojekt" darstelle, das WeichensteI­
lungen und Innovationen bringe, die exakt und transparent vor­
bereitet und konsequent umgesetzt werden sollen. 

- Das BMWF hob hervor, es sei weder mittelbar noch unmittelbar an  
der Führung des AKH beteiligt. Es habe keinerlei rechtliche Hand­
habe zur Beeinflussung der Vielzahl der vom RH an das BMWF, 
die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien gerichteten 
Empfehlungen. 

(7) Der RH begrüßte, dass alle drei Rechtsträger die Empfehlungen des 
RH sachlich bestätigten und sah der im Rahmen des Projekts "Univer­
sitätsmedizin Wien 2020" angekündigten Umsetzung seiner Empfeh­
lungen entgegen. Wie unter TZ 57 ausgeführt, war vor einer endgül­
tigen Einschätzung der Projektaktivitäten jedoch deren Ergebnis und 
Umsetzung abzuwarten. 

Eine grundsätzliche Gegenäußerung zur Bedeutung der Betriebsfüh­
rungsgesellschaft tätigte der RH unter TZ 4. Er erläuterte die erheb­
liche Verantwortung des BMWF bei der Umsetzung der Empfehlungen 
unter TZ 7 und nahm zu den Investitionsmitteln unter TZ 30 Stellung. 
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2.1 ( I) Im AKH gestalteten der Bund, die Medizinische Universität Wien 

und die Stadt Wien gemeinsam den größten und kostenintensivsten 

Gesundheitsbetrieb Österreichs. Träger der Krankenanstalt war die 

Stadt Wien. Träger der Studien- und Forschungseinrichtungen war 

zunächst der Bund, ab 2004 die durch Bundesgesetz eingerichtete 

Medizinische Universität Wien. Die meisten Organisationseinheiten 

des AKH waren zugleich Abteilung der Krankenanstalt und Organi­

sationseinheit der Medizinischen Universität Wien. Die Koordination 

der beteiligten Rechtsträger war somit eine wesentliche Herausforde­

rung für den laufenden Betrieb des AKH. 

Die folgende Tabelle zeigt einige wesentliche Entwicklungsschritte des 

AKH: 
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Tabelle 1: Wesentliche Entwicklungsschritte des AKH 

1953 

1955 

1957 

1962 

1972 

1977 

1980 

1981 

1982 

1983 

1989 

1991 

1991 

1993 

1994 

1998 

2000 

2002 

2004 

2005 

2015 

Anmerkung: 

erste Entscheidung des VfGH über die Höhe des klinischen Mehraufwands 

Entscheidung zum Neubau des AKH 

Festlegung des klinischen Mehraufwands mit 18 % des Nettobetriebsaufwands in einer 
Vereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien 

Gründung der ARGE AKH mit Vertretern des Bundes und der Stadt Wien zur Abstimmung 
hinsichtlich des Neubaus 

Beginn Bauabschnitt 4 (Hauptgebäude)' 

Festlegung einer räumlich funktionellen Gliederung des neuen AKH durch die ARGE AKH 

"AKH Skandal" 

Kündigung der Vereinbarung zum klinischen Mehraufwand durch die Stadt Wien und Aufnahme 
von Verhandlungen 

Baubeauftragungsvertrag mit der VAMED 

Festlegung der Bettenanzahl für den Neubau 

Schaffung einer eigenen Magistratsabteilung für das AKH 

Entscheidung des VfGH über einen höheren klinischen Mehraufwand nach Klagen 1982 und 1985 

Beginn der Krankenversorgung 

Schaffung des Wiener Krankenanstaltenverbunds unter Einbeziehung des AKH 

offizielle Eröffnung des AKH 

Arbeitsgruppe zur Organisationsreform AKH 

nach neuerlicher Klage (1999) Vergleich über den klinischen Mehraufwand 

Gründung der Teilunternehmung AKH im Wiener Krankenanstaltenverbund 

Ausgliederung der Medizinischen Universität Wien 

Politische Vereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien über den klinischen Mehraufwand, die 
paktierten Investitionen und die Restfertigstellung 

Auslaufen der Vereinbarung über den klinischen Mehraufwand 

wesentliche Ereignisse im Zusammenhang mit dem klinischen Mehraufwand 

Davor wurden die Gebäudegruppe Kinderklinik und die Universitätsklinik für Psychiatrie sowie die Tiefparkgarage errichtet. 

Die Inbetriebnahme erfolgte 1974 bis 1975. 
QueUen: Teilunternehmung AKH der Stadt Wien; RH 

Bund 2013/7 

Oie Tabelle zeigt, dass der Bund und die Stadt Wien wesentliche Fra­
gen der rechtlichen, funktionellen und baulichen Ausgestaltung wäh­
rend laufender Auseinandersetzungen zur Finanzierung (insbesondere 
zum klinischen Mehraufwand) entschieden. Beispielsweise wurden die 
Entscheidungen über die Bettenanzahl ( im Jahr 1 983) und über die 
Führung des AKH als eigene Magistratsabteilung der Stadt Wien (im 
Jahr 1 989) während einer Auseinandersetzung über den klinischen 
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Mehraufwand vor dem VerfassungsgerichtshoF (VfGH) (in den Jah­
ren 1 982 bis 199 1 )  getroFfen. 

(2) Im Jahr 2010 war das AKH mit rd. 10.000 Mitarbeitern der größte 
Gesundheitsbetrieb Österreichs und eines der größten Spitäler weltweit. 
Seit seiner Neuerrichtung konnte sich das AKH als wichtige Säule der 
Versorgung der Wiener und der österreich ischen Bevölkerung sowie als 
internationale Spitzeneinrichtung der Forschung etablieren. Das AKH 

war pro LKF-Punkt (LKF = Leistungsorientierte KrankenanstaltenFI­
nanzierung) oder pro Bett mit rd. 1 . 1 68 Mio. EUR Gesamtkosten im 
Jahr allerdings auch die bei weitem teuerste Krankenanstalt in  Öster­
reich (siehe TZ 26). In den Jahren 201 1  und 201 2  planten sowohl die 
Medizinische Universität Wien als auch die Stadt Wien Maßnahmen 
zur Reduktion der Kosten (siehe TZ 27 ff.), ohne jedoch Einverneh­
men darüber zu erzielen. Im Dezember 201 1  protestierten die Ärzte am 
AKH gegen die geplanten Einsparungen, da sie eine Beeinträchtigung 
der Patientenversorgung durch eine nicht abgestimmte Reduktion der 
Journaldienste befürchteten (siehe TZ 4 1 ). 

2.2 Der RH wies darauf hin, dass die zwischen Bund bzw. Medizinischer 
Universität Wien und Stadt Wien getrennte Führung insbesondere im 
Hinblick auf die Finanzierung regelmäßig zu Auseinandersetzungen 
geführt hatte. Er untersuchte daher in der Folge die rechtlichen Rahmen­
bedingungen der Zusammenarbeit sowie die Grundlagen des Leistungs­
auftrags, der Finanzierung und der PersonalwirtschaFt des AKH. 

Rechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit 

Notwendig keit der 
Zusammenarbeit 

40 

3.1 ( I )  Das Spitalswesen war Bundessache hinsichtlich Gesetzgebung über 
die Grundsätze und Landessache hinsichtlich der Erlassung von Aus­
führungsgesetzen und der Vollziehung (Art. 1 2  Abs. I Z I B-VG). Dem­
entsprechend galten für die Errichtung und den Betrieb von Kranken­
anstalten in Österreich das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz 
des Bundes (KAKuG) sowie neun Landesgesetze. 

Demgegenüber waren Gesetzgebung und Vollziehung auf dem Gebiet des 
(Hoch)Schulwesens Bundessache (Art. 1 4  B-VG). Nach Art. 8 1 c  B-VG 
waren die öffentlichen Universitäten Stätten freier wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre. Sie handelten im Rahmen der Gesetze auto­
nom. Die Mitglieder universitärer Kollegialorgane waren weisungs­
frei. Nähere Bestimmungen enthielt das Universitätsgesetz 2002 (UG). 
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Das AKH fiel als öffentliche Krankenanstalt und als Universitätsklinik 
- ebenso wie das LKH-Universitätsklinikum Graz und das LKH Inns­
bruck - in den Anwendungsbereich sowohl des Krankenanstalten­
rechts als auch des Universitäts rechts. 

(2) Beide Rechtsbereiche verpflichteten Krankenanstaltenträger und 
Universität zur Zusammenarbeit. Grundsätzliche Verpflichtungen (etwa 
die gegenseitige Berücksichtigung von Interessen) waren gesetzlich 
(im KAKuG und im UG) festgelegt, im Übrigen verwies der Gesetzge­
ber die Träger auf eine vertragliche Regelung: 

- Das KAKuG bestimmte, dass der Krankenanstaltenträger bei Errich­
tung und Betrieb von Universitätskliniken die Erfordernisse von For­
schung und Lehre zu berücksichtigen und darüber eine Vereinba­
rung mit dem Träger der medizinischen Universität zu treffen hatte 
(§ 3c KAKuG). 

- Gemäß UG errüllten die Medizinischen Universitäten ihre For­
schungs- und Lehraufgaben im klinischen Bereich auch im Zusam­
menwirken mit öffentlichen Krankenanstalten. Sie waren verpflich­
tet, mit dem KrankenanstaltentTäger eine Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit beim Betrieb der Krankenanstalt zu treffen,2 und 
berechtigt, sich an einer Gesellschaft zur Führung des Betriebs der 
Krankenanstalt zu beteiligen ] 

- Die organisatorischen Gl iederungen des klin ischen Bereichs waren 
aufeinander abzustimmen. 

- Die Medizinischen Universitäten hatten ihre Ärzte zu beauftragen, 
an der Erfüllung der Aufgaben des klinischen Bereichs der Kran­
kenanstalten mitzuwirken. Diese Mitwirkung war dann dem Kran­
kenanstaltenträger und nicht der Universität zuzurechnen.4 

(3) Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit zwi chen Universität und 
Krankenanstaltenlräger galt auch rür die beiden anderen öffentlichen 
Universitätskliniken in Österreich (Graz und Innsbruck) sowie rür Uni­
versitälskliniken im internationalen Umfeld. Ein Vergleich mit diesen 
Einrichtungen zeigte kein einheitl iches Bild:  

2 § 29 Abs. 5 UG 

J § 29 Abs. J UG 

• § 29 Abs. 4 UG 

4 1  
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- In der Steiermark schlossen am 1 7. Dezember 2010 die Steiermär­
kische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. und das Rektorat der 
Medizinischen Universität Graz eine Rahmenvereinbarung zur 
Zusammenarbeit ab. Darin waren u.a. eine gemeinsame Budgetie­
rung und ein gemeinsames Führungsgremium vorgesehen. 

- In Tirol gelang eine Zusammenarbeitsvereinbarung nicht. Nach 
einem Rechtsstreit schlossen das Land Tirol und der Bund 201 2  
einen Vergleich über den klinischen Mehraufwand ab.s 

- International gab es sowohl Integrationsmodelle (Betrieb unter einer 
gemeinsamen Rechtsträgerschaft) als auch Kooperationsmodelle.6 
Aufgrund unterschiedlicher Kompetenzlagen und Finanzierungssys­
teme7 waren unmittelbare Schlussfolgerungen für das AKH schwie­
rig. 

3.2 Der RH wies darauf hin, dass eine Zusammenarbeit des Bundes und 
der Stadt Wien sowohl gesetzlich vorgesehen als auch sachlich unab­
dingbar war. 

Aus den Vorgaben für die Zusammenarbeit ergab sich einerseits ein 
gewisser Ziel konflikt (die Stadt Wien war für die Versorgung der Bevöl­
kerung mit Krankenanstalten zuständig, der Bund bzw. die Medizi­
nische Universität Wien für die Erreichung von Forschungs- und Lehr­
zielen), andererseits aber auch der Auftrag, die gegenseitigen Interessen 
zu berücksichtigen und den jeweils anderen Partner bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben zu unterstützen. 

Die Umsetzung dieses Auftrags im Rahmen der betrieblichen Gegeben­
heiten des AKH war eine gestalterische Aufgabe der Stadt Wien und 
der Medizinischen Universität Wien: Aufgrund der zwischen den öster­
reichischen Universitätskliniken sehr unterschiedlichen Regelungen 
und der schon im Hinblick auf die Finanzierungs- und Kompetenz-

5 Dessen Bcstandteil war eine Neuverhandlung des klinischen Mehraufwands bis zum 

Jahr 2015 mit dem Ziel. eine weiterführende nachhaltige Lösung und eine Gleichstellung 

des AKH Wien. des LKH Graz und des LKH Innsbruck ab dem I .  Jänner 2016 umzuset­

zen. 

E. Das Kooperationsmodell war l.B. in Deutschland in ßaden-Württembcrg. Hessen und 

Bayern. das Inlcgrationsmodcll in Beflin, Thüringen und Hamburg umgcsetzt. 

7 Die spezifische Herausforderung. dass nach der verfassungsrechtlichen Kompelenzvenei­

lung eine Gebietskörperschaft zur Forschungsfinanzierung und eine andere rur die Finan­

zierung der Krankenanstalten zusländig war, stellte sich z.B. in Deutschland nicht (dort 
waren beide Aufgaben Landesangelegenheit). In Ländern. in denen die Forschungsaus­

gaben überwiegend durch private Geldgeber fmanzien werden oder die Patienlenver­

sorgullg koslendeckend Icislungsoricntien vergütet wird, ergaben sich amlerc Problem­

falle. 
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Bisherige Bemü­
hungen um eine 
optimierte Zusam­
menarbeit 
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lage geringen internationalen Vergleichbarkeit stand ein klares Best­
practice-Modell nicht zur Verfügung. 

Der RH analysierte daher i m  Folgenden die bisherigen Bemühungen 
um eine optimierte Zusammenarbeit (TZ 4), die zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung bestehenden Regelungen (TZ 5 und 6) und die Rahmen­
bedingungen für die weitere Zusammenarbeit (TZ 7). Nach der Dar­
stellung der Konsequenzen der bestehenden Rahmenbedingungen für 
den Leistungsauftrag, die ftnanziellen Rahmenbedingungen und die 
Personalwirtschaft des AKH ftnden sich zusammenfassende Überle­
gungen für die zukünftige Zusammenarbeit. 

4.1 ( I )  Trotz über mehr als 25 Jahre andauernder Bemühungen gelang 
keine gemeinsame Betriebsführung zwischen Bund und Stadt Wien. 
Bereits im Jahr 1 987, somit mehrere Jahre vor der Inbetriebnahme des 
AKH-Neubaus, gab es Überlegungen seitens der für die Errichtung des 
AKH geschaffenen ARGE AKH, eine eigene Betriebsgesellschaft zu 
gründen. Ein Verhandlungsteam legte verschiedene Vertragsentwürfe 
vor, die aber nicht realisiert wurden. Die Stadt Wien schuf 1 989 eine 
eigene Magistratsabteilung für den Betrieb des AKH. 

(2) Im Jahr 1 990 erarbeiteten der Bund und die Stadt Wien einen wei­
teren Vertragsentwurf. Dieser sah eine .. Bund-Stadt Wien-Kommis­
sion" als gemeinsames Entscheidungsgremium vor.8 Über konkrete 
Regelungen zu Leistungen, Personal und Finanzen konnte jedoch keine 
Einigung erzielt werden; letztlich trat der Vertragsentwurf nicht in 
Kraft. Über die Finanzierung des klinischen Mehraufwands entschied 
1991  der VfGH. 

(3) Ein Arbeitsübereinkommen der Wiener Stadtregierung vom Novem­
ber 1 996 sah die Ausgliederung des AKH Wien aus dem Kranken­
anstaltenverbund (KAV) und die Bildung einer eigenen Gesellschaft 
vor. Die daraufhin eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete bis Septem­
ber 1 997 ein I 3-Punkte-Programm als weitere Diskussionsgrundlage. 
Einen konkreten Vorschlag machte die Arbeitsgruppe9 aufgrund höchst 
unterschiedlicher Auffassungen über die Notwendigkeit und die Vor­
und Nachteile einer Ausgliederung in Form einer Gesellschaft nicht. 

8 Dieses war letztlich als Beralungsgrcmium konzipiert, bei Uneinigkeil hallen die ein­

zelnen Organe jeweils selbstständig zu entscheiden. 

9 Ocr Arbeitsgruppe gchörten Mitarbeiter folgender Institutionen an: Magislralsdirek­
lion Vcrfassungs- und RechtsmitleIbüro. AKH-Vcrwaltungsdirektion, BM für Wissen­

schafi und Verkehr, Medizinische Fakultät. ßM für Finanzen, BM für Arbeit, Gesund­

heit und Soziales. 
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(4) Im Jahr 1 999 begann erneut ein Rechtsstreit über die Finanzie­
rung beim VfGH. Er endete durch einen Vergleich im Jahr 2000, in 
dem auch weitere Verhandlungen über eine Aufgabenausgliederung in 
Form einer Betriebsführungsgesellschaft festgelegt wurden. Im Novem­
ber 2001 besprachen der Bund und die Stadt Wien, dass das AKH ab 
dem Jahr 2004 mit einer Betriebsführungsgesellschaft in der Rechts­
form einer GmbH geführt werden sollte. Im  Sommer 2003 berieten 
Arbeitsgruppen die prioritären Bereiche einer Zusammenarbeitsver­
einbarung und die weitere Vorgehensweise. Zur tatsächlichen Errich­
tung der Betriebsführungsgesellschaft kam es nicht. 

(5) In den Jahren 2004 und 2005 traten erneut Meinungsverschie­
denheiten über den klinischen Mehraufwand auf. Intensive Verhand­
lungen führten am 6. Juni 2005 schließlich zu einer grundlegenden 
Einigung. Sie sah vor, dass bis März 2006 Vorschläge für eine gemein­
same Betriebsführungsgesellschaft vorzulegen wären. Dazu lag auch 
ein Arbeitspapier vor; IO eine Betriebsführungsgesellschaft entstand 
abermals nicht. 

(6) Die Teilunternehmung AKH und die Stadt Wien selbst befassten sich 
auch außerhalb der Verhandlungen mit dem Bund bzw. der Medizi­
nischen Universität Wien mit alternativen Formen der Betriebsführung. 
Sie erarbeiteten 2004 einen Businessplan für eine AKH-Wien GmbH, 
befassten sich 2007 mit Themenschwerpunkten wie Finanzen und Per­
sonal und entwickelten im Jahr 2008 einen Entwurf für eine Zusam­
menarbeitsvereinbarung, der detaill ierte Regelungen z.B. für Fragen 
der Personal wirtschaft enthielt. Schließlich lagen 23  - mit externer 
Unterstützung erstellte - gesellschaftsrechtliche Varianten und Gut­
achten zu verschiedenen Sonderfragen (z.B. Personal, Steuern etc.) vor. 
Eine gemeinsame Betriebsführung bzw. Trägerschaft würde danach 
eine Kombination aus einer Vereinbarung nach Art. I Sa B-VG, aus 
gesetzlichen Begleitmaßnahmen (z.B. Ausgliederungsgesetzen, dienst­
rechtlichen Begleitmaßnahmen) und privatrechtlichen Vereinbarungen 
erfordern. Für mehrere dieser Rechtsakte lagen bereits konkrete Ent­
würfe vor. 

10 Dem RH lag ein Papier vom 25. September 2006 vor, wonach die Gründung einer 

BClricbsfUhrungsgcscl lschafl außerhalb der dcrtcitigcn KAV-StrukturclI angestrebt 

werde. Eine AKH-Belricbsführungsgcsellschaft sollte Parallclaktivitätcn reduzieren, 

Synergien nutzen und dadurch Ressourcen sparen. 
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Die Medizinische Universität Wien führte ihrerseits in ihren Wissens­
bilanzen aus, sie sei weiterhin an einer gemeinsamen Betriebsführung 
interessiert, erkenne jedoch dazu keine Bereitschaft der Stadt Wien. 

(7) Prüfungen des Kontrollamtes der Stadt Wien ergaben, dass seitens 
der Stadt Wien für die Überlegungen zur Optimierung der Betriebs­
form von 2002 bis 201 1  externe Aufwendungen von rd. 1 ,07 Mio. EUR 
entstanden waren. 

Die Medizinische Universität Wien erklärte auf Nachfrage des RH, 
dass keine externen Aufwendungen für Rechtsgutachten oder Bera­
tung entstanden waren. 

Beide Seiten hatten erhebliche interne Ressourcen auf die Überle­
gungen verwendet. l l  

4.2 Der RH wies kritisch daraufhin, dass die Bemühungen um eine gemein­
same Betriebsführung trotz des Einsatzes erheblicher Ressourcen seit 
25 Jahren erfolglos geblieben waren. Nach Ansicht des RH war dies 
auf zwei Faktoren zurückzuführen: 

- Die verhandlungsführenden Stellen hatten maßgebliche Faktoren 
für die tatsächliche Umsetzung ihrer Konzepte (z.B. die Zielsetzung 
der politischen Entscheidungsträger) nicht ausreichend in systema­
tischer Form berücksichtigt (z.B. durch Instrumente des Projektma­
nagements wie klare Projektaufträge, Umfeldanalysen, Projektkom­
munikation oder Risikomanagement). 

- Weiters waren die Bemühungen um eine geeignete rechtliche Struk­
tur von den Verhandlungen über die Finanzierung häufIg getrennt. 
So scheiterte die Rechtsform an einer fehlenden Einigung über 
Finanzierung, während umgekehrt die Einigungen über die Finan­
zierung jeweils die Entscheidungen über die Rechtsform auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. 

Der RH empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und 
der Stadt Wien, bei künftigen Verhandlungen für eine verbesserte 
Zusammenarbeit beim Betrieb des AKH die für eine tatsächliche Umset­
zung maßgeblichen Faktoren frühzeitig zu berücksichtigen und die 

11 In der Teilunlcrnehmung AKli lagen für einige interne Ressourcen (insbesondere die 

Stabstcllc Bctricbscnrwicklung) ebenfalls Aufzeichnungen über Kosten für die Vorberei­

tung einer Veränderung der RechLslrägerschaft des AKH vor (insgesamt Td. I Mio. EUR). 

Andere interne Bereiche (z.B. die RechtsabtcilungJ föhnen keine entsprechenden Auf­

zeichnungen. Auch die Medizinische Universität Wien ftihne keine derartigen Auf­

zeichnungen, weshalb der RH auf eine Schätzung der internen Kosten verzichieie. 
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rechtlichen Strukturen der Zusammenarbeit gemeinsam mit den Eck­
punkten der Finanzierung zu verhandeln. 

4.3 (I) Die Stadt Wien und die Medizinische Universität Wienjlihrten beide 

aus, dass im Juni 2012 /10m BMWF, der Stadt Wien und dem KAV 

als Projektauftraggeber ein Projekt freigegebell worden sei, das unter 

der Bezeichnung " Universitätsmedizin Wien 2020" gejlih rt werde. Ziel 

dieses Projekts sei u.a. auch, die Allforderullgell all ein Betriebsfiih­

rUllgsmodell zu definieren, ein geeignetes Betriebsjlihrungmodell aus­

zuwählen, die Voraussetzungen dajlir zu schaffen, sowie die Form der 

künftige/! Zusammenarbeit festzulegen. Die Empfehlung des RH werde 

somit umgesetzt. 

(2) Das BMWF sprach sich jlir die Umsetzung der Empfehlung des RH 

aus. Zur Kritik, dass in den vergangenen 25 Jahren keine gemeinsame 

BetriebsjlilJrLl/lg gelungen war, [lilme das BMWF aus, dass diese "zu 

keinem Zeitsegment der vergangenen 25 Jahre konkret angestrebt oder 

rechtlich zulässig" gewesen wäre. 

(3) Die Medizinische Universität Wien brachte ihr Bedauem zum Aus­

druck, dass der RH den involvierten RechtSl'rägem zwar in insgesamt 

40 Punkten eine verbesserte Zusammenarbeit empfahl, sich aber zur 

Empfehlung, eine gemeinsame Betriebsjlihrtl/lgsgesellschaft fi;r das 

AKH zu errichten, nicht durchgerungen habe. Olllle eine solche Gesell­

schaft werde aber keine Elltscheidungs- und Verantwortungskongru­

enz erreicht werden. Wesentliche Aspekte des Personalwesens könnten 

nur unzureichend erfasst werden. Ein reiner Zusammenarbeitsver­

trag stärke nicht das Zusammenarbeitsgejlihl jlir den Gesamtbetrieb, 

so dass jeder Partner versuchen werde, aus dem Vertrag fiir sich das 

Optimale herauszuholen. 

4.4 ( \ )  Der RH begrüßte die Zustimmung zu seiner Empfehlung durch alle 
Berichtsadressaten und den Umstand, dass die Medizinische Universi­
tät Wien und die Stadt Wien die Umsetzung zahlreicher Empfehlungen 
planten bzw. bereits bearbeiteten. 

(2) Angesichts der vom RH ausführlich dargestellten Bemühungen zur 
Umsetzung einer gemeinsamen Betriebsführung (u.a. der Zusage des 
BMWF in der Leistungsvereinbarung mit der Medizinischen Universi­
tät Wien, eine solche anzustreben), konnte er die Aussage des BMWF, 
wonach eine gemeinsame Betriebsführung "zu keinem Zeitsegment 
der vergangenen 25 Jahre konkret angestrebt oder rechtlich zulässig" 
gewesen wäre, nicht nachvollziehen. 
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(3) Zu den Ausführungen der Medizinischen Universität Wien über 
die Notwendigkeit einer Betriebsführungsgesellschaft merkte der RH 
Folgendes an :  

Nach Ansicht des RH ist die Einrichtung einer Gesellschaft für sich 
genommen noch keine Lösung für die vom RH beschriebenen Problem­
stellungen. Die Frage der rechtlichen Ausgestaltung der Zusammenar­
beit und insbesondere die Gründung bzw. Ausgestaltung einer gemein­
samen Betriebsführungsgesellschaft sind weniger eine Voraussetzung, 
sondern eher eine Konsequenz der gewählten Lösungen. Wesentliche 
Fragen wären zu klären, bevor eine entsprechende rechtliche Ausge­
staltung defIniert werden kann :  

- Dies betrifft z.B. die Frage, ob die fInanzielle Steuerung des AKH 
durch einen Träger erfolgen soll und die Beziehungen zu den ande­
ren Beteiligten durch klare vertragliche Leistungen und Gegenleis­
tungen zu regeln sind, oder ob eine gemeinsame Steuerung erfol­
gen soll (siehe TZ 23). 

- Ebenso ist die Bereitschaft bzw. rechtliche Möglichkeit der Übertra­
gung von personalwirtschaftlichen Entscheidungskompetenzen aus 
dem Bund bzw. der Medizinischen Universität Wien und der Stadt 
Wien eher eine Vorfrage als eine Konsequenz der Gründung einer 
Betriebsführungsgesellschaft (siehe TZ 33 ff.). 

- Eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft kann sehr unter­
schiedlich ausgestaltet sein, von einem wirklichen Krankenanstal­
tenträger über eine reine "shared services"-Einheit zur Unterstüt­
zung der an der Zusammenarbeit im AKH beteiligten Rechtsträger 
(z.B. durch ein gemeinsames Facility Management, eine EDV-Abtei­
lung oder eine Personalverrechnung) bis hin zu einer reinen Hülle 
ohne tatsächliche Nutzung. 

Diese noch offenen Fragen bieten der politischen Willensbildung einen 
so großen Spielraum für die sachliche Ausgestaltung der zukünftigen 
Zusammenarbeit, dass eine vorweggenommene Beurteilung der dafür 
optimalen Rechtsform im Rahmen der Gebarungsüberprüfung des RH 
nicht möglich bzw. nicht geboten war. Der RH definierte daher die 
inhaltlich zu erarbeitenden Instrumente der Zusammenarbeit, nicht 
jedoch die dazu erforderlichen rechtlichen Lösungswege. 
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Dessen ungeachtet wies der RH darauf hin, dass er sich keineswegs 
gegen eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft ausgesprochen 
hatte. Vielmehr wies der RH insbesondere im Personalbereich (TZ 33) 
darauf hin, dass eine konsequente Lösung der vom RH aufgezeigten 
Probleme eine gemeinsame Betriebsführung erfordern würde. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gültige Regelungen der Zusammenarbeit 

Bestehende 
Regelungen 

48 

5.1 ( I )  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es rd. 20 Verträge und 
Vereinbarungen, die Elemente der Zusammenarbeit zwischen der 
Medizinischen Universität Wien und der Stadt Wien im AKH regel­
ten. Die folgende Übersicht zeigt die aus Sicht des RH wichtigsten 
Vereinbarungen: 1 2  

1 2  Rahmenbedingungen fü r  die Zusammenarbeit zwischen Medizinischer Universität Wien 

und Stadt Wien enlhielten auch andere Verträge, l.B. der Technische Betricbsführungs­

venrag. der Angliederungsvertrag mit dem St. Anna Kinderspital oder der Venrag über 

die Einräurnung eines Superädiflkalsrechl's zum Zwecke der Errorschung von O1ole­

kularbiologischen medizinischen Methoden am Gelände des AKH zwischen der Stadt 

Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
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Tabelle 2: Auswahl der im Jahr 2012 geltenden Regelungen zur Zusammenarbeit 

Datum 

1975 

1982 

1991 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2005 

2005 

2005 

2005 

2003 

2000 

2004 

2004 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

Anmerkung: 

Vereinbarung 

Syndikatsvertrag 

Bau beauftragungsvertrag 

Technischer Betriebsführungsvertrag 

Totalübernehmervertrag (TÜV) 

Abwicklung Zahlungsverkehr der ARGE AKH 

Geschäftsordnung ��s Projektausschusses der 
ARGE AKH gemäß TUV 

Themenbereich 

auftraggeberseitige Grundlage für die 
Baubeauftragung (Gründung der ARGE AKH) 

abgelöst durch Totalübernehmervertrag 

Vertrag zwischen Stadt Wien und VKMB über 
die Instandhaltung und Wartung 

Ablöse Baubeauftragungsvertrag 1982, 
Festlegung der Fertigstellung des AKH bis 2010 

Detailregelungen zum TÜV 

Detailregelungen zum TÜV 

Beauftragung begleitende Kontrolle Detailregelungen zum TÜV 

Umlaufbeschluss ARGE AKH 2006 Restfertigstellung AKH 
����I��������� Politische Vereinbarun� Bund/Stadt Wien über Grundlage für klinischen Mehraufwand, 

finanzielle Rahmenbedongungen für das AKH paktierte Investitionen und laufende 
Wien Betriebsführun 2005 bis 2015 

Umsetzungsvereinbarung Bund/Stadt Wien Umsetzung der Politischen Vereinbarung 

Umsetzungsvereinbarung Bund/Medizinische Umsetzung der Politischen Vereinbarung 
Universität Wien ::;;::;;::;;= 
Umsetzungsvereinbarung Stadt Wien/ 
Medizinische Universität Wien 

Vereinbarung betreffend 
Sondermittelbedienstete 

Geschäftsordnung Arzneimittelkommission 

Geschäftsordnung Primarärztekollegium 

Geschäftsordnung kollegiale Führung 

Geschäftsordnung der Kommission für 
Paktierte Investitionen 

Geschäftsordnung Implantate-Kommission 

Geschäftsordnung Medizinproduktekommission 

Geschäftsordnung Hygieneteam 

gegenseitige Nutzung von Glasfaser­
kapazitäten und WLAN 

Umsetzung der Politischen Vereinbarung 

Regelung des Übergangs von mehreren 
hundert Bediensteten durch die Auflösung der 
Teilrechtsfähigkeit der Kliniken 

Entscheidungen über die Auswahl bzw. die 
Beschaffung von Arzneimitteln 

alle die Patientenversorgung betreffenden 
Agenden 

Leitung der Krankenanstalt (Rektorat mit 
beratender Stimme vertreten) 

Entscheidungen über die Priorisierung von 
Investi ti 0 n s p roj e k ten 

Entscheidungen über die Auswahl bzw. die 
Beschaffung von Implantaten 

Entscheidungen über die Auswahl bzw. die 
Beschaffung von Medizinprodukten 

Entscheidungen über die Hygiene betreffende 
Angelegenheiten 

Detailregelungen zur Nutzung von EDV­
Ressourcen 

Verträge, die sich auf Bau und Fertigstellung des AKH beziehen 

Verträge, die sich auf grundsätzlicher Ebene mit der Zusammenarbeit bei der Betriebsführung befassen 

Detailregetungen dazu 

Quelle: Teilunternehmung AKH 
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[2) Eine Reihe von Regelungen [blau markiert) stand im Zusammen­
hang mit der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bereits weitgehend 
abgeschlossenen Neuerrichtung des AKH. 1 J  

Die politische Vereinbarung vom 6. Juni 2005 und die Umsetzungs­
vereinbarungen dazu [grün markiert) regelten insbesondere die Höhe 
des laufenden klinischen Mehraufwands und der paktierten Investi­
tionen in den Jahren 2007 bis 201 5 sowie die grundlegende Pflicht 
der Medizinischen Universität Wien, das ärztliche Personal zur Ver­
fügung zu stellen. 

Zahlreiche Vereinbarungen [grau markiert) konkretisierten einzelne 
operative Teilaspekte der Zusammenarbeit: 

- Eine gemeinsame Kommission plante I nvestitionsvorschläge. 

- Eine begleitende Kontrolle prüfte paktierte Bau- und Haustechnik­
projekte. 

- Ein Kontrollbeirat überprüfte die Verwendung bestimmter Mittel für 
Sonderm ittelbed ienstete. 

- Im "Primarärztekollegium" befassten sich u.a. die Klinikleiter, der 
ärztliche Direktor und der Rektor der Medizinischen Universität 
Wien mit Agenden der Patientenversorgung. 

- Im Hygieneteam, in der Arzneimittel- und der Implantate-Kommis­
sion kooperierten Vertreter des AKH und der Medizinischen Uni­
versität Wien. 

- Die gegenseitige Nutzung von Glasfaserkapazitäten bzw. der WLAN­
Struktur im AKH oder die Meldung neu eingestellter Mitarbeiter der 
Medizinischen Universität Wien an das AKH zur Ausstellung von 
Zutrittskarten waren jeweils gesondert geregelt. 

1 3 Der Syndikalsvcrtrag zwischen der Republik Österreich und der Stadt Wien aus dem 

Jahr 1975 stellte seitens des Auftraggebers die Vertragsgrundlage zur Bildung einer 

Arbeitsgemeinschaf1 und Finanzierung des Neubaus des AKH Wien dar. Ocr ßaubc­

auftragungsvertrag zum Neubau des AKH stammte vom 29. Juli 1 982. Er war zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung nicht mehr wirksam, sondern rür die Restfertigstellung des 

AKH aufgrund der Vereinbarung vom 6. Juni 2005 in ein Totalübernehmcrvcrhältnis 

mit der VAMED inkorporiert worden. Dieser TOIalübernehmervenrag war durch meh­

rere operative Ve.reinbarungen ergänzt worden, z.B. bezüglich der Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Weitere Vereinbarungen betrafen die Einrichtung eines Projektaus­

schusses und einer begleitenden Kontrolle. 
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(3) Auch das KAKuG und das UG enthielten Einzelvorgaben zur Zusam­
menarbeit, z.B. : 

- Der Rektor der Medizinischen Universität Wien war den Sitzungen 
der kollegialen Führung des AKH mit beratender Stimme beizuzie­
hen. 1 4 

- Die Anstaltsordnung des AKH hatte die Bedürfnisse der Forschung 
und Lehre zu berücksichtigen; vor ihrer Genehmigung war das Rek­
torat zu hören. 1 5 

- Das Rektorat gehörte der Kommission für Qualitätssicherung des 
AKH an. 1 6 

- Die Arzneimittelkommission des AKH musste gewährleisten, dass 
die Medizinische Universität Wien ihre Führungs- und Lehraufga­
ben uneingeschränkt erfüllen konnte. 1 7  

(4) Neben den von ihren Dienstgebern oder den gesetzlichen Rahmen­
bedingungen vorgegebenen Formen der Zusammenarbeit nutzten Mit­
arbeiter der Medizinischen Universität Wien und des AKH auch andere 
Möglichkeiten. So hatten rd. 30 Vereine l B  ihre Postadresse im AKH. 
Das AKH führte darüber eine Liste, wobei nicht in allen Fällen Infor­
mationen über Vereinszweck und Aktivitäten vorlagen. Soweit Mitar­
beiter in den Vereinen Nebenbeschäftigungen nachgingen, war davon 
lediglich die Medizinische Universität Wien als Dienstgeber informiert 
(siehe TZ 45). 

5.2 Der RH hielt kritisch fest, dass sich die Regelungen über die Zusammen­
arbeit als Gemengelage von rd. 20 Verträgen und gesetzlichen EinzeIbe­
stimmungen darstellten und entsprechend komplex waren. Darin nor­
mierte Prozesse, Gremien und Inhalte betrafen häufig nur fragmentierte 
Teilaspekte der Betriebsführung. Hinzu kam die Möglichkeit der Mitar­
beiter, Z.B. über Vereine andere Formen der Zusammenarbeit zu suchen. 
Darin sah der RH - insbesondere im Hinblick auf die nur unvollständigen 
Informationen des AKH über die Aktivitäten der Vereine - das Risiko, 
dass die beteiligten Rechtsträger keine umfassende strategische Steue­
rung der Zusammenarbeit vornehmen konnten. 

1 4 § 6a KAKuG. § 1 1  Ab,. 5 Wr. KAG. § 2 Ab,. I GO kollegiale Führung 

lS § 6 Ab,. 4 KAKuG 

16 § 5b Ahs. 4 KAKuG 

1 7 § 19a Abs. ) Z 4 KAKuG 

1 8 Z.B. Verein für Wissenschaft und Forschung in An1isthcsiologic und Schmerzmedizin, 
Österreichische Kardiologische Gesellschaft eie, 
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Der RH empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und 
der Stadt Wien, eine Konsolidierung der geltenden Verträge durchzu­
führen und die fragmentierten Regelungen über Einzelbereiche durch 
einen umfassenden Zusammenarbeitsvertrag zu ergänzen. 

5.3 (J) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wienführten aus, 

die Empfehlung des RH werde im Rahmen des Projekts .. Universitäts­

medizin Wien 2020" Berücksichtigung finden. 

(2) Das BMWF wies darauf hin, dass sich die fragmentierte Natur 

der Vereinbarungen aus den jeweils geltenden Zuständigkeiten und 

der jeweils geltenden Rechtsform ergeben habe. Die Vereinbarung vom 

6. Juni 2005 sei aus einem Vergleich entstanden, der ein Verfahren zwi­

schen der Stadt Wien und dem Blind vor dem Verfassllngsgerichtshof 

beendet habe. Die vom RH empfohlene Konsolidierung sollte in Form 

des im UG vorgesehenen Zusammenarbeitsvertrags erfolgen. 

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 

6.1 ( I) Das KAKuG und das UG enthielten eine Verpflichtung zum Abschluss 
einer Zusammenarbeitsvereinbarung. Zum Inhalt dieser Vereinbarung 
bestanden folgende Einzelvorgaben (§ 29 Abs. 5 UG): 

- Die Vereinbarung sollte auch die wechselseitigen Leistungen und 
deren Bewertung enthalten. 

- Die Universität sollte vereinbaren, dass Universitätsangehörige, 
bezogen auf die jeweilige Organisationseinheit, mindestens 30 0/0 

der Normalarbeitszeit für Lehre und Forschung verwenden sollten. 19 

(2) Das Kernstück der Regelungen zur laufenden Betriebsführung 
bildete die Vereinbarung zwischen dem Bund und der Stadt Wien 
über die finanziellen Rahmenbedingungen für das AKH Wien vom 
6. Juni 2005.20 Sie sollte die gemeinsamen finanziellen und rechtli-

19 in einem Durchrcchnungszcir-raum von 26 Wochen (§ 29 Abs. 5 UG) 

20 Dieser Vertrag wurde von den beiden ressortzuständigen Stadträten bzw. Bundesmi­

niSlern unterzeichnet. Die Vereinbarung war bis 201 5 wirksam (und konnte bis 2017 
verlängert werden. wobei konkrete Vereinbarungen zu den Investitionen nur bis zum 

Jahr 201 5  vorhanden waren). Die Umsctzungsvercinbarungen enthielten grundSätzlich 
keine wesentlichen Konkretisicnmgen. Anzumerken war jedoch, dass der Bund gegen­

über der Medizinischen Universität Wien immer den gleichen Betrag des klinischen 

Mehraufwands schuldete. Demgegenüber konnte die Medizinische Universität Wien 
ab dem jahr 2009 den Betrag um 2 % p.ol. reduzieren. Die Differenz blieb somit der 

Medizinischen Universität Wien (siehe auch TZ 29). 
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chen Rahmenbedingungen langfristig sicherstellen und enthielt ins­
besondere die folgenden Regelungen: 

- Die Medizinische Universität Wien hatte die Ärzte zur Verfügung 
zu stellen, die Stadt Wien das sonstige Personal. 

- Die Vertragspartner legten die laufenden Investitionen zur Erhal­
tung und Fortführung des bestehenden Standards im AKH für die 
Jahre 2007 bis 201 5  mit insgesamt 600 Mio. EUR fest. 

- Weiters vereinbarten sie die Höhe des laufenden klinischen Mehr­
aufwands bis 201 5. 

- Sie hielten weiters fest, dass auch organisatorische Entwicklungen 
nötig waren. Eine Arbeitsgruppe sollte im Jahr 2006 Vorschläge für 
eine gemeinsame Betriebsführung vorlegen. 

Wesentliche Elemente der Betriebsführung fehlten: 

- Zum Leistungsauftrag waren nur eine "Orientierung am Voll  betrieb" 
und die Durchführung regelmäßiger Gespräche vorgesehen. 

- Hinsichtlich des einzusetzenden Personals war nicht geregelt, wie 
viele Ärzte die Medizinische Universität Wien zur Verfügung zu stei­
len hatte, bzw. wie viele Personen die Stadt Wien beim sonstigen 
Personal. 

- Eine Regelung der Gesamtfmanzierung des laufenden Betriebs (also 
der insgesamt zur Verfügung zu stellenden Ressourcen der Stadt 
Wien bzw. des Bundes) war nicht enthalten. 

- Gemeinsame Führungsgremien, Entscheidungsprozesse und -fris­
ten oder Verfahren zur Streitschlichtung waren nicht vereinbart. 

Im  Übrigen sicherte weder die Medizinische Universität Wien zu, mit 
ihrem Personal keine anderen Krankenanstalten zu betreuen, noch 
sicherte das AKH zu, die Räume und Betriebsmittel des AKH keinen 
anderen Ärzten zur Verfügung zu stellen. 

6.2 Der RH anerkannte, dass der Bund und die Stadt Wien eine Verein­
barung zur Zusammenarbeit im AKH getroffen hatten. Er kritisierte 
jedoch, dass diese Vereinbarung zur Betriebsführung aus 2005 nur 
einzelne Elemente (insbesondere die paktierten Investitionen und den 
laufenden klinischen Mehraufwand) umfassend regelten. E in inhalt­
licher Leistungsauftrag, eine umfassende Regelung der Personalbereit-
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stel lung (z.B. Personalbedarfsplanung, Abstimmung von Dienstzeiten 
etc.) sowie eine Regelung der GesamtfInanzierung und von Entschei­
dungsgremien fehlten. 

Während die organisatorische und personelle Struktur von Medizi­
nischer Universität Wien und Krankenanstalt schon durch die gesetz­
lichen Rahmenbedingungen untrennbar verwoben waren, blieben 
Entscheidungs- und Finanzierungsstrukturen sowie die Personalbe­
reitstellung und die Leistungssteuerung getrennt. 

Der RH war daher der Ansicht, dass die derzeitigen Regelungen den 
gesetzlichen Auftrag zum Abschluss einer Zusammenarbeitsvereinba­
rung nicht ausreichend erfüllten. 

Er empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und der 
Stadt Wien, die bestehenden Verträge zur Zusammenarbeit um Verein­
barungen über Art und Umfang der Leistungen des AKH, die Gesamt­
fInanzierung, die Personal bereitstellung und Entscheidungsgremien 
zu ergänzen. 

6.3 (1) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wienjührten aus, 

die Empfehlung des RH werde im Rahmen des Projekts .. Universitäts­

medizin Wien 2020" Berücksichtigungfinden. Darin seien eine strate­

giscJle Leistungsplanung, eine Personalplanung und die Auswahl eines 

geeigneten BetriebsfriJlTlingsmodells mit Bezugnahme auf die erforder­

lichen Entscheidungsgremien vorgesehen. 

Die Erarbeitung einer Finanzierungsvereinbarung sei jedoch nicht Teil 

des Projekts, diese werde zwischen dem Bund und der Stadt Wien gere­

gelt werden. Die Stadt Wien wies diesbezüglich darauf hin, dass das 

LKH Universitätsklinikum Graz die Empfehlung ausgesprochen lrabe, 

dieses Thema unbedingt allf der Ebene Bund und Stadt Wien abzu­

wickelt!. 

(2) Das BMWF stimmte dem RH zu, dass die genannten TJlemenbe­

reiche Bestandteil eines Zusammenarbeitsvertrags nach § 29 Abs. 5 

UG 2002 sein sollten. Zur Entstehung der bestehenden, unvollstän­

digen Vertragslage wies das BMWF enreut darauf hin, dass die Ver­

einbarung vom 6. Juni 2005 aus einem Vergleich entstanden war, der 

ein Veryahren zwischen dem Bund und der Stadt Wien vor dem Ver­

fassungsgerichtshof beendel habe. 
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7.1 ( I )  Die Rahmenbedingungen für weitere Verhandlungen zur Erarbeitung 
eines Zusammenarbeitsvertrags bzw. für eine optimierte Betriebsfüh­
rung waren durch U nterschiede hinsichtlich der Rechtspersönlichkeit 
der betrofFenen Parteien und der Zuständigkeitsverteilung gekenn­
zeichnet. 

(2) Die Teilunternehmung AKH besaß keine eigene Rechtspersönlichkeit. 

- Sie wurde im Jahr 1 989 aus der ehemaligen Magistratsabteilung 1 7  
herausgelöst und im Rahmen der damaligen Magistratsabteilung 1 6  
als eigenständige Abteilung etabl iert. 

- Im Jahr 1 993 gingen die beiden genannten Magistratsabteilungen 
im neu geschaffenen KAV auF. 

Seit der KAV im Jahr 2002 als Unternehmung ausgestaltet war, hatte 
das AKH Wien die BetriebsForm einer Teilunternehmung des KAV. 

Die Medizinische Universität Wien war dagegen als eigene Rechtsper­
son ausgestaltet. 

- Rechtsträger der universitären Organisationseinheiten im Bereich 
des AKH war zunächst der Bund. 

- Das UG Führte zu einer Umwandlung der Kliniken von teil rechts­
fahigen Anstalten des Bundes in vollrechtsfahige juristische Per­
sonen des öffentlichen Rechts. 

- Im Jahr 2004 ging die Medizinische Universität Wien als eigenstän­
dige Universität aus der Universität Wien hervor. 

(3) Die Zuständigkeitsverteilung der Stadt Wien orientierte sich an 
ihrer internen Verwaltungsorganisation, jene der Medizinischen Uni­
versität Wien an einem Vertragsverhältnis mit dem Bund: 

a) Die Direktion der Teilunternehmung AICH war als Dienststelle des 
Magistrats in ihre Verwaltungsorganisation eingebunden: 

- Der Gemeinderat war z.B. Für die Genehmigung des jährlichen 
Wirtschaftsplans und des Dienstpostenplans zuständig. 

- Dem Magistratsdirektor oblag grundsätzlich die Leitung des inne­
ren Dienstes, soweit er seine Aufgaben nicht delegiert hatte. 
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- Der Generaldirektor des KAV konnte dem Direktor der Teilunter­
nehmung AKH und allen Mitarbeitern des KAV Weisungen ertei­
len und Geschäftsfalle an sich ziehen. 

- Der Direktor der Tei lunternehmung war für die Geschäfts- und 
Betriebsführung der Teilunternehmung zuständig, soweit sie nicht 
dem Generaldirektor oder anderen Organen zugewiesen war.21 

- Die Leitung des AKH erfolgte durch die kollegiale Führung 22 

In allen Fragen galt ein unmittelbarer Weisungszusammenhang. Das 
Ausmaß der Delegation richtete sich nach der Geschäftsordnung des 
Magistrats und den jeweiligen Erlässen (siehe z.B. TZ 34 für Personal­
agenden). 

b) Die Universität konnte als rechts- und geschäftsfahige juristische 
Person im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihre Organisation grund­
sätzlich selbst bestimmen. Die Leitung und Verwaltung erfolgte durch 
ihre eigenen Organe (Universitätsrat, Rektorat, Rektor und Senat) 23 

Dennoch kam dem BMWF weiterhin eine wichtige Rolle zu, indem es 
mit der für jeweils drei Jahre abgeschlossenen Leistungsvereinbarung 
die Grundlage für das Budget der Universität schuf.24 Die Wahrneh­
mung der Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt 
war von der Universitätsautonomie ausgenommen.25 Beim Kostener­
satz für den klinischen Mehraufwand wurden die medizinischen Uni­
versitäten namens des Bundes tätig.26 

Hinsichtlich des klin ischen Mehraufwands war auch das BMF einzube­
ziehen. Weiters war das BMG für Systementscheidungen zum Gesund­
heitswesen (z.B. für berufsrechtliche Vorgaben oder für die Kranken­
anstaltenfmanzierung) ein maßgeblicher Partner. 

21 Punkt 10.2. 1  der GeschäFtseinteilung der Unternehmung KAV 

22 § 1 1 Wr. KAG. ÄrLtlicher Direktor, VerwaltungsdirekwT. technischer Direktor sowie 

Direktion des Pflegedienstes hanen Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Ocr ärzt­

liche Direktor war im AKH personenidcnt mit dem Direktor der TciJunternchmung 

AKH. Die Pcrsonal- und die WirtschaFtsabteilung waren der Direktion der Teilunter­

nehmung, nicht der Vcrwaltungsdircklion zugeordnel. 

2) § 22 UG. Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle 

Aufgaben wahrzunehmen, die nielli einem anderen Organ zugewiesen sind. Der Rek­

tor erstellt z.B. den Budgetvorschlag, der zur Beratung an den Senat geht und vom 

Universitätsrat beschlossen wird. 

24 § 1 3  Ab,. I UG 

15 § 29 Ab,. 6 UG 

26 § 33 UG 
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(4) Die folgende Tabelle stellt zusammenfassend die unterschiedlichen 
Entscheidungsbefugnisse gegenüber: 

Tabelte 3: Unterschiedliche Entscheidungsbefugnisse von Medizinischer Universität 

Wien und Krankenanstaltenträger 

Aufgabe 

Rahmen-
vorgaben 

politische 
Führung 

strategische 
Führung 

operative 
Führung 

Quelle: RH 

Bund 2013/7 

Beispiele Zuständiykeit Zuständigkeit 
Univers tät Krankenanstalt 

Gesetze, Vereinbarung des Nationalrat, BMWF, BMF, Gemeinderat, Bürv,er-
klinischen Mehraufwands BMG meister, Stadträt n 

Festlegung Leistungs- Leistungsvereinbarung Stadträtin (direktes 
auftrag, Prioritätensetzung BMWF-Universität, Weisungsrecht an KAV 

Umsetzung durch den und AKH) 
Rektor 

Zentrenbildung, Universität handelt Generaldirektion 
medizinisches Leistungs- autonom, vertreten durch des KAV (direktes 
spektrum, Zielverein- den Rektor Weisungsrecht), Direktor 
barungen Teflunternehmung 

Personalentscheidungen, Rektor je nach Geschäftsverteilung 
Budgetüberwachung, Magistratsdirektor 
OP-Management, Journal- Generaldirektion KAV, 
dienste, Ambulanzzeiten Direktor Teflunter-
etc.) nehmung, kollegiale 

Führung 

Die Tabelle zeigt, dass die Entscheidungsbefugnisse in dreifacher Weise 
asymmetrisch waren: 

- Erstens stand der politischen Führung des Gesundheitsbereichs der 
Stadt Wien aufgrund der Universitätsautonomie mit dem Rektor 
der Medizinischen Universität Wien in erster Linie keine politische 
Funktion, sondern eine fachliche Führungskraft gegenüber. 

- Zweitens war der Rektor der Medizinischen Universität Wien zen­
trale Ansprechperson, während die Stadt Wien deutlich differenzierte 
Zuständigkeiten hatte: Dem Rektor standje nach Themengebiet die 
Stadträtin, die Generaldirektion des KAV, der Magistratsdirektor, der 
Direktor der Teilunternehmung AKH oder die kollegiale Führung 
des AKH gegenüber. 

- Drittens waren die Durchgriffsrechte der übergeordneten Funktionen 
sehr unterschiedlich: Während das BMWF nur alle drei Jahre durch 
die Leistungsvereinbarung grundlegende Vorgaben für die Führung 
der Medizinischen Universität Wien machte, hatte die Stadträtin 
jederzeit ein Weisungsrecht. 
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7.2 Für die praktische Arbeit hielt der RH die Gemengelage der Kompe­
tenzen für erschwerend. Er kritisierte, dass die Delegation von Aufga­
ben auf Bundes- und Landesseite sehr asymmetrisch erfolgte. 

Er empfahl daher dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien 
und der Stadt Wien, bei den Verhandlungen über die Optimierung der 
Zusammenarbeit al 1e beteiligten Rechtsträger bzw. maßgeblichen Hie­
rarchie-Ebenen in eine Projektstruktur einzubinden. Dabei wären fol­
gende Punkte zu beachten: 

- Wiewohl die gesetzlich vorgesehenen Zuständigkeiten und Geneh­
migungswege zu beachten waren, könnte die Entscheidungsvor­
bereitung auch in einer Projektstruktur mit klaren Aufträgen und 
unter Einbindung al1er Partner erfolgen. 

- Die übergeordneten Bereiche (BMWF bzw. Magistrat der Stadt Wien) 
sol1ten sich dabei auf strategische Fragen konzentrieren. So könnte 
die besondere Selbstständigkeit der grundsätzlich autonomen Uni­
versitäten bzw. der Unternehmung KAV berücksichtigt werden. 

- Soweit für Systemänderungen andere Ministerien (z.B. BMF oder 
BMG) einzubinden wären (aufgrund der gesetzlichen Zuständig­
keiten, aber auch aufgrund etwaiger berührter Interessen), sol1te 
nach Auffassung des RH das BMWF in der Entscheidungsvorbe­
reitung eine abgestimmte Position seitens des Bundes sicherstel1en. 
Das BMWF regelte nämlich die Rahmenvorgaben für die Koopera­
tion der Medizinischen Universität Wien mit dem AKH (z.B. durch 
die Leistungsvereinbarungen). 

Der RH richtete im Sinne einer so ausgerichteten Entscheidungsflndung 
in der Folge (TZ 8 bis 58) seine Empfehlungen jeweils an das BMWF, 
die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien. 

7.3 (I) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien führten 

aus, die Empfehlung des RH finde im Projekt " Universitätsmedizin 

Wien 2020" insofern Berücksichtigung, als die Projektorganisation alle 

Entscheidungsträger integriere. Dies erfolge über die Berücksichtigung 

als Projektauftraggeber, Lenkungsausschuss bzw. Kernteams der drei 

Tei/projekte. Die genauen Verantwortlichkeiten seien in einem Projekt­

handbuch geregelt. Auch Zwischenergebnisse würden mit dem Len­

kungsausschuss und dem ProjeHauftraggeber regelmäßig abgestimmt. 

Unabhängig davon seien im Februar 2013 regelmäßige Gespriiche ZlIr 

schnellen und unbürokratischen Behandlung von Themen und für den 

gegenseitigen lnfonnationsaustausch vereinbart worden. Daran näh-
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men der Direktor und der stellvertretende Direktor der Tei/unterneh­

mung AKH und der Rektor sowie zwei Vizerektoren teil. Die Ergeb­

nisse würden in kurzen Ergebnisprotokollen festgehalten. 

Die Empfehlung des RH werde somit umgesetzt. 

(2) Das BMWF führte aus, es könne das Bild der Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten, das vom RH gezeichnet werde, nicht tei/en. Allei­

niger Träger des AKH sei die Stadt Wien, das BMWF sei weder mittel­

bar noch unmittelbar an der Führung des AKH beteiligt. Es habe kei­

nerlei rechtliche Handhabe zur Beeinflussung der Vielzahl der vom RH 

an die Stadt Wien, die Medizinische Universität Wien und das BMWF 

gerichteten Empfehlungen. 

7.4 ( I )  Der RH begrüßte die von der Medizinischen Universität Wien lind 
der Stadt Wien dargestellten Sofortmaßnahmen und die projektmä­
ßige Bearbeitung der Zusammenarbeitsthemen, wies jedoch auf seine 
unter TZ 57 geäußerten Hinweise zur Wahl der Themen und Voraus­
setzungen des Projekts hin. 

(2) Zu den Ausführungen des BMWF wies der RH darauf hin, dass 
eine Reihe wesentlicher Verantwortungsbereiche bestehen, bei denen 
das BMWF aufgerufen ist, die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Stadt Wien im AKH entscheidend mitzugestalten. Darun­
ter fallen z.B. 

- die Entscheidung über die Einbringung der Mittel (welche Mittel 
des Wissenschaftsbudgets für die Medizinische Universität Wien 
verwendet werden);  

- die Erlassung der Verordnung für den klinischen Mehraufwand, der 
- wie in TZ 25 näher ausgeführt - eine zentrale Bedeutung für die 
Finanzierung des AKH und die ftnanziellen Anreize für die Koope­
rationspartner hat; 

- die Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrags nach § 55 KAKuG 
oder die Verweigerung dieser Genehmigung und damit die Mög­
lichkeit, Mindest- und Maximalinhalte dieses Vertrags entschei­
dend mitzubestimmen; 

- Das Fungieren als Projektauftraggeber im Projekt "Universitätsme­
dizin Wien 2020·', somit z.B. die Einflussnahme auf die Projektziele, 
die Zusammensetzung der Projektteams, die Beauftragung von Ana­
lysen, die Abnahme von Teilprojektergebnissen sowie Richtungs­
entscheidungen über die weitere Ausgestaltung des Projekts; 
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- die Formulierung der strategischen Ziel vorgaben in der Leistungs­
vereinbarung für die Medizinische Universität Wien; 

- die Ausübung von Befugnissen als Dienstgeber für Beamte der Medi­
zinischen Universität Wien (z.B. des Disziplinarrechts); 

- die legistische Betreuung des UG sowie das Einbringen von Posi­
tionen betreffend die Medizinische Universität Wien in Entschei­
dungsprozessen des Bundes (z.B. in Verhandlungen mit dem BMF 
und dem BMG), etwa in Sitzungen des Ministerrats. 

- Weiters ist nach § 29 Abs. 8 UG die Zusammenarbeit mit dem AKH 
vom Bereich der Universitätsautonomie ausdrücklich ausgenommen. 
Damit steht diese Aufgabe der Medizinischen Universität Wien im 
direkten Weisungszusammenhang und in direkter Ministerverant­
wortlichkeit. 

Somit hat das BMWF wesentliche Aufgaben in der Finanzierung, der 
Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der DefInition 
der strategischen Zielsetzung im Bereich des AKH und auch wesent­
liche Möglichkeiten zur operativen Einflussnahme. Es ist daher von 
existentieller Bedeutung für das Gelingen der Zusammenarbeit zwi­
schen dem Bund und der Stadt Wien, dass das BMWF diese Aufga­
ben mit aktivem und konstruktivem Gestaltungswillen wahrnimmt. 

Der RH wies weiters darauf hin, dass er keineswegs alle Empfehlungen 
an das BMWF gerichtet hatte, ohne zu begründen, warum und in wei­
cher Form dieses bei deren Umsetzung mitarbeiten solle. Vielmehr 

- hatte er erstens unter TZ 7 (insbesondere in Tabelle 3) ausführlich 
dargestellt, weshalb ein Agieren der jeweiligen Rechtsträger streng 
innerhalb des jeweils eigenen Zuständigkeitsbereichs ohne systema­
tische Beachtung der Auswirkungen auf die Gesamtsituation nicht 
erfolgversprechend war (und in den letzten 25 Jahren auch nicht 
zum Erfolg geführt hatte); 

- hatte er zweitens deshalb eine spezifIsche, differenzierte Vorgehens­
weise empfohlen, nämlich in einer Projektorganisation gemeinsame 
Entscheidungen in einem gemeinsamen Entscheidungsftndungs­
prozess zu treffen und danach die Umsetzung im jeweiligen recht­
lichen Rahmen vorzunehmen. 

Dabei anerkannte der RH, dass das BMWF durch die Übernahme 
der Rolle des Projektauftraggebers im Projekt "Universitätsmedizin 
Wien 2020" bereits einen wesentlichen Schritt in diese Richtung gesetzt 
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Bund 2013/7 

hatte. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil  die Aufgabe 
der Verbesserung der Zusammenarbeit im AKH nicht nur eine korrekte 
Vollziehung bestehender Vorgaben erfordert, sondern auch eine aktive 
(MitjGestaltung von Zusammenarbeitsformen und gegebenenFalls eine 
Anpassung der vertraglichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
Dazu kommt dem BMWF als legistisch für das UG zuständigem und 
als zustimmungspllichtigem Ressort für einen Zusammenarbeitsver­
trag eine besondere Rolle zu. Die Übernahme von Verantwortung Für 
die Umsetzung der Empfehlungen des RH in diesem Projekt und darü­
ber hinaus wäre daher nur konsequent. 

Der RH hielt daher an seinen Empfehlungen auch hinsichtlich ihrer 
Adressierung an das BMWF fest. 

8.1 Da im AKH mit den bestehenden Ressourcen sowohl die Stadt Wien 
ihre Versorgungsaufgaben als auch die Medizinische Universität Wien 
ihre Aufgaben hinsichtlich Lehre und Forschung erbringen musste, 
war die Balance zwischen Aufgaben der Grundversorgung und aka­
demischer "Spitzenmedizin" für beide Rechtsträger von essentieller 
Bedeutung. Diese Balance war weder im Krankenanstaltenrecht noch 
durch die Gesundheitsplanung oder die Verträge zwischen den Rechts­
trägern konkret geregelt. 

- Gesetzlich war für das AKH lediglich geregelt, dass es als "Zentral­
krankenanstalt"27 grundSätzlich alle dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft entsprechenden Einrichtungen vorzuhalten hatte. Wie­
weit auch Aufgaben der Grundversorgung zu übernehmen waren, 
war nicht ausdrücklich normiert.2B 

Die gesundheitsplanerischen Vorgaben für das AKH erfolgten im 
Wien er Krankenanstaltenplan auf Basis des Regionalen Struktur­
plans Gesundheit (RSGj Wien bzw. des Österreichischen Struktur-

21 § 2a Abs. 1 lil. c KAKuG. Nach § 2a Abs. 2 KAKuG waren Krankenanstalten. die auch 

der Forschung und Lehre Medizinischer Universitäten dienten, Zentralkrankenanstalten. 

211 Dem RH lag ein Rechtsgutachten vor, das ausführte. dass Patienten grundsätzlich kei­
nen Rechtsanspruch auf Behandlung in einem bcstimnllen Krankenhaus hätten. Ihr 

Anspruch auf Versorgung richle sich gegen das Land, das für bcslimmte Versorgungs­

aspekte bestimmte Einrichtungen scharren könne. Nach § 36 Wr. KAG sei bei der 
Aurnahme aur den Zweck der Krankenanstalt und aur den Umrang der Anstallsein­

richtungen Bedacht zu nehmen. Es stehe der Stadt Wien rrei. ein abgestuftes Versor­
gungskonzcpl zu normieren, bei dem das AKH Aurgaben der Primärvcrsorgung nur in 

eingeschränktem Umrang wahrzunehmen hätte. 
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plans Gesundheit (ÖSG).29 Sie defmierten für das AKH im Wesent­
lichen 8ettenobergrenzen je Fachrichtung, aber keine konkreten 
Einzelleistungen. 

- Die Vereinbarung vom 6. Juni 2005 bzw. die Umsetzungsvereinba­
rungen dazu regelten, dass die Medizinische Universität Wien die 
Ärzte im AKH und die Stadt Wien das sonstige Personal zur Ver­
fügung stellen mussten, aber nicht, für welches Volumen und für 
welche Struktur der Leistungen.JO 

8.2 Der RH wies darauf hin, dass die für die Zusammenarbeit essentielle 
Gewichtung zwischen Aufgaben der Grundversorgung und akade­
mischer .. Spitzenmedizin" weder im Krankenanstaltenrecht noch durch 
die Gesundheitsplanung geregelt war. Damit waren für beide Rechts­
träger Risiken verbunden. Die Medizinische Universität Wien trug das 
Risiko, dass die Stadt Wien 

- Leistungen in das AKH verlagerte, für die die Medizinische Univer­
sität Wien Ärzte zur Verfügung stellen müsste, 

- Leistungen reduzierte und die Medizinische Universität Wien für 
Zwecke der Lehre und Forschung anders Vorsorge treffen müsste, 

- durch Festlegungen der Infrastruktur bzw. des medizinischen Sach­
aufwands (z.8. Implantate) andere Leistungen unterstützte, als dies 
aus akademischer Sicht anzustreben wäre. 

Umgekehrt trug die Stadt Wien das Risiko, dass die Ärzte der Medi­
zinischen Universität Wien ihre Leistungen nicht nach Versorgungs­
gesichtspunkten, sondern nach akademischen Kriterien ausrichtetenJI 
(z.8. bei Entscheidungen, welche Patienten stationär aufgenommen 

29 Ocr Wicncr Krankenanstaltenplan setzte als Verordnung im Wesentlichen die Emp­

fehlungen des Regionalen Struklurplans um. Ein Regionaler Strukturplan Gesundheit 

(RSG) lag rur Wien erstmals 2009 vor, im Juni 2012 beschloss die Wiener Landesge­

sundheitsplattform einen neuen RSG. Ocr ÖSG hatte nur geringe direkte Bedeutung für 

die Zuordnung von Leistungen im AKH. Er regelte. dass bestimmte Leistungen nur in 

jenen Krankenanstalten erbracht werden durften, die daftir notwendige Strukturqua­

litätsrncrkmale etwa im Hinblick auf die Ausstattung mit Fachpersonal und bestimm­

ten Geräten aufweisen. Gerade in Wien hatte diese Bestimmung für die Zuordnung 

bestimmter Leistungen zum AKH bzw. zu anderen Krankenanstalten des KAV jedoch 

nur geringe Bedeutung. da rur den überwiegenden Teil der leistungen auch diese die 

notwendigen Strukturqualilälskriterien aufwiesen. 

JO Diesbezüglich enthielt die Vereinbarung lediglich einen Verweis auf das Ziel des "VoIl­

betriebs" des AKH und die Absicht, regelmäßige Gespräche zu führen. 

1 1  z.B. sich auf Transplantationspatienten aus dem In- und Ausland und klinische Stu­

dien in Spezialfragen konzenlrierten und Routineoperationen wie Blinddarmoperati­
onen nicht übernahmen. bestimmte Ambulanzen nur gering besetzten elc. 
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oder ambulant behandelt werden), Die Stadt Wien müsste dann die 
Basisversorgung anderweitig sicherstellen, 

In der Folge kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen über die 
im AKJ-I zu erbringenden Leistungen n  Diese betrafen 

- strategische Ziel vorgaben (TZ 9), 

- den Ablauf einzelner Steuerungsprozesse (TZ 10), 

- den Umfang der im AKJ-I zu erbringenden Leistungen (TZ 1 1  bis 14), 

- die Struktur der Leistungen (TZ 1 5  bis 1 8) und 

- konkrete Einzelfalle (TZ 1 9), 

Der RH analysierte in der Folge die wesentlichen Themen der Ausein­
andersetzungen zwischen den Rechtsträgern näher, 

9,1 Die Medizinische Universität Wien formulierte als strategisches Ziel für 
den klinischen Bereich des AKH eine überregionale spitzenmedizinische 
Versorgung un

,
ter Wahrung eines für Lehre, ärztliche Ausbildung und 

Forschung erforderlichen medizinischen Spektrums sowie eine Positi­
onierung als "Global Health Player",JJ Eine Beteiligung an der Grund­
versorgung nach den Bedürfnissen der Patienten war in dieser Ziel­
formulierung nicht enthalten, 

Die Stadt Wien widmete das AKH dem Heil und Trost der Kranken,34 

Ziel sei es, Patienten durch herausragende Leistungen ein Höchstmaß 
an Heilungschancen zu bieten und führender regionaler Gesundheits­
anbieter sowie europäisches Referenzzentrum für alle Diagnosen und 

32 Diese gingen z.8. in den Entwicklungspl<!n der Medizinischen Universität Wien 2012 
(veröffentlicht im Juli 2012. S. 1 4 rr.) ein. Demnach sollte das AKH Priorität in der 

Tcrtiärvcrsorgung haben. es h<lhr aber gleich viel Basis- und Schwerpunktversorgung. 
Die Leistungen des AKH in der Primär- und Sckundärvcrsorgung gchönen begrenzt. 

Es gab kein umfassendes Zusammenarbeitspapier, das die zu erbringenden Leistungen 

!leider Partner defmierte. Das Fehlen eines dcfLllierten Versorgungsauftrags (der einer 

universitären Medizin gerecht wird) sei eine wesentliche Schwäche. Die Zunahme der 

reinen ROUlineversorgung gef1ihrde die Medizinische Universität Wien (Wissensbi­

Janz 2010. S. 27 fT. ; WissensbiJanz 201 1 ,  S. 30). 
J) z.B. in der Wissensbilanz 20 1 1, S, 2 (veröffentlicht im Juli 2012). ident in der Wissclls­

bilanz 2010, S. 2 
)4 Dieser Widmungsspruch (saluto Cl solalio acgrogrum) war bereits 1784 3m Torbogen 

des alien AKH angebracht und soll die Zuwendung zum leidenden Menschen zum Aus­

druck bringen. Er war immer noch "Mission" des AKH (Qualitätsmanagement - J'land­
buch), 
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Therapien zu sein. Es solle ein Angebot erstklassiger Grundversor­
gung und aller Fachgebiete, wo besondere Expertise und Ausstattung 
nötig sei, erfolgen. Leistungen, die von anderen gleichwertig erbracht 
werden könnten, würden "nicht zur Gänze" in den Versorgungsauf­
trag des AKH fallen .J5 

9.2 Der RH wies darauf hin, dass die Medizinische Universität Wien in 
ihrer strategischen Zielsetzung die Grundversorgung auf das nötige 
Ausmaß zur Wahrung eines für Lehre, ärztliche Ausbildung und For­
schung erforderlichen medizinischen Spektrums beschränkt sah. Dem­
gegenüber sah die Stadt Wien die Versorgung der Bevölkerung als 
wesentliches Ziel, dieses fal le lediglich nicht "zur Gänze" in den Auf­
trag des AKH. Der RH kritisierte, dass es den beiden Rechtsträgern nicht 
gelungen war, diesen - in den gesetzlichen Aufgaben begründeten -
Zielkonflikt im Hinblick auf die - ebenfalls gesetzlich angeordnete -
Zusammenarbeit im AKH aufzulösen und zumindest abgestimmt zu 
regeln. 

Der RH empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und 
der Stadt Wien, eine gemeinsame, aussagekräftige Zielvorgabe für die 
Balance von Grundversorgung und akademischer Spitzenmedizin im 
AKH abzustimmen. 

9.3 (l)  Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien führten 

aus, der Medizinische Masterplan, der im Projekt " Universitätsmedizin 

Wien 2020" erarbeitet werde, beinhalte die Entwicklung der Medizi­

nischen Leistungen mit Planungshorizont bis 2020. Das so abgestimmte 

Leistungsspektrum enthalte sowohl die Leistungen der Grundversor­

gung als auch die aufgrund des Entwicklungsplans der Medizinischen 

Universität Wien festgelegten Schwerpunkte. Weiters solle der Medi­

zinische Masterplanfür das AKH Eingang in die strategische Gesund­

heitsplanung der Stadt Wien fi·nden. 

Unabhängig davon sei seitens der Stadt Wien der Medizinischen Uni­

versität Wien im Februar 201 2 der Vorschlag unterbreitet worden, die 

bisher mit den Klinikvorständen getrennt geführten Zielvereinbanlllgs­

gespräche künftig gemeinsam zufuhren. Entsprechende Vorbereitungen 

der Controlling-Abt.eilungen seien bereits festgelegt worden. 

(2) Das BMWF begrüßte die Empfehlung des RH und wies darauf hin, 

dass eine laufende Übernahme VOll Erkenntnissen der "Spitzenmedizin " 

in die Routineversorgung stattfinde und zwischen der Medizinischen 

Universität Wien und dem Rechtsträger des AKH ein geeignetes Instru-

JS Vision des AKH laut Qualitätsmanagement-Handbuch 2010. S. 27 
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mentarium zur Berücksichtigung der laufenden Entwicklung geschaf­

fen werden sollte. 

10.1 ( I )  Das operative Leistungsgeschehen im AKH war durch eine Viel­
zahl von Steuerungs- bzw. Planungsprozessen beeinflusst. Die fol­
gende Abbildung gibt einen Überblick darüber: 
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Abbildung 1 :  Steuerungs- und Planungsprozesse zur Festlegung der im AKH zu 

erbringenden Leistungen 
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Die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen dem Bund und der Stadt 
Wien wäre die geeignete Regelungsebene für grundlegende Vorgaben 
über den Leistungsauftrag. Wie bereits dargestellt (TZ 6). enthielten die 
politische Vereinbarung vom 6. Juni 2005 und die Umsetzungsverträge 
dazu [ 1 -3]36 jedoch keine konkreten Leistungsvorgaben. 

Die strategischen Zielvorgaben erfolgten getrennt: 

- Die Stadt Wien gab dem KAV jährliche Budgetvorgaben [4]. Der 
KAV schloss entsprechende Zie1vereinbarungen mit dem AKH ab 
[5]. 

- Das BMWF schloss mit der Medizinischen Universität Wien alle drei 
Jahre31 eine Zielvereinbarung ab [9]. die auch strategische Ziele für 
den klinischen Bereich des AKH enthielt. 

- Der Wiener Gesundheitsfonds3B erstellte den Regionalen Struktur­
plan Gesundheit. der u.a. auch dem AKH die Bettenzahl je Fach­
richtung vorgab [6J. Das BMG konnte Verstöße gegen Beschlüsse 
der Bundesgesundheitsagentur beanstanden [8].39 

Auch auf operativer Ebene waren wichtige Prozesse getrennt geführt: 

- Das Rektorat führte mit den Klinikleitem Zielvereinbarungsge­
spräche (z.B. über die anzustrebenden Drittmittel oder Impact 
Punkte) [ 1 2J. 

- Davon unabhängig führte auch die Teilunternehmung AKH mit den 
Klinikleitern Zielvereinbarungsgespräche (z.B. über die zur Verfü­
gung stehenden Sachmittel oder die Ziel werte der abzurechnenden 

3(, Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich aur die in Abbildung 1 dargestellten 

Beziehungsebenen. 

37 § 1 3  UG 2002. Zielvereinbarungen errolgten von 2007 bis 2009. von 2010 bis 2012 

und von 2013 bis 2015. 

38 Das maßgebliche Enlschcidungsgrcmium war die Wiencr Gcsundhcilsplauform. In 

ihr waren folgende Stelten vertreten: die amtsführenden Stadträte filr das Kranken-

3nstaltcnwcscn. für die Finanzverwaltung und für Personal. 1 5  Mitglieder aus dem 
Kreis der Abgeordneten zum Wien er Landtag. drei Bedienstete der Wiener Kranken­

anstalten, drei Vertreter der Sozialversicherung, ein Vertreter des Hanusch Kranken­
hauses, ein Vertreter der Ärztekammer, der Wiener Pflege- und Paticntcnanwah, ein 

Vertreter der Österreichischen ßischorskonrerenz bzw. des Evangelischen Oberkirchen­

rates, ein Vertreter des Bundes und ein Mitglied ohne Stimmrecht, das vom I lauJlIVer­
band der öSlerreichischcn Sozialvcrsichcrungslräger entsandt wunle. Das BMWF oder 

die Medizinische Universitiil Wien waren nicht vertreten. 

]<) An. 1 9  Abs. 2 Z 4 lil. d der Vereinbarung nach An. 1 5a ß-VG über die Organisation 

und Finanzierung des Gesundheitswesens 
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LKF-Punkte) [ 1 3) .  Oie Stadt Wien behielt der jeweils übergeord­
neten Hierarchie-Ebene das Weisungsrecht vor [ 1 7). 

- Der Wiener Gesundheitsfonds entschied über die Förderung einzel­
ner Investitionen sowie über die Abrechenbarkeit bestimmter Leis­
tungskategorien [7).40 

In  zwei Bereichen gab es abgestimmte Prozesse: 

- Ab 2008 führte die Teilunternehmung AKH Strategieldau­
suren durch und erstellte Balanced Scorecards (BSC). Dabei 
waren auch Vertreter der Medizinischen Universität Wien anwe­
send. Im Jahr 2010 erstellten die beiden Träger eine gemein­
same BSC mit Zielen für die gemeinsame Zusammenarbeit [ 10). 

Oie BSC setzten ambitionierte Ziele, z.B. das Erreichen eines Voll­
betriebs des AKH und eine gemeinsame Personalbedarfsplanung. 
Konkrete Ergebnisse waren für den RH bisher nicht nachvollziehbar. 
Oie Teilunternehmung AKH unternahm während der Gebarungs­
überprüfungjedoch Anstrengungen, den Prozess der Zielverfolgung 
für die BSC zu verbessern. 

- Detailregelungen wurden in operativen Gremien besprochen (z.B. 
die Auswahl von Implantaten oder Heilmitteln) [ 1 1 ) . 

Hinsichtlich der Tätigkeit einzelner Mitarbeiter lag die grundsätzliche 
Führungsverantwortung bei den Klinikleitern [ 1 6) .  Für Ärzte lag die 
Dienstaufsicht bei der Medizinischen Universität Wien [ 1 4], die Fach­
aufsicht hinsichtlich der Patientenversorgung lag beim ärztlichen 
Direktor [ 1 5) (TZ 40). 

(2) Oie folgende Übersicht zeigt Abstimmungslücken in leistungsbe­
zogenen Steuerungs- und Planungsprozessen: 

40 z.8. die Festlcgung von Inlcnsivcinheitcn. medizinischen Einzelleislungen zur Abrech­

nung nach dem Tagesklinikmodell sowie sonstigen speziellen Funklionscinhcitcn nach 

dem bundesweiten LKF-Modcll 2011 
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Tabelle 4: Abstimmungslücken in leistungsbezogenen Steuerungs- und Planungsprozessen 

zeitlich 

personell 

inhaltlich 

strategisch 

- Leistungsvereinbarun� BMWF mit 
Medizinischer Univer51tät Wien und 

- Budgetverhandlungen sowie 
Gesundheitsplanung der Stadt Wien 

fanden für verschiedene Zeiträume und 
zu verschiedenen Zeitpunkten statt. 

- Die Medizinische Universität Wien war 
in die Gesundheitsplanung der Stadt 
Wien nicht einbezogen. 

- Die Stadt Wien war in die ErsteLLung 
der Leistungsvereinbarung der 
Medizinischen Universität Wien nicht 
einbezogen. 

- Die Stadt Wien Legte Bettenobergrenzen 
(RSG) und Budgets fest. 

- Die Leistungsvereinbarung der 
Medizinischen Universität Wien Legte 
Forschungs- und Lehrziele fest. 

operativ 

- Die Zielvereinbarungen zwischen Rektor 
und KLinikleiter sowie 

- jene zwischen ärztLichem Direktor und 
KLinikleitern 

fanden zu verschiedenen Zeitpunkten und 
für verschiedene Zeiträume statt. 

- Rektor und ärztlicher Direktor führten 
Gespräche mit KLinikleitern getrennt 
und ohne vorherige Abstimmung. 

- Die Medizinische Universität Wien 
war nicht in die Entscheidungen des 
WGF zu InvestitionszuschUssen oder 
Abrechnungsvorgaben eingebunden. 

- Die Zielvereinbarungen der 
Medizinischen Universität Wien 
konzentrierten sich auf Impact Punkte 
und Drittmittel, 

- jene der Stadt Wien auf 
SachmitteLaufwand und verrechnete 
LKF-Punkte. 

Quellen: Teilunternehmung AKH; RH 

Bund 2013/7 

Zeitlich erfolgten die Leistungsvereinbarung zwischen Medizinischer 
Universität Wien und BMWF und die RSG-Planung zu unterschied­
lichen Zeitpunkten und für unterschiedliche Zeiträume. Dies galt auch 
für die Zielvereinbarungen zwischen Rektor bzw. ärztlichem Direktor 
und den Klinikleitern. 

Personell war der jeweils andere Partner in den RSG-Prozess,' 1 in die 
Leistungsvereinbarung zwischen Medizinischer Universität Wien und 
BMWF und in die jeweiligen Zielvereinbarungen mit den KliniLdei­
tern nicht eingebunden. 

Inhaltlich behandelten die Steuerungs- und Planungsprozessejeweils 
unterschiedliche Parameter, die einander jedoch wechselseitig beein­
flussten. Rektor und Klinikleiter vereinbarten z.B. die angestrebten 
Drittmittel une! die zu erzielenden Impact Punkte; ärztlicher Direktor 
und Klinikleiter z.B. den medizinischen Sachaufwand oder bestimmte 
kl inische Maßnahmen (etwa die Intensivierung tageskl inischer Leis­
tungen). Der Bund war zwar durch das BMG im Abstimmungsprozess 
zum RSG vertreten, jedoch ohne die Aufgabe einer umfassenden Inte-

4 1 Dcr Wicncr Gesundhcilsronds holte Stellungnahmen lediglich von den Rechtsträgern 
der Krankenanstalten ein (somit vom KAV). 
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ressenvertretung für den Bund, z.B. wissenschaftspolitische Interessen 
des BMWF hinsichtlich des AKH wahrzunehmen. 

(3) Die Problematik der Abstimmung der Steuerungs- und Planungs­
prozesse ergab sich auch bei den anderen Universitätskliniken. Am 
17 .  Dezember 2010 schlossen die Steiermärkische Krankenanstalten­
gesellschaft und das Rektorat der Medizinischen Universität Graz eine 
Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit ab. Darin waren unter ande­
rem eine gemeinsame Budgetierung, ein Gremium zur gemeinsamen 
Entscheidungsfmdung und abgestimmte Zielvereinbarungen vorgese­
hen. Im AKH Wien fehlte ein solches Gremium. 

10.2 Der RH kritisierte, dass bei wesentlichen Steuerungs- und Planungs­
prozessen in zeitlicher, personeller und inhaltlicher Hinsicht keine 
Abstimmung zwischen Bund und Stadt Wien bzw. Medizinischer Uni­
versität Wien und Teilunternehmung AKH erfolgte. Die politische Ver­
einbarung zwischen Bund und Stadt Wien vom Juni 2005 behandelte 
den Leistungsauftrag des AKH nicht ausreichend. Die Gesundheitspla­
nung (RSG) bezog die Medizinische Universität Wien nicht ein. Auch 
innerhalb des Bundes war keine ausreichend abgestimmte Interessen­
wahrnehmung gegenüber der Stadt Wien vorgesehen. Die Budgetie­
rungs- und Zielvereinbarungsprozesse waren nicht abgestimmt. Dies 
konnte auch durch die Bemühungen um eine gemeinsame Balanced 
Scorecard nicht ersetzt werden. 

Der RH empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und 
der Stadt Wien, die leistungsbezogenen Steuerungs- und Planungspro­
zesse (vor allem Zielvereinbarungen, Budgetvorgaben, Gesundheits­
planung, Entwick.lungsplanung und Leistungsvereinbarungen) perso­
nell, inhaltlich und zeitlich besser abzustimmen. 

Insbesondere bei den operativen Zielvereinbarungen könnte das Modell 
der Steiermark dabei als Anhaltspunkt dienen. 

10.3 (1) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wienführten aus, 

die Empjehlung des RH werde im Rahmen des Projekts " Universitäts­

medizin Wien 2020" im Teilprojekt 3 .. Betriebsjlihrung und Unterneh­

menssteuerung" Berücksichtigung finde/I. 

Unabhängig davon sei mit l J .  März 20l 3 jestgelegt worden, dass die 

beiden Controlling-Abteilungen gemeinsame Zielvereinbarungen mit 

den Klinikvorständen ausarbeiten sollten. 
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Umfang der Leistun­
gen - Auslastung der 
Strukturen 

Bund 2013/7 

Zusammenarbeit Bund - Länder im 
Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

(2) Die Stadt Wienführte weiters aus, dass beginnend mit Jänner 2013 

ein Erfahrungsaustausch mit  dem LKH Universitätsklinikum Graz in  

Bezug auf die dort abgeschlossene ZusammenarbeitsJlereinbarung statt­

finde. 

(3) Das BWMF führte aus, ein Commitment zu den empfohlenen Bemü­

hungen könne nur durch den Krankenanstaltenträger einerseits und die 

Medizinische Universität Wien andererseits abgegeben werden. Dies 

ergebe sich aufgrund der Kompetenzlage nach dem B-VG. 

10.4 Der RH begrüßte die bereits erfolgten Schritte zur Umsetzung seiner 
Empfehlung. Hinsichtlich der Stellungnahme des BMWF verwies er auf 
die zu TZ 7 ausführlich dargelegten Aufgaben und Veranlwortungs­
bereiche des BMWF und hielt seine Empfehlung daher aufrecht. 

Umfang und Gründe der Bettensperren 

11.1 ( 1 )  Die folgende Abbildung zeigt die systemisierten (behördlich geneh­
migten) und die tatsächlichen Betten im AKH in den Jahren 1 994 bis 
201 I (somit seit der offIziellen Inbetriebnahme des neuen AKH) 42 

42 Die tatsächlichen Bellen können belegt oder nicht belegt sein, woraus sich die Aus­

lastung ergibt. Für die Bclcgung werden zwei Kennzahlen emliltclt: Bclagslage mes­
sen die Bclcgung um Mitternacht, pncgctagc zählen die Aufcnthahslagc inklusive des 
Aufnahmc- und Entlassungstags. ln Pflegetagen sind somit sogenannte HNullragesauf­

enthalte" lalso Aufenthalte, bei denen Aufnahme und Entlassung am seihen Tag erfol­
gen. l.B. Tagesklinische Aufenthalte) enthalten. Weiters kannjedoch auch bei regulären 

Aufenthalten ein Ben doppel! gezählt werden (z.B. wenn eine Person 3m Dienstag Vor­

mittag entlassen wird, aber am Dienstag Nachmittag bereits eine weitere Person auf­

genommen wird). Die Auslaslung lag im AKH bezogen auf die tatsächlichen Betten 

ähnlich hoch wie bei den übrigen Krankenanstalten des KAV. 

71 

III-20 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original) 75 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Leistungsauftrag AKH 

Abbildung 2: Systemisierte und tatsächliche Betten im AKH 1 994 bis 201 1 
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_ systemisierte Betten _ tatsächliche Betten 

Tatsächliche Betten sind im Gegensatz zu behördlich genehmigten Bct­
tenjene. die tatsächlich zur Belegung zur Verfügung stehen (also ohne 
gesperrte Betten aber inklusive zusätzlich aufgestellter Betten). Bet­
tensperren können z.B. aus baulichen Gründen oder bei ansteckenden 
Patienten veranlasst werden. 

Während die Zahl der systemisierten Betten sich nicht wesentlich ver­
änderte. sank die Zahl der tatsächlichen Betten deutlich. Zwischen 2005 
und 201 1 standen 250 bis 330 der systemisierten Betten nicht für eine 
tatsächliche Belegung zur Verfügung. Seit 2002 vergrößerte sich die 
Differenz zwischen systemisierten und tatsächlichen Betten deutlich. 
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Bund 2013/7 

Zusammenarbeit Bund - Länder im 
Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

Im Jahr 1 997 war die Differenz zwischen den systemisierten und den 
tatsächlichen Betten bezogen auf die Zahl der systemisierten Bet­
ten im AKH etwa gleich hoch wie bei den übrigen Wiener Kranken­
anstalten. In der Folge stieg diese Differenz beim AKH etwa auf das 
doppelte Ausmaß 4) 

Im Jahr 201 1  erfolgten - nach der von der Teilunternehmung AlU-I 
geführten Statistik - rd. 40 Ofo aller Bettensperren aus personellen 
Gründen,44 und zwar überwiegend aufgrund fehlender zugeteilter Pfle­
gedienstposten oder aufgrund hoher Fehlzeiten. 

(2) Nach Einschätzungen der Teilunternehmung AKH lagen die 
Kosten eines leerstehenden Bettes zwischen rd. 1 50.000 EUR und 
rd. 380.000 EUR pro Jahr. Dies betraf Infrastrukturkosten (z.B. Abschrei­
bung, Reinigung, Klimatisierung etc.), aber auch Personalkosten. Für 
eine Station von 25 Betten waren z.B. in der Regel zwei Pflegeper­
sonen im Nachtdienst auch dann nötig, wenn nicht alle Betten beleg­
bar waren. 

Eine Bewertung der gegenüber dem Schnitt des KAV ohne AKH erhöh­
ten Zahl der Bettensperren im AKH mit dieser Bandbreite ergab für 
den Zeitraum 2005 bis 201 1  hochgerechnete Leerstandskosten zwi­
schen 1 26,27 Mio. EUR und 3 1 9,26 Mio. EUR. 

11.2 Der RH kritisierte, dass im AKH im Zeitraum 2005 bis 201 1  Leerstands­
kosten zwischen 1 26,27 Mio. EUR und 3 1 9,26 Mio. EUR angefallen 
waren. Es wäre festzulegen, ob Strukturen reduziert oder zusätzliche 
Leistungen erbracht werden sollen (siehe auch TZ 1 2). 

Er empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und der 
Stadt Wien, die vorgehaltenen Strukturen (insbesondere Betten) dem 
unter Gesichtspunkten der Patientenversorgung wirtschaftlich sinn­
vollen Leistungsumfang anzupassen. 

41 1997 waren sowohl im AKH als auch in Wien (ohne AKH) rd. 3 % der systemisicncn 

Belten nicht für eine tatsächliche Brlegung verfügbar. Im Jahr 2009 waren dies im 

AKH rd. 1 5  %. in Wien (ohne AKH) rd. B CVo. 

44 Ocr Rest erfolgte zu rd. 23 % aus baulich/technischen Gründen. rd. 1 1  % aus medizi­

nischen Gründen, nl. 26 % aus sonstigen Gründen. Eine detaillierte Erfassung der Bct­

tenspcrrgründc erfolgtc erst seit dem Jahr 2009. Aufgnmd einer Umstellung der Erfas­

sungsform im Jahr 2010 waren zeitliche Vergleiche wenig aussagekrärtig. 
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11.3 (I) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien teilten mit, 

am I I .  Jänner 2013  sei an die Teilunternehmung AKH der Auftrag 

er/eilt worden, die im RSG 201 2 vorgesehene Reduktion der systemi­

sierten Betten von 2. I I 6 auJ 1 .864 vorzeitig umzusetzen. Statt dem 

Planungshorizont 2020 habe die Anpassung der tatsächlichen Betten 

bis I .  Juni 2015  zu erfolgen. 

(2) Die Stadt Wien führte aus, die Umsetzung der Empfehlung des RH 

sei daher in Planung. 

(3) Die Medizinische Universität teilte in ihrer Stellungnahme mit, sie 

lehne eine derartige einseitige Vorgangsweise olme Berücksichtigung 

des Projekts .. Universitätsmedizin Wien 2020" ab. Eine definitive Fest­

legung von Kapazitätsveränderungen habe auJ die Ergebnisse dieses 

Projekts Rücksicht zu nehme/I. Kriterien für klinische Forschung und 

Lehre hätten dazu einzufließen. 

(4) Das BMWF schloss sich der EmpJehlung des RH an, war jedoch 

der Ansicht, dass die Empfehlung nicht in den Kompetenzbereich des 

BMWF Jalle. 

11.4 Der RH wies darauf hin, dass aus der Stellungnahme der Stadt Wien 
nicht hervorging, wie sie analytisch vorgegangen war. Ein Einverneh­
men mit der Medizinischen Universität Wien war offenbar nicht herge­
stellt worden. Er merkte an, dass er seine Empfehlung, den Leistungs­
umfang im AKH durch eine fundierte Analyse zu ermitteln (TZ 1 2), 
an das BMWF, die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien 
gemeinsam gerichtet hatte, und hielt daran fest. 

Zur Stellungnahme des BMWF verwies der RH auf die unter TZ 7 
ausführlich dargelegten Aufgaben und Verantwortungsbereiche des 
BMWF im Zusammenhang mit dem AKH und hielt seine Empfehlung 
daher aufrecht. 

Maßnahmen gegen die Bettensperren 

12.1 ( I )  Die Anzahl der systemisierten Betten im AKH war im Jahr 1 983 
mit rd. 2 . 100 Betten festgelegt worden.45 Die weitere Planung richtete 
entsprechend der damals maßgeblichen Erfahrungswerte auch die im 
AKH eingerichteten Strukturen (z.B. Labor, Sterilisation) auf diese Bet­
tenanzahl aus. Seither führten die Planungsprozesse im AKH nicht zu 

4S Im Detail änderten sich verschiedene Zuordnungen {z.B. hinsichtlich von Funktions­

betten; das waren BCHen. die nicht systemisicrt waren, aber tatsächlich rur Sonder­

falle zur Verfügung standen. z.B. rur Neugeborene oder in Aufwachräumcni. 
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Zusammenarbeit Bund - Länder im 
Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

grundlegenden Anpassungen der Strukturen, obwohl etwa die durch­
schnittliche Verweil dauer in den Wiener Krankenanstalten (bei erhöhter 
KrankenhaushäuFIgkeit) von 1 985 bis 2010 von rund elF aufrund r-tinf 
Tage sank. 

Verschiedene Planungs- und Steuerungsinstrumente konnten die anzu­
strebende Bettenanzahl nicht eindeutig klären: 

- Die Vereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien vom 6. Juni 2005 
enthielt das Ziel des Vollbetriebs des AKH. 

- Die Balanced Scorecards des AKH der Jahre 2008, 2010 und 201 1  
enthielten ebenfalls das Ziel des Voll betriebs. 

- Die Zielvereinbarungen zwischen dem KAV und dem AKH sahen 
zwischen 2005 und 20 1 1  keine Erhöhungen der Leistungen und 
des Personals vor, wie sie einer Belegung aller systemisierten Bet­
ten entsprochen hätte. 

Der RSG 2009 schrieb sowohl die systemisierten als auch die tatsäch­
lichen Betten fort. 

(2) Zwischen 2008 und 201 2  errichtete das AKH ein kinderchirur­
gisches Zentrum ("Bauteil 6 1 . 1 ") mit rd. 1 1 .555 m2 Nettogrundrissflä­
che (TZ 5 1 ) .  Dadurch erhöhte es die Flächen und Strukturen erheblich 46 

(3) Nach dem ,.wiener Spitalskonzept 2030" bzw. der Mittelfristpla­
nung des KAV waren eine Reduktion der Standorte des KAV,47 aber 
auch Investitionen von rd. 2,8 Mrd. EUR r-tir eine bauliche Umgestal­
tung der Krankenanstalten und Pflegeheime geplant. Für das AKH sah 
der im Juni 201 2  neu vorgelegte RSG im Jahr 2020 einen Planwert 
von 1 .864 Betten vor, womit eine Weichenstellung r-tir das Absenken 
der Zahl der systemisierten Betten auf das Niveau der tatsächlichen 
Betten erfolgte. Eine darauf aufbauende Strategie, welche konkreten 
Strukturen im AKH reduzierbar wären und wie sich das auf die Kosten 
auswirken würde, konnte dem RH noch nicht vorgelegt werden. 

(4) Im Zuge der Erstellung des RSG hatte der Wiener Gesundheitsfonds 
zunächst die für die Stadt Wien insgesamt erforderlichen Betten nach 
einer quantitativen, analytischen Methode ermittelt. Die Zuteilung die­
ser Betten auf die einzelnen Krankenanstalten erfolgte dann "heuris-

46 Die Endabrechnung war zur Zeit der Gcbarungsübcrprüfung noch orfen, die Kosten 

werden voraussichtlich zwischen 50 Mio. EUR und 60 Mio. EUR liegen. 

47 Bereits 20 12  wurde mit dem Kaiscrin-Elisabclh-$pital eine Krankenanstalt geschlos­

sen. 
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tisch" durch Verhandlungen mit den Krankenanstaltenträgern.48 Das 
BMWF und die Medizinische Universität Wien waren in den RSG-Pro­
zess nicht eingebunden, obwohl Letztere die Ärzte für das AKH zur 
Verfügung zu stellen hatte.49 

Bei der Entscheidung sollten laut RSG einerseits bestehende Strukturen 
berücksichtigt, andererseits medizinisch und betriebswirtschaftlieh 
sinnvolle Einheiten geschaffen werden. Eindeutige quantitative Kri­
terien (etwa die Kosten bestimmter Leistungen in einzelnen Kranken­
anstalten) waren nicht festgelegt. Eine betriebswirtschaftliehe Bewer­
tung hinsichtlich der Bettenzahl des AKH erfolgte im RSG-Prozess 
nicht. Auf Nachfrage des RH  stellte der KAV entsprechende Überle­
gungen an. Dies erfolgte jedoch auf Basis der verfügbaren Daten, ohne 
konkrete betriebsorganisatorische Überlegungen für Leistungsverschie­
bungen oder Strukturreduktionen im AKH. 

12.2 Der RH kritisierte, dass bis 201 2  keine Strategie gegen die hohen Bet­
tensperren und deren Kosten erkennbar war. Einerseits gingen ver­
schiedene Strategiepapiere innerhalb der Teilunternehmungen (z.B. die 
BSC) weiter vom Ziel eines Vollbetriebs aus, ohne dass bei den Zielver­
einbarungen mit dem KAV hinsichtlich Leistungen, Finanzierung und 
Personal entsprechende Regelungen getroffen wurden. Andererseits 
erfolgte zwischen 2008 und 201 2  noch eine wesentliche Kapazitäts­
erhöhung durch einen Neubau, ohne die bereits bestehenden, andau­
ernden Bettensperren zu berücksichtigen. Eine umfassende Neupla­
nung der notwendigen Strukturen erfolgte nicht. 

48 Das AKH hatte in seiner Stellungnahme zum RSG 2009 ausgeführt. das AKH sei ruf 
4.5 Mrd. EUR von Bund und Land errichtet worden. Aus Personalmangel würden nun­

mehr JOD Betten mit aufwendiger InfrastruklUT und fixen Kosten inklusive Vorhal­

tcleistungen für Labor. Sterilisation ctc. nichl betrieben. Es könne nicht winschaft­

lieh sein, diesen sinnwidrigen Zustand zum Plan zu erheben. I m  Jahr 2012 nahm das 

AKH zum RSG-VorschJag Stellung und führte aus, dass die Kenngröße "Bett'" zuneh­

mend als Planungsparameter problematisch sei. Die primäre Prämisse des AKH Wien 

liege in der Notwendigkeit der Konsolidierung und des Ausbaus hoch spezialisierter 
Strukturen, die zur Behandlung schwerer und sellener Erkrankungen mit hoch spezia­

lisiertem. eng forschungsverbundenem Know-how und hohem technischem und per­

sonellem Aufwand dienen. 

49 Dies kann durch ein Beispiel erläutert werden: Die Berechnungen zum RSG 2020 erga­

ben. dass aufgrund weiterer Verweildauerverkürzungen und einer Steigerung tages­

klinischer Aufenthalte trotz der demographischen Entwicklung die leistungen. die im 

AKH 2010 mit 380 Beuen der internen Medizin erbracht wurden, im Jahr 2020 voraus­

sichtlich mit nur rd. 300 Betten erbringbar sein werden. Dennoch wurden dem AKH 

auch im Jahr 2020 rd. 380 intemistische Belten zugeordnet (dafür fallen internist ische 

Bettenkapazitälen in anderen Krankenanstalten weg). In diesen Betten werden daher 

entsprechend mehr Patienten (etwa 25 %) zu behandeln sein. Die Medizinische Uni­

versität Wien wird daher voraussichtlich zusätzliche Ärzte bereitstellen müssen. Das 

Rektorat der Medizinischen Universität Wien war in diese Überlegungen nicht einge­

bunden. 
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Der RH wies darauf hin, dass der im Juni 201 2  beschlossene RSG eine 
Reduktion der systemisierten Betten auf das Niveau der tatsächlichen 
Betten enthielt. Er kritisierte jedoch, dass die Stadt Wien nicht berech­
net hatte, ob die grundlegende bauliche Umgestaltung bzw. Neuer­
richtung von Betten in anderen Krankenanstalten tatsächlich güns­
tiger war als die Nutzung der freien Betten im AKH. Angesichts der 
hohen geplanten Investitionen im Spitalskonzept 2030 hielt dies der 
RH jedoch für unerlässlich. Er wies diesbezüglich darauf hin, dass der 
RSG einen Planungshorizont von 2020 angab und daher eine entspre­
chende Berechnung noch möglich war. 

Er empfahl daher dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien 
und der Stadt Wien, den unter Gesichtspunkten der Patientenversor­
gung wirtschaftlich sinnvollen Leistungsumfang im AKH durch eine 
fundierte Analyse zu ermitteln. 

Nach Ansicht des RH waren dafür wesentliche Vorbereitungsarbeiten 
erforderlich: 

- Für einen Bettenabbau im AKH wäre zu klären, welche Strukturen 
technisch und rechtlich tatsächlich reduzierbar wären und welche 
Änderungen in der Betriebsorganisation und der Kostenstruktur 
dadurch eintreten würden. 

- Für eine höhere Auslastung des AKH wäre zu klären, welche Leis­
tungen ins AKH verschoben würden, wie das deren Kosten verän­
dern würde (z.B. durch zusätzliche Lehr- und Forschungstätigkeit 
oder Synergieeffekte) und welche Strukturen außerhalb des AKH 
reduzierbar wären. 

- Die wesenl'lichen Parameter (z.B. Auswirkungen auf den Personal be­
darf bei den Ärzten) wären zwischen Bund und Stadt Wien unter 
Berücksichtigung der strategischen Ziele der Medizinischen Uni­
versität Wien und der Stadt Wien abzustimmen. 

12.3 (I) Die Medizinische Universität Wien lind die Stadt Wien teilten mit, 

dass eine umfassende mittel- und langfristige Leistungsplanung im Mit­

telpunkt des Teilprojekts "Medizinischer Masterplan .. im Projekt " Uni­

/lersitätsmedizin Wien 2020" stehe. Der Masterplan diene als Grund­

lage für die strategische A llsrichtung des AKH, die klinische Forschung 

und die A usbildung der Ärzte. 

(2) Das BMWF schloss sich der Empfehlung des RH an, war jedoch 

der A nsicht, dass die Empfehlung nicht in den Kompetenzbereich des 

BMWF falle. 
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12.4 Zur Stellungnahme des BMWF verwies der RH auf die unter TZ 7 aus­
führlich dargelegten Aufgaben und Verantwortungsbereiche des BMWF 
im Zusammenhang mit dem AKH und hielt seine Empfehlung daher 
aufrecht. 

Struktur der Bettensperren 

13.1 ( I )  Wie unter TZ 1 1  dargestellt, gab es eine erhebliche Bandbreite der 
Leerstandskosten für gesperrte Betten. Diese Leerstandskosten waren 
insbesondere davon abhängig, wie viele Betten je Station gesperrt 
wurden und wie dementsprechend sprungfIxe KostenSO gesenkt wer­
den konnten. 

Der RH analysierte stichtagsbezogen, wie viele Betten innerhalb der 
jeweiligen Stationen gesperrt waren. 

- Rund 30 % aller gesperrten Betten an den ausgewählten Stichtagen 
entfielen auf die Sperre von ein bis fünf Betten auf einer Station. 
Bei diesen Bettensperren konnten kaum personelle Einsparungen 
erzielt werden. 

- Bei rd. 50 % der gesperrten Betten waren zwar mehr als fünf Betten 
auf der Station gesperrt, die Station jedoch noch in Betrieb, so dass 
ebenfalls eine Grundausstattung mit Personal erforderlich war. 

- Bei 20 % der Bettensperren war die ganze Station gesperrt. 

(2) Die Teilunternehmung AKH bündelte bestimmte Sperren (z.B. wegen 
Umbauten) im Rahmen eines jährlichen Bettensperrplans. 

Bettensperren aus personellen Gründen waren wie folgt geregelt: Fiel 
Personal aus (z.B. wegen einer Schwangerschaft oder eines Kranken­
standes), war es zunächst Aufgabe der jeweiligen Station, Ausgleichs­
maßnahmen zu setzen (z.B. durch Überstunden). Gelang dies nicht, 
konnte ein Antrag auf Sperre eines Bettes gestell t  werden. Die zustän­
dige Direktion (meist die Pflegedirektion) prüfte dann, ob der Perso­
nalausfall tatsächlich vorlag und im Umfang eine Bettensperre recht­
fertigte. 

Eine hausweite Analyse, ob kJinikübergreifende Maßnahmen eine Bet­
tensperre vermeiden bzw. betriebswirtschaftlich optimieren könnten, 
erfolgte nicht. 

50 Das sind Kosten. die innerhalb bestimmter Intervalle konstant sind, aber zwischen die­

sen Intervallen auf ein anderes Niveau steigen oder fallen (�springen�). 
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Zusammenarbeit Bund - Länder im 
Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

(3) Dies führte in Einzelfallen zu besonders unwirtschaftlichen Situati­
onen. So sperrte das AKH etwa im Juli 201 2  ein Bett für einen Monat, 
weil eine Abteilungshelferin ausfIel. Die durchschnittlichen Personal­
kosten für eine Abteilungshelferin betrugen rd. 2.300 EUR im Monat. 
Demgegenüber gingen dem AKH durch die Bettensperre Erlöse von 
rd. 1 6.000 EUR verloren.51 Im konkreten Fall war die ausgefallene 
Abteilungshelferin im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung beschäf­
tigt. Ein Ersatzabruf erforderte zu diesem Zeitpunkt einen Antrag bei 
der Magistratsdirektion der Stadt Wien, der von der Personalabteilung 
des AKH sowie von der Generaldirektion des KAV befürwortet wer­
den musste (TZ 37). 

13.2 Der RH wies darauf hin, dass an den von ihm analysierten Stichta­
gen rd. 30 % der Bettensperren auf die Sperre von nur ein bis fünf 
Betten entfielen. Er hielt die Sperrstrukturen für ineffIzient und kriti­
sierte, dass ein hausweites Management der Bettensperren - abgese­
hen vom Jahresbettensperrplan - fehlte und keine klinik- und abtei­
lungsübergreifende Koordination erfolgte. 

Der RH empfahl daher der Stadt Wien, Vorsorge für eine Optimierung 
der notwendigen Bettensperren im AKH zu treffen. 

13.3 Die Stadt Wien teilte mit, das Thema "Bettensperren " werde durch 

die Umsetzung des medizinischen und baulichen Masterplans mit den 

dawgehörigen Strukturanpassungen an Bedeutung verlieren. Die Vor­

haltung der Bettenkapazität (Anzahl der systemisierten Betten) werde 

durch den RSG Wien 20/2, welcher um 2 52 Betten weniger vorsehe, 

wesentlich reduziert. Die Umsetzung der Empfehlung des RH sei daher 

i/1 Planung. 

Sonderklasse 

14.1 ( I )  Im Zusammenhang mit der Festlegung des Umfangs der im AKH 
zu erbringenden Leistungen überlegte der KAV auch, ob die Strukturen 
des AKH durch mehr Sonderklassepatienten besser zu nutzen wären. 
Der RH untersuchte daher die Rahmenbedingungen dazu. 

5! Ein Belagstag in der Klinik für plastische Chirurgie erbrachte im Schnitt 680 LKF­
Punkte. Unter Annahme einer Auslastung von 85 %, eines Punklcwcrts von 0.77 EUR 
und eines Stcuerungsfaklors von 1 , 1 7  ergaben sich so die genannten Erlöse. 
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(2) Gemeinnützige Krankenanstalten durften maximal 25 % der bereit­
stehenden Betten als Sonderklasse führen.52 Im AKH war der Sonder­
klasse keine bestimmte Anzahl an Betten zugewiesen, diese wurden 
bei Bedarf entsprechend genutzt. Im Jahr 2007 entfielen rd. 8 % aller 
Belagstage auf die Sonderklasse, im Jahr 201 1  rd. 7 %.53 

(3) Das AKH erzielte im Jahr 201 1  aus der Belegung der Sonderklasse 
einen Gesamterlös in Höhe von rd. 1 3,77 Mio. EUR bzw. rd. 3 56 EUR 
pro Belagstag:54 

Tabelle 5: Sonderklasse - Erlöse im AKH 2011 

Erlösart 

Anstaltsgebühren fUr Verpflegung und Ausstattung 

Einzelzimmerzuschlag 

Privatversicherung-Pauschalbetrag2 

Erlöse 2011 in EURI 

10.645.405 

325.455 

862.130 

1.932.400 

13.765.389 

38.695 

356 

Hausanteile aus Ärztehonoraren 

Geslmtsumme 

Belagstage Sonderklasse 2011 

Erl6s/Bellgsug Sonderkllssl 

Rundungsdifferenzen möglich 

Bei Patienten ohne gesetzliche Krankenversicherung, die jedoch über eine private Kranken­

versicherung verfügten, gelangte ein Pauschalbetrag zur Anwendung (im Jahr 2011 592 EUR pro 

Patient und Ptlegetag) anstelle der amtlichen Pflege- und AnstaltsgebÜhr. 

Quelle: Teilunternehmung AKH 

(4) Für die Betreuung der Sonderklassepatienten entstanden jedoch 
auch zusätzliche Kosten von im Jahr 201 1  rd. 495 EUR je Belagstag. 
Die folgende Tabelle zeigt Auszüge der - auf Vorgaben des KAV beru­
henden - Kostenkalkulation der Teilunternehmung AKHje Belagstag. 

52 § 26 LV.m. § 32 Wr. KAG 

5) Dazwischen zeigte sich ein kontinuierlicher Rückgang um rd. t) qu. Oie durchschnitt­

liche Verweildauer in der Sonderklasse war mit 7.6 Tagen länger als in der allgemei­

nen Gebührcnklasse mit 4.5 Tagen. 

'j4 Die Anstaltsgebühr rur Sonderklasse betrug im Jahr 201 1  pro Palient und rnegetag 
256 EUR zusätzlich zur allgemeinen pnegegehühr. Die J- lolelkomponentcM bestand <Jus 

Zusalzleistungen wie z.B. bessere Zimmerausslallung. Wahl zwischen mehreren Spei­

sen. Getränkebestellung. Tageszeitungen sowie individuell geregelte Besuchszeiten. 
Die Gebühren übernahmen private Krankenversicherungen oder die Patienten selbst 

(Selbstzahler). Der Einzelzimmerzuschlag betrug 60 EUR pro pnegelag. 
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Tabelle 6: Zusatzkosten für Sonderklasse je Belagstag 

Kostenkategorie Kosten 2011 In EUR 

Abschreibungen 65,54 

Pensionslasten 64,73 

Kalkulatorische Zinsen für Anlagen 63,69 

Sonstiges (z.B. bessere Ausstattung, Verpflegung, Zeitungen etc.) 30,13 

geringere Auslastung gegenüber Allgemeiner Klasse' 221,05 

Abgeltung für Vorsteuer 49,41 
--------------�--�-�----------� 

Summe __ u. ___ ....;494. SS 
Aufgrun d  der baulichen Struktur der Stationen des AKH sind in der Regel Zwei- bis Dreibettzimmer vorgesehen. Soweit ein 

Sonderklassepatient alleine ein Zimmer belegt, sind die übrigen Betten im Zimmer nicht belegbar. 

QueUen: Teilunternehmung AKH; RH 

Bund 2013/7 

Das AKH führte im Prüfungszeitraum Umbauten zur Verbesserung des 
Standards durch. Beispielsweise kosteten baul iche Verbesserungen für 
die Sonderklasse auf Ebene 1 7  rd. 600.000 EUR, was nicht gesondert 
in der Kalkulation berücksichtigt war. Umgekehrt enthielt die Kal­
kulation Abschreibungen, Pensionslasten und kalkulatorische Zinsen 
für Anlagen, die nicht spezifIsch für Sonderklassebetten entstanden. 

(5) Leitende Ärzte waren berechtigt, mit Patienten der Sonderklasse 
eine Honorarvereinbarung über eine persönliche Betreuung abzuschl ie­
ßen. 1 2  "10 dieser Honorare waren als Infrastrukturbeitrag (sogenann­
ter HausanteiI) über eine externe Verrechnungsstel le an die Kranken­
anstalt abzuführen. 

Die Ärztehonorare der Sonderklasse 201 1  betrugen im AKH 
rd. 1 6, 1 7  Mio. EUR. Dies entsprach rd. 10 % der Gehaltskosten für das 
im AKH eingesetzte ärztliche Personal. 

In welchem Umfang im AKH tätige Ärzte Patienten in z.T. benach­
barten Privatkrankenanstalten als Belegsärzte betreuten, war weder 
der Medizinischen Universität Wien noch der Teilunternehmung AKH 
bekannt.55 

55 110 Ärl.te hatten 201 1  eine Nebenbeschäftigung als Konsiliar- bzw. Belegsarzt gemeldet, 

467 eine Ordination. Der RH hatte in seinem Bericht zu Sondergebühren und Arztho­

noraren (Reihe Bund 2006/ 1 2, TZ 1 1 )  die Ansicht venrelcn. dass vor allem die opera­

tiven Tätigkeiten in privaten Krankenanstalten eine KonkuITenzierung der Universitäts­

spitäler darstellten. Er hatte angeregt. restriktive Bestimmungen für die Genehmigung 

von Nebenbeschäftigungen in den KOllektivvertrag aufzunehmen. um insbesondere 

Nebenbeschäftigungen in privaten Krankenanstalten untersagen zu könnell. 
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14.2 Der RH stellte fest, dass der Anteil der Sonderklasse an den Betten 
bzw. Belagstagen im AKH deutlich unter der gesetzlichen Höchstgrenze 
lag. Insofern bestand die Möglichkeit, den Anteil deutlich zu erhöhen. 
Allerdings war der Anteil von 2007 bis 20 1 1  gesunken. Der RH wies 
darauf hin, dass der Teilunternehmung AKH nicht bekannt war, wie 
viele und welche Sonderklassepatienten von Ärzten des AKH außer­
halb des AKH versorgt wurden. Er hielt diese Information für wesent­
lich, um zu beurteilen, ob eine höhere Anzahl von Sonderklassepati­
enten für das AKH realistisch war. 

Der RH wies weiters darauf hin, dass die Teilunternehmung AKH die 
Kosten eines Belagstages der Sonderklasse höher kalkulierte als die 
durchschnittlichen Erlöse. In der Kalkulation waren allerdings auch 
Positionen enthalten, die ohnehin anfielen (z.B. Pensionen, Abschrei­
bungen, kalkulatorische Zinsen), umgekehrt fehlten aber tatsächliche 
Zusatzkosten (wie z.B. Umbauten für eine bessere bauliche Ausstat­
tung). Die Kalkulation war daher nach Ansicht des RH  für eine wirt­
schaftliche Entscheidung über einen Ausbau der Sonderklasse nicht 
ausreichend aussagekräftig. 

Der RH empfahl daher der Stadt Wien, vor einem etwaigen Ausbau der 
Sonderklasse im AKH deren tatsächliche Rentabilität zu ermitteln und 
zu erheben, in welchem Umfang Patienten durch die Ärzte des AKH in 
anderen Krankenanstalten als Sonderklassepatienten betreut werden. 

14.3 Die Stadt Wien teilte mit, dass die Empfehlung des RH umgesetzt werde. 

15.1 ( I )  Die Medizinische Universität Wien sah ihre .. herausragende Stärke 
in Klinik und klinischer Forschung" durch eine Reihe unbefriedigender 
Umstände gefahrdet, insbesondere durch die Zunahme der reinen Rou­
tineversorgung im AKH.56 

(2) Nach § 29 Abs. 5 UG war im Zusammenarbeitsvertrag festzulegen, 
dass Ärzte mindestens 30 % ihrer Normalarbeitszeit57 für Lehre und 
Forschung verwenden können. Welche Leistungen sie in den verblei­
benden 70 % erbringen sollten, war nicht geregelt. 

Kennzahlen, anhand derer eine Verschiebung zwischen Routinever­
sorgung und klinischer Forschung feststellbar wäre, waren nicht ver­
einbart. Die von der Medizinischen Universität Wien erfassten Daten 
wiesen - auch aufgrund von Änderungen in den Statistikvorgaben 

56 z.B. in ihrer im Juli 2012 veröffentlichten Wissensbilanz 201 1  

57 in einem Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen bezogen auf die jeweilige Organi­

sationseinheit 
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bzw. in den zur Erfassung verwendeten EDV-Programmen - erheb­
liche Datensprunge auf. Dies galt i nsbesondere für die Arbeitszeit für 
klin ische Arbeit, Lehre und Forschung (siehe auch TZ 43). Eine Schät­
zung der Medizinischen Universität Wien ergab einen Forschungsan­
teil von rd. 1 8  % bei großen Unterschieden je Klinik.s8 

(3) Die folgende Analyse des RH zeigt Parameter der Krankenversor­
gung und der akademischen Tätigkeit im AKH in der Entwick.lung von 
2005 bis 201 1 :  

Tabelle 7: Entwicklung von Leistungsparametern im AKH 

Entwicktung 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 bis 2011 

in % 

KInnzehtin dir Krlnkenvers.rgung' 

tatsächliche Betten 1.909 1.919 1.870 1.838 1.810 1.871 1.829 - 4  

Belagstage und 
599.273 606.500 594.296 595.612 590.766 590.844 580.619 - 3 

Nulltag es. ufenth alte 

stationäre Patienten 94.369 99.028 98.630 102.018 103.926 103.557 99.664' 6 

ambulante Patienten 592.078 612.848 620.225 586.607 572.254 568.201 558.983 - 6  

Ambulanzfrequenzen 
- 4  gesamt] 1.815.675 1.848.829 1.854.060 1.805.134 1.809.218 1.799.324 1.738.431 

KennZlhtln ekedlmlscher Tltlgkltt 

Studierende Ueweils 
10.466 9.009 8.461 7.794 7.381 7.190 7.278 - 30 Wintersemester)4 

Kapazitäten für 
n,v. 165 145 171 173 130 133 - 19' klinische lehre (VBÄ) 

Impact Punkte 4.485 5.780 6.996 7.780 8.826 10.034 n.v. 124' 

Orittmittel (§ 27) 
37,45 47,24 48,11 45,09 51,77 56,88 62,83 68 in Mio. EUR 

Oie LKF-Punkte waren aufgrund einer SystemumsteUung im Jahr 2009 nicht vergleichbar. 

Der Rückgang der stationären Patienten im Jahr 2011 war überwiegend auf eine geänderte Verrechnung im Bereich der 

Kinderktinik zurückzuführen (nicht auf eine Änderung der tatsächlichen leistungen). 

Frequenzen für stationäre Patienten, für stationäre Patienten anderer Krankenanstalten und für ambulante Patienten 

ordentliche und außerordentliche Studierende 

im Vergleich 2010 zu 2005 

im Vergleich 2011 zu 2006 

Quellen: OIAG; Medizinische Universität Wien 

58 Die Bandbreite lag zwischen 14 % und 28 0J0. 
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Zwischen 2005 und 201 1  stiegen die Impact Punkte (+ 1 24 %) und die 
Drittmittel (+ 68 %) stark. Die Zahl der Studierenden ging um 30 % 
zurück, die für klinische Lehre eingesetzten Vollbeschäftigungsäqui­
valente um 1 9  0/0.59 

Die Summe der Belagstage und Nulltagesaufenthalle verringerte sich, 
wobei jedoch auFgrund der geringeren VerweildauerGo mehr Patienten 
stationär behandelt werden konnten. Die Ambulanzfrequenzen gin­
gen insgesamt um rd. 4 % zurück (siehe TZ 1 8). Die Medizinische Uni­
versität Wien wies darauf hin, dass die Anzahl der Intensivbetten im 
AKH im Vergleich zu den übrigen Wiener Krankenanstalten zwischen 
2003 und 2007 gestiegen sei. Der RH stellte fest, dass diese Entwick­
lung auch bis 201 1  anhielt.61 

(4) Die Folgende Übersicht zeigt die Veränderungen des Betriebsauf­
wands der Medizinischen Universität Wien nach Bereichen 2005 bis 
201 1 : 

S9 Für 2005 waren keine Wene verfiigbar. Nach einem ersten Rückgang von 2006 auf 

2007 von 1 64.68 VBÄ auf 1 44,83 VBÄ stieg die Zahl 2008 und 2009 wieder deutlich 

an ( 1 70.84 VBÄ bzw. 1 12,64 VBÄ1, ging dann aber 2010 auf 1 29.92 VBÄ zurück. Im 
Jahr 201 1 lag der entsprechende Wert bei rd. 1 33,44 VBÄ. 

60 Die durchschnittliche Vcrwcild:lUcr beLrug im Jahr 2005 rcl. 5, 1 Tagcjc Aufcllthalt. im 

Jahr 201 1 rd. 4.5 Tage je Aufenthalt (eine Reduktion um rd. 1 2  om). 
61 Die im DIAG .115 Intcnsivbcltcn klassifIZierten tatsächlichen Betten stiegen im AKH um 

52 % (von 134 auf 204), in Wien insgesamt um 24 % (von 448 auf 554). Das DlAG ist 

ein Informal ions- und Analyseinstrumenlarium mit den Leislungs-. Kostcn-. Perso­

nal- und cpidemiologischen Daten zur Beobachtung von Entwicklungen im öSlerrei­

chischen Gesundheitswesen. das vom BMG geführt wird. 
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Tabelle 8: Entwicklung der Mittel der Medizinischen Universität Wien 2005 bis 2011 
in  Mio. EUR nach Bereichen 

V.ränderung 

Mlo. EUR in '" der in '0 des 
2005 2006 2007 200S 2009 2010 2011 gesamten Wertes 

Verände- 2005 
rung 

klinischer Bereich 
156,3 162,2 170,9 177,7 IS4,6 191 200 43,7 28 (AKH) 

klinischer Mehr-
aufwand und 

S9 62,9 65,1 63,4 61,2 61,3 62,S - 26,S - 30 
paktierte 
Investitionen 

Zwtschensumme 245,3 225.1 236 241,1 245,S 252,3 262,5 17,2 39 7 

Medizinisch-
theoretischer 37,1 38,8 41,3 43,3 44,9 48,3 50,3 13,2 29 36 
Bereich 

Verwaltung, sonstige 
31,4 33 35,7 40,2 9,6 43 46 14,6 32 46 Dienstleistungen1 

Summ.2 313,S 

entspricht dem Globalbudget ohne Drittmittel nach § 26 UG, Zahnmedizin und Rückstellungen und enthält Personal- und 

Sachaufwand 

Sonstige Dienstleistungen waren l.B. Bibliothek. Studienabteilung, Koordinationszentrum für klinische Studien. Beispielsweise 

erfolgte ein Personal aufbau in den Bereichen Personalentwicklung, Geoder Mainstreaming und e-Iearning. erhöhte Kosten 

entstanden auch durch die Einführung von zwei neuen EDV-Systemen ( .. SAP Med.pers" und .. med.campus"). 

Quelle: Medizinische Universität Wien 

Bund 2013/7 

Die Analyse zeigte, dass der Medizinischen Universität Wien im 
Jahr 201 1 gegenüber dem Jahr 2005 rd. 45 Mio. EUR mehr für die 
angeführten Bereiche zur Verfügung standen. 

- Davon flossen rd. 1 7,2 Mio. EUR (39 Ofo) ins AKH,62 

- rd. 1 3,2 Mio. EUR (29 Ofo) in den medizin isch-theoretischen Bereich 
und 

- rd. 1 4,6 Mio. EUR (32 Ofo) in die Verwaltung und sonstige Dienst­
leistungen. 

62 rd. 43.7 Mio. EUR rur die klinische Tätigkeit, was durch den Rückgang des klinischen 

Mehraufwands (einschließlich paktierter Investitionen) um nl. 26.5 Mio. EUR teilweise 

kompensiert wurde 
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Die prozentuelle Steigerung der Verwaltung und der sonstigen Dienst­
leistungen (46 Ofo) lag deutlich höher als jene des medizinisch theore­
tischen Bereichs (36 Ofo) und des klinischen Bereichs (28 0f0).63 Unter 
Berücksichtigung der sinkenden Aufwendungen für den klinischen 
Mehraufwand lag der Anstieg der Aufwendungen für den klinischen 
Bereich des AKH bei 7 Ofo. 

15.2 Der RH hielt zunächst fest, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
akademischer Tätigkeit und Krankenversorgung für eine Universitäts­
klinik von wesentlicher Bedeutung war. Aufgrund der unterschied­
lichen Verantwortung der Medizinischen Universität Wien (ausschließ­
lich für die akademische Tätigkeit) und der Stadt Wien (ausschließlich 
für die Krankenversorgung) stand dieses Verhältnis in einem Span­
nungsfeld der I nteressen der Rechtsträger. 

Die verfügbaren Daten wiesen nach Ansicht des RH auf keine Verschie­
bung von akademischen Tätigkeiten zur Krankenversorgung hin. Die 
prozentuelle Steigerung des Mitteleinsatzes der Medizinischen Univer­
sität Wien 2005 bis 201 1 (insgesamt + 14 Ofo) ließ sogar eine stärkere 
Priorisierung der Verwaltung (+ 46 0/0) bzw. des medizinisch-theore­
tischen Bereichs (+ 36 Ofo) gegenüber dem klinischen Bereich (28 Ofo) 
erkennen. 

Nachweisbar waren aber auch Strukturverschiebungen innerhalb der 
Krankenversorgung (z.B. kürzere Verweildauern (- 3 0/0), mehr statio­
näre Patienten (+ 6 0f0J] und innerhalb der Tätigkeit der Medizinischen 
Universität Wien (z.B. Steigerung der Forschung und der Verwaltung, 
Rückgang der Lehre). 

Der RH kritisierte daher, dass die existierenden Vereinbarungen (TZ 6) 

keine konkreten Bestimmungen über die angestrebte Balance zwi­
schen Routineversorgung und klinischer Forschung, über Kennzahlen 
zu deren Messung oder über die Konsequenzen einer Verschiebung 
dieser Balance enthielten. 

Der RH empfahl dem BMWF, der Medizinischen Universität Wien und 
der Stadt Wien, Kennzahlen festzulegen, um Verschiebungen zwischen 
Routineversorgung und Forschung transparent zu machen. 

63 Verschiedene Verwaltungsbereiche (z.B. IT. Personal) waren durch die Ausgliederung 

der Medizinischen Universität Wien aus dem Bund bzw. aus der Universität Wien neu 

zu schaffen bzw. zu erweitern. 
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Gesundheitswesen am Beispiel des AKH Wien 

15.3 (I) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien führten 

in ihren Stellungnahmen aus, dass in Zukunft eine leistungsorien­

tierte und standardisierte PersonalbedarJsplanung sowohl für die kli­

nische Tätigkeit als auch für den Bereich Forschung und Lehre erJolgen 

werde. Damit würden Veränderungen im Personaleinsatz transparent 

und könn ten entsprechend in der Budgetierung berücksichtigt wertlell. 

(2) Die Medizinische Universität Wien führte weiters aus, in der Ver­

gangenheit sei sehr wohl eine Leistungsverschiebung zur Patientenver­

sorgung eingetreten. Um dies zu erkennen, müssten zahlreiche weitere 

Parameter berücksichtigt werden, wie Z.B. das mittelbar oder unmit­

telbar eingesetzte Drittmittelpersonal in der Patientenversorgung und 

die Anzahl der Intensivbetten. 

Hinsichtlich der Veränderung des Mitteleinsatzes (Tabelle 8) vertrat die 

Medizinische Universität Wien die Ansicht, dass der Klinische Mehr­

aufwand einen bloßen Durchlaufposten darstelle und nicht der Disposi­

tion der Medizinischen Universität Wien unterliege. Ohne Berücksich­

tigung dieser Zahlungen ergäbe sich, dass rd. 70 Mio. EUR zusätzliche 

Mittel gegenüber 2005 zu rd. 60 % in das AKH geflossen wären. 

(3) Das BMWF führte aus, ein geeigneter Abstimmungsmechanismus 

im Rahmen der abzuscilließenden Zusammenarbeitsvereinbarung sei 

jedenfalls zu befürworten. Es befürworte auch die Heranziehung von 

internationalen Benchmarks oder die Einbeziehung eines Peer-Reviews 

zur Abgrenzung spitzenmedizinischer Heilbehandlungen, die über die 

Routine hinausgehend dem Forschungsbereich zuordenbar seien. 

15.4 Der RH begrüßte die zur Umsetzung seiner Empfehlung getroffenen 
Maßnahmen. Zu den Ausführungen der Medizinischen Universität 
Wien merkte der RH an, dass je nach gewählten Kennzahlen unter­
schiedliche Veränderungen in der Balance zwischen akademischen 
Leistungen und Krankenversorgung darstellbar wären. Er räumte ein, 
dass etwa die Anzahl der Intensivbetten gestiegen war. Mit Betten­
anzahl, Belagstagen und Ambulanzfrequenzen lagen aber eben auch 
wesentliche Kennzahlen vor, die gegen eine Ressourcenverschiebung 
in die Patientenversorgung sprachen. Er wiederholte daher seine Emp­
fehlung, Kennzahlen zur Identifikation von Verschiebungen ex ante 
festzulegen und begrüßte die diesbezügliche Zusage der Medizinischen 
Universität Wien. 

Der RH wies zur Interpretation der Tabelle 8 darauf hin, dass der Rück­
gang des klinischen Mehraufwands die in den klinischen Betrieb des 
AKH geflossenen Mittel reduzierte, und zwar unabhängig davon, ob 
seine Höhe im Ermessen der Medizinischen Universität Wien lag. Der 
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RH stimmte der I nterpretation der Medizinischen Universität Wien 
jedoch insofern zu, als der Rückgang des klinischen Mehraufwands 
Uedenfalls mit Ausnahme des ab 2009 vorgenommenen Abzugs von 
2 % p.a.) keine dispositive Entscheidung der Medizinischen Universi­
tät Wien war. 

Eine schlüssige Verbindung der beiden Perspektiven (reales Absin­
ken der Mittel im klinischen Bereich, kein entsprechender Anstieg der 
universitären MitteI) hing nach Ansicht des RH von der Interpretation 
bzw. Neuregelung des klinischen Mehraufwands ab. Diese war - wie 
in TZ 25 ausführlich beschrieben - während des gesamten Prüfungs­
zeitraums strittig. 

16.1 ( I )  Der RH analysierte die Strategiepapiere der Rechtsträger im Hin­
blick auf die für einen genaueren Leistungsauftrag des AKH zu klä­
renden Fragen und führte Gespräche mit verschiedenen Klinikleitern. 
Im Zentrum der Diskussion standen folgende Fragen: 

- WeIche Leistungen stellen "Spitzenmedizin" bzw. "akademische 
Medizin" dar und sollten daher besonders fokussiert werden? 

- Welche Fachgebiete sind zu Versorgungszwecken, weIche für For­
schung und Lehre besonders wichtig? 

- Nach weIcher Logik sollen Einzelleistungen im AKH zugeordnet 
werden? 

- Bei weIchen Leistungen besteht ein überregionaler Versorgungsauf­
trag? 

(2) Defmition der "Spitzen-" bzw. akademischen Medizin: 

Eine zwischen Medizinischer Universität Wien und Stadt Wien abge­
stimmte Festlegung von spitzenmedizinischen oder akademischen 
Schwerpunkten existierte nicht.64 Die befragten Klinikleiter hielten 
sehr unterschiedliche Kriterien für maßgeblich, wie z.B. die Einbezie­
hung in klinische Studien, die Breite und Tiefe der Leistungen, ins­
besondere die Berücksichtigung von seltenen Krankheiten bzw. die 
Analyse der Krankheitsentstehung und die Nutzung der spezifIschen 
Infrastruktur des AKH. 

64 Einige der befragten Klinikleiter sahen MSpitzcnmedizinM und akademische Medizin als 

äquivalent, andere interpretierten nSpitzenmedizinM als Aufgabe aller Ärzte (z.B. durch 

Erreichen geringer Komplikationsraten bei niedriger Verweildauer), akademische Medi­

zin dagegen als spezifische Aufgabe rur Univcrsilätsklinikcll. 
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Kennzahlen für die Erfassung dieser Kriterien konnten dem RH nicht 
vorgelegt werden. Die folgende Auswertung zeigt die stationären Auf­
nahmen der Jahre 2005 bis 2010 nach verrechneten LKF-Punkten. 

Tabelle 9: Stationäre Aufnahmen nach LKF-Punkten 

< 2.000 

2.000 bis 10.000 

10.000 bis 30.000 

> 30.000 

Summe 

Quelle: ÖBIG 

Bund 2013/7 

2005 2010 Anstieg Anstieg Anteil 2010 
in '10 in 0J0 

51.750 56.375 4.625 9 54 

36.033 39.855 3.822 11 38 

5.315 5.729 414 8 6 

1.151 1.577 426 37 2 

10 100 

Im Jahr 2010 erzielten 54 % der Aufnahmen weniger als 2.000 LKF­
Punkte. In dieser Kategorie fIel mit 4.625 zusätzlichen Aufnahmen 
absolut gesehen der größte Anstieg der Aufnahmen von 2005 bis 20 10 
an. Prozentuell gesehen war jedoch der Anstieg in der obersten Katego­
rie (mehr als 30.000 LKF-Punkteje Aufenthalt) am größten (+ 37 0/0).65 

(3) Zuordnung von Fachgebieten zu Versorgung oder Lehre und For­
schung: 

Die Zuordnung der Ressourcen auf einzelne Fachgebiete beruhte zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung wesentlich auf der im Auftrag der 
ARGE AKH von der VAMED durchgeführten Planung vom Anfang der 
1 990er-Jahre, die sich an den Frequenzen der Universitätskliniken vor 
der Inbetriebnahme des neuen AKH und damit bereits damals an histo­
rischen Strukturen orientierte. I n  der Folge entwickelten die Medizi­
nische Universität Wien und die Stadt Wien unterschiedliche Krite­
rien für die strategische Weiterentwicklung: 

- Die Stadt Wien bewertete im Rahmen der Regionalen Strukturpläne 
den Bedarf für die unterschiedlichen Fachrichtungen. 

- Die Medizinische Universität Wien führte eine Statistik, in der sie 
die Forschungsleistung (gemessen in Impact Punkten) darstellte. Sie 
verfolgte die Strategie einer weiteren Stärkung der erfolgreichen 
Bereiche und verteilte einen Teil der Mittel entsprechend. 

65 Eine Steigerung der Fallzahl für Aurnahmcn mit mehr als 5.000 LKF-Punktcn war kli­

nisches Ziel der Medizinischen Universität Wien in der Lcistungsvcrcinbarung 2007 
bis 2009. 
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Einzelne Fachrichtungen waren unter Versorgungsgesichtspunkten für 
die Stadt Wien überdurchschnittlich wichtig, erzielten jedoch unter­
durchschnittliche Forschungskennzahlen (z.B. Unfallchirurgie). Bei 
anderen Fachrichtungen sah die Strukturplanung der Stadt Wien sin­
kenden Bettenbedarf, obwohl aus Sicht der Medizinischen Universi­
tät Wien überdurchschnittliche Forscbungsergebnisse erzielt werden 
konnten. 

Eine einvernehmliche Priorisierung erfolgte nicht. 

(4) Zuordnung von Einzelleistungen zum AKH :  

Rund drei Viertel aller Aufnahmen i m  AKH waren elektive und somit 
planbare Aufnahmen. Die Ermittlung eindeutiger Kriterien, welche 
Leistungen in welchen Krankenanstalten erbracht werden sollten, war 
ein wesentliches Ziel bei der Konzeptionierung des KAV im Jahr 1 990. 
Das Kontrollamt der Stadt Wien hatte 2006 festgestellt, dass dies bis 
dahin nicht gelungen war. Eine mögliche Verbesserung dieser Situ­
ation sei jedoch von der Regionalen Strukturplanung zu erwarten.66 
Eine Zuordnung von Einzelleistungen ins AKH erfolgte jedoch auch 
im RSG 2009 und im RSG 201 2 nicht. Obwohl auf detaillierterer Ebene 
Berechnungen angestellt wurden, enthielt der RSG im Ergebnis Bet­
tenobergrenzen je Fachrichtung.67 

Der KAV hatte in Fachkommissionen bei ausgewählten Leistungen 
eine Zuordnung zu einzelnen Krankenanstalten erarbeitet, die sich im 
Wesentlichen an der Qualität der Versorgung orientierte (z.B. Stroke 
Units für die Versorgung von Schlaganfallpatienten, PTCA68-Versor­
gung für Herzinfarktpatienten, oder bei der Versorgung von Frühge­
borenen). Der Großteil der im AKH erbrachten Leistungen fIel jedoch 
in keine dieser Kategorien. In die Zuordnung waren die Klinikleiter 
des AKH, jedoch nicht das Rektorat der Medizinischen Universität 
Wien eingebunden. 

Die einzelnen Klinikleiter entwickelten jeweils eigene Strategien für 
die stationären Aufnahmen in ihrem Bereich. 

66 Unternehmung "Wicner KrankcnanstaltenvcrbundH, Ersuchen gemäß § 72 Abs. 6a Wie­

ncr Stadtverfassung vom JO. November 2006 (Tätigkeitsbericht 2007), S. 95 
67 Im Rahmen des ÖSG war vorgesehen, dass Krankenanstalten bestimmte Leistungen nm 

erbringen durften, wenn sie bestimmte Strukturqualitälskrilcrien erftiIIH::n. Im Wesent­

lichen erfüllten jedoch alle Wiener Schwerpunktkrankenhäuser diese Anfordcmngcn. 

68 perkutane transluminalc koronare Angioplastic, ein Verfahren zur Erweiterung oder 

Wiederöffnung von verengten oder verschlossenen Blutgef<ißen 
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- Teilweise sahen die Klinikleiter die Steuerung der zu erbringenden 
Leistungen als ihre eigene Kernaufgabe. Eine Einflussnahme durch 
Verwaltungseinheiten hielten sie für unangemessen. 

- Andere Klinikleiter waren der Meinung, dass eine .. Selbststeuerung" 
nur unvollständig sein könne, da baul iche und medizintechnische 
Voraussetzungen einen Engpass darstellten. 

- Mehrere Klinikleiter wiesen darauf hin, dass die (mangelnde) Ver­
fügbarkeit von Ärzten im niedergelassenen Bereich und die dort 
bestehenden finanziellen Anreize einen wesentlichen Parameter für 
die Leistungen im AKH darstellten. 

- Das Rektorat wies darauf hin, dass Ärzte auch unter ethischen 
Anforderungen stünden und eine Verweigerung von Behandlungen 
in der Regel nicht erfolge. Dies schränke eine autonome Planung 
stark ein. 

(5) Überregionaler Versorgungsauftrag: 

Sowohl die von der Medizinischen Universität Wien als auch die von 
der Stadt Wien formulierten strategischen Ziele enthielten einen Ver­
weis auf einen überregionalen VersorgungsauftTag, allerdings keine 
genauere Angabe, in welchen Fachrichtungen bzw. für welche Leis­
tungen (TZ 9). 

Während Wien er Patienten im Schnitt Leistungen mit rd. 3.500 (Abrech­
nungs)Punkten je Aufenthalt in Anspruch nahmen, lag dieser Wert 

- für niederösterreichische und burgenländische Patienten bei 
rd. 4.200 Punkten, 

- für Patienten aus den übrigen Bundesländern bei rcl. 6.850 Punk­
ten und 

- für ausländische Patienten bei rd. 9.450 Punkten. 

Während das AKH im Jahr 2005 rd. 880 ausländische Patienten behan­
delte (0,9 Ofo aller Aufnahmen), verdoppelte sich diese Zahl auf rd. 1 .600 
im Jahr 2010 (rd. 1 ,6 Ofo aller Aufnahmen). 
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16.2 Der RH kritisierte, dass in den wesentlichen Aspekten eines zu defI­
nierenden Leistungsauftrags keine klaren und einvernehmlichen Vor­
gaben existierten : 

- Die DefInitionen von .. Spitzen-" bzw. akademischer Medizin waren 
sehr unterschiedlich. 

- Explizite Kennzahlen fehlten (TZ 1 5), die verfügbaren Näherungs­
größen waren nur sehr bedingt aussagekräftig. So waren sowohl 
die Leistungen mit weniger als 2.000 LKF-Punkten je Aufenthalt 
(absolut) als auch die Leistungen mit mehr als 30.000 LKF-Punk­
ten je Aufenthalt (prozentuell) stark gestiegen. 

- Die Kriterien, nach denen Schwerpunkte bei Fachrichtungen gese­
hen wurden, waren unterschiedlich; die letzte umfassende, gemein­
same Priorisierung war bereits Anfang der 1 990er-Jahre erfolgt und 
somit rd. 20 Jahre air. 

- Welche Einzelleistungen im AKH erbracht werden sollten, war nicht 
übergreifend defIniert, obwohl dies bereits in den 1 990er-Jahren 
explizites Ziel der Wien er Spitalspolitik war. 

- Es bestand zwar Einigkeit, dass es einen überregionalen Versor­
gungsauftrag gab, aber keine Festlegung, welche Einzelleistungen 
dieser betraf. Die höheren durchschnittlichen Punktewerte je Auf­
enthalt sprachen jedoch für eine grundsätzlich sinnvolle Nutzung 
des AKH bei Aufenthalten aus anderen Bundesländern für beson­
ders aufwendige Behandlungsfalle. 

Der RH wiederholte seine Empfehlung, eine gemeinsame, aussagekräf­
tige Zielvorgabe für die Balance von Grundversorgung und ,.spitzen-" 
bzw. akademischer Medizin abzustimmen (TZ 9). Dazu wären folgende 
Elemente einvernehmlich festzulegen: 

- Es wären genauere (gegebenenfalls fachspezifIsche) Kriterien für die 
als "Spitzen-" bzw. akademische Medizin zu erbringenden Leistun­
gen vorzugeben. 

- Es wären die zu priorisierenden Fachgebiete festzulegen. 

- Es wäre das Vorgehen für die Zuordnung von Einzelleistungen zum 
AKH abzustimmen. 

- Der überregionale Versorgungsauftrag des AKH wäre konkret fest­
zulegen. 
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16.3 (1) Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien gaben an, 

die Umsetzung der Empfehlung sei im Rahmen des Projekts " Universi­

tätsmedizin Wien 2020" in Arbeit. Weiters sei die EIltscheidung getrof­

fen worden, Zielvereinbarungen mit den Klinikleitern gemeinsam durch 

die Teilunternehmung AKH und das Rektorat zu führen. 

(2) Das BMWF begrüßte die Empfehlung des RH und die einzelnen 

vorzusehenden Elemente der genaueren Abgrenzung des Leistungsauf­

trags. Es wies weiters darauf hin, dass eine laufende Übernahme von 

Erkenntnissen der "Spitzenmedizin " in die Routineversorgung stattjinde 

und zwischen der Medizinischen Universität Wien und dem Rechts­

träger des AKH ein geeignetes Instrumentarium zur Berücksichtigung 

der laufenden Entwicklung geschaffen werden sollte. 

Das BMWF hielt sich jedoch insbesondere bei der Zuordnung von Ein­

zelleistungen und der Definition des überregionalen Versorgungsauf­

trags des AKH sowie der Festlegung von Zielgruppen und der Art der 

Patientenbetreuung in den Ambulanzen für unzuständig. Eine direkte 

EinJlussmöglichkeit des BMWF sei mangels Zuständigkeit weder mög­

lich noch sinnvoll. 

16.4 Der RH begrüßte die zur Umsetzung seiner Empfehlung getroffenen 
Maßnahmen. Zur Stellungnahme des BMWF verwies er auf die unter 
TZ 7 ausführlich dargelegten Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
des BMWF im Zusammenhang mit dem AKH und hielt seine Empfeh­
lung daher aufrecht. 

17.1 ( I )  Die Medizinische Universität Wien hob hervor, dass bei "Kontin­
gent-Betten", der Notfallambulanz und bei Leistungen der Universi­
tätskl inik für Unfallchirurgie erhebliche Steigerungen eingetreten seien. 
Diese Bereiche seien überwiegend aus Versorgungsgesichtspunkten, 
jedoch kaum für Forschung und Lehre relevant.69 Der RH untersuchte 
diese Bereiche daher näher. 

(2) Für die Versorgung von Patienten der Wiener Rettung hatten die 
Krankenanstalten nach den Vorgaben des KAV eine bestimmte Anzahl 
von "Kontingent-Betten" freizuhalten. Im AKH waren dies seit 201 2  
pro Tag 20 Betten (rd. 10 % der Wiener Kontingent-Betten), davor 
1 5  Betten. 

69 beispielsweise in ihren Begründungen für die Absenkung der Zahlungen zum Ersatz 

des klinischen Mehraufwands (Schreiben vom 7. Februar 201 1  Inw. 1 3 .  Jiinncr 2010) 
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Im Verhältnis zum Anteil des AKH an der Gesamtbettenanzahl in 
Wien (rd. 1 8 0/0) waren beide Werte (7 010 bzw. 10 010) deutlich unter­
proportional.7o 

(3) Die Frequenzen in der Notfallambulanz im AKH stiegen zwischen 
2005 und 20 10 um rd. 10 010 an. Rund 10 010 der dort behandelten Pati­
enten benötigten eine stationäre Behandlung, rd. 1 010 intensive, beson­
ders für Notfalle relevante Behandlungsformen (z.B. Reanimation). 

Der Anstieg der Frequenzen in Notfallambulanzen der übrigen KAV­
Spitäler betrug in diesem Zeitraum 34 010. 

(4) Die Medizinische Universität Wien sah einen .. gewaltigen" Anstieg 
der Leistungen an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie. Aufgrund 
der hohen Auslastung sei in diesem Bereich Forschung nur noch in 
der Freizeit möglich. 

Der RH verglich die Entwicklung der Auslastung und der Belagstage im 
AKH mit der wienweiten Entwicklung. Er stellte fest, dass die Belags­
tage im AKH von 2005 bis 201 \  um rd. 2 010, wienweit um rd. 1 2  010 
gestiegen waren.?1 

Die Auslastung72 war sowohl im AKH als auch wien weit mit durch­
schnittlich rd. 92 010 bis 94 010 gleichbleibend hoch. 

17.2 Der RH stellte fest, dass bei den "Kontingent-Betten", bei den Fre­
quenzen der Notfallambulanz und bei der Unfallchirurgie zusätzliche 
Belastungen für das AKH eingetreten waren. Diese waren im Vergleich 
zu den übrigen Krankenanstalten im KAV zwar unterdurchschnittlich, 
konnten aber zu Verschiebungen der früheren Schwerpunkte bzw. zwi­
schen "akademischer Medizin" und "Routineversorgung" führen. 

Der RH wiesjedoch daraufhin, dass dies wienweite Änderungen wider­
spiegelte. Auch in Zukunft werden Änderungen z.B. bei der Patienten­
versorgung (z.B. höhere Zahl tagesklinischer Patienten, weitere Ver­
kürzung der Belagsdauer) oder auch bei der Studierendenzahl nicht 

70 Die Regelung difTcrenzicnc zwischen Wochentagen und Wochenenden sowie zwischen 

regulären Kontingent-Betten und .. AufuuchungcnM im Notfall. 

71 Das AKH halle einen Ven'rag mit dem Kuratorium der Wicner Pensionisten-Wohnhäu­

ser geschlossen. nach dem Patienten rur Zwecke der Rcmobilisation als Bewohner gegen 
Kostenersatz des AKH betreut werden konnten. Im Jahr 201 1 nutzte das AKH diese Mög­

lichkeit in einem Umfang von rd. 1,2 Mio. EUR. Dadurch konnten Patienten insbesondere 

in der Universitätsklinik rur Unfallchirurgie früher entlassen und so die Versorgungswir­

kung des AKH erhöht werden. 

12 Nach der im DIAG verwendeten Fonncl werden dabei die ßc1agstagc zu den tatsächlichen 

Betten in Beziehung gesetz!. 
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auszuschließen sein. Nach Auffassung des RH musste das AKH derarti­
gen Entwicklungen Rechnung tragen. Soweit dadurch Verschiebungen 
zwischen Patientenversorgung und akademischer Medizin unvermeid­
bar werden, sollte entweder durch Anpassungen in anderen Leistungs­
bereichen oder durch Anpassung der Zahlungsströme ein Ausgleich 
geschaffen werden. 

Der RH empfahl daher dem BMWF, der Medizinischen Universität 
Wien und der Stadt Wien, bei der Festlegung des Leistungsauftrags des 
AKH (TZ 1 5, 1 6) Möglichkeiten zur Anpassung an geänderte Bedürf­
nisse vorzusehen. 

17.3 Die Medizinische Universität Wien und die Stadt Wien führten aus, 

dass der Empfehlung des RH nachgekommen werde. 

18.1 ( I )  Das AKH behandelte im Jahr 2010 in rd. 70 Allgemein- und 
rd. 330 Spezialambulanzen rd. 568.000 Patienten und verzeichnete 
dabei rd. 1 ,8 Mio. Ambulanzbesuche. Das AKH erbrachte somit rd. 33 Ofo 

der ambulanten Leistungen des KAV und damit im Vergleich zum Anteil 
der stationären Patienten überproportional viele. 

- Aus Sicht der Medizinischen Universität Wien waren die allge­
meinen Ambulanzen wenig forschungsrelevant. Die Inanspruch­
nahme der Ambulanzen sollte daher auf Fälle beschränkt werden, 
die klare Notfalle darstellten oder die spezifIsche Kompetenzen des 
AKH erforderten. 

- Demgegenüber stellte der ärztliche Direktor im Auftrag des Gene­
raldirektors des KAV mit Schreiben vom 1 5. Oktober 2010 klar, dass 
jeder Patient, der eine Behandlung benötigte oder wünschte, "zu 
administrieren und von einem dazu qual ifizierten Arzt zu untersu­
chen" war. 

(2) Die gesetzlichen Vorgaben waren nicht eindeutig. Laut § 42 des 
Wien er Krankenanstaltengesetzes (Wr. KAG) waren Personen ambu­
lant zu untersuchen oder zu behandeln:73 

- zur Leistung Erster ärztlicher Hilfe, 

- wenn eine Behandlung im Interesse des Behandelten in derselben 
Krankenanstalt fortgesetzt werden musste, 

7J weilers für Fortpflanzungsmedizin. Organspenden und ßlutspenden 
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- wenn nötige Behelfe sonst nicht zur Verfügung standen, 

- über ärztliche Zuweisung zur Befunderhebung vor Aufnahme in 
die Anstaltspflege, 

- für klinische Prüfungen von Arzneimitteln oder Medizinprodukten. 

Die auf das Jahr 1 988 zurückgehenden Verträge zwischen den Sozial­
versicherungsträgern und den Krankenanstalten verpflichteten diese 
auch dann zur ambulanten Behandlung, wenn Patienten einen "Fach­
arzt-Schein" vorlegten 74 Eine Regelung über die Anzahl der zu betreu­
enden Patienten oder die nötigen Ressourcen dafür gab es nicht. Aus 
Art. 25  der Vereinbarung gemäß Art. 1 5a B-VG über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitssystems75 konnte abgeleitet wer­
den, dass diese Sachleistungsverpflichtungen der Krankenanstalten 
übernommen wurden.16 

Die Spitalsambulanzen waren daher nach dem Wr. KAG - von Fäl­
len der Ersten Hilfe abgesehen - nur für die Behandlung von Spezi­
alfallen eingerichtet. Im Gegensatz dazu hatten sie nach der Vertrags­
lage des Jahres J 996, auf die in der Vereinbarung nach Art. J 5a B-VG 
Bezug genommen wurde, alle Patienten zu behandeln. 

Die Gesundheitsplanung im RSG Wien führte zu keiner weiteren Klä­
rung der ambulanten Leistungsverpflichtungen der Krankenanstalten. 
Sie sah zwar Gesamt-Vollzeitäquivalente für Ärzte bestimmter Fach­
richtungen vor, aber keine Auf teilung dieser Ressourcen auf den nie­
dergelassenen oder den spitalsambulanten Bereich. 

74 Dafür leistete die Sozialversicherung einen Pauschalbetrag (im jahr 1 988 ATS 210) 
pro Patient und Quartal, mit dem außer Sonderleistungen (z.B. Zahnbehandlung) alles 

abgegolten war. Der Pauschalbetrag war gedeckelt ( 1988 mit 235 Mio. ATS, 1996 mit 

451 Mio. ATS). 

75 BGB!. I Nr. 105/2008 
76 Mit den Zahlungen der Träger der Sozialversicherung an die Landcsgesundheitsfollds seien 

alle Leistungen der Krankenanstalten. insbesondere im stationären und spitalsamhulanten 

Bereich einschließlich der aus dem medizinischen Fortschritl resultierenden Leistungen 
zur Gänze abgegolten. Nach Ablauf der Vereinbarung würden die am J I .  Dezember 1996 
maßgeblichen Vertriige zwischen den Trägem der sozialen Krankenversicherung und den 

Rcchtsträgem der Krankenanstallcn wieder rechtswirksam. Im Übrigen soUte die Ange­

botsplanung im Rahmen der Gesundheitsfonds im Hinblick auf die ambulante Versorgung 

einvernehmlich erfolgen. 

Bund 2013/7 
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